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Vorwort 

Im Vorhaben SR 2475 wurden zu bisher im kerntechnischen Regelwerk nicht verankerten 

oder erheblich überarbeitungsbedürftigen Sicherheitsaspekten modulartig Regeltextentwürfe 

im Detaillierungsgrad der "BMU-Sicherheitskriterien" und "RSK-Leitlinien" erstellt. 

Die Regeltextentwürfe standen bis 01.08.2005 zur Kommentierung im Internet 

(http://regelwerk.grs.de). 

Alle bis zum angegebenen Termin eingegangenen Kommentare wurden ausgewertet. 

Die vorliegende Unterlage des Regeltextentwurfs in der Fassung Rev. A enthält 

dementsprechend in synoptischer Darstellung die Auswertung aller zum Modul 5, Teil 2 

übermittelten Kommentare. Zur besseren Lesbarkeit ist die kommentierte Fassung von 

Modul 5, Teil 2 in einen Fließtext umgesetzt worden. 

Weiterhin ist entsprechend den Erläuterungen des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit die Bezeichnung des Regelwerksvorhabens geändert 

und die Fließtextfassung von Modul 5, Teil 2 sprachlich angepasst worden (Indikativ). Die 

„Grundlagen für die Sicherheit von Kernkraftwerken – Sicherheitsanforderungen nach dem 

Stand von Wissenschaft und Technik“ sind als dargestellter idealer Anlagenzustand oder 

Anlagenbetrieb nach dem Stand von Wissenschaft und Technik Beurteilungsmaßstab für die 

behördliche Prüfung. Die Differenzierung verschiedener Anforderungsstufen („müssen“, 

„sollen“) ist entfallen. Da mit der entsprechenden sprachlichen Änderung keine inhaltliche 

Veränderung einhergeht, erfolgte sie ohne besondere Kommentierung in der Synopse 

ausschließlich im Fließtext. 
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Gliederung der synoptischen Darstellung der Kommentarbearbeitung des  
Moduls 5 (Teil 2) 

Kapitel 1 Elektrische Energieversorgung 

1 Geltungsbereich 

2 Auslegung 

3 Qualitätssicherung und Prüfungen 

Kapitel 2 Störfallinstrumentierung 

1 Geltungsbereich 

2 Übergeordnete Anforderungen 

3 Auslegung 

   3.1  Störfallanzeige 

  3.2  Störfallaufzeichnung 

4 Qualitätssicherung und Prüfungen 

Kapitel 3 Elektrische Antriebe 

1 Geltungsbereich 

2 Übergeordnete Anforderungen 

Kapitel 4 Warte 

1 Geltungsbereich 

2 Übergeordnete Anforderungen 

 

Anhang 1:  Zusammenstellung der Textquellen zum Textmodul 5, Teil 2 

Anhang 2:  Relevanz der Empfehlungen und Stellungnahmen der RSK seit 1990   
   (Auszug aus der Empfehlungsliste) für Modul 5, Teil 1 & 2 „Leittechnik“ 

Anhang 3: Übersicht über Berücksichtigung von Erkenntnissen aus dem Vorhaben 
SR 2472 „Regelvergleich“ (Auszug aus der Empfehlungsliste) im Modul 5 

Anhang 4: Übersicht über Berücksichtigung der Festlegungen der Sicherheitskonvention 
und von WENRA- Aktivitäten im Textmodul 5, Teil 2 
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Kap. 
M5/T2 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: Kommentar Kap. 1 Textvorschlag/Rev. A (Änderungen markiert) 

alle  328/RSK: 
Die Begriffe werden nicht sauber ge-
trennt verwandt, z. B. Notstromanla-
gen, Stränge des Notstromsystems. 
Die Definitionen sollten im Hinblick auf 
das KTA-Regelwerk 
überprüft werden. (K1) 
 
Antwort Team 5: 
Der Vorschlag wird angenommen und 
entsprechende Textanpassungen im 
Kap.1, M5-Tei l2 werden durchgeführt. 

 Textanpassungen wurden im gesamten Text durchge-
führt. 

1 Geltungsbereich   Geltungsbereich 

 Die nachfolgenden übergeordneten Anforderungen gel-
ten für die elektrische Energieversorgung von Einrich-
tungen in Kernkraftwerken, die auf den Sicherheits-
ebenen 1 bis 4a Funktionen mit sicherheitstechnischer 
Bedeutung ausführen oder die für vorgeplante Maß-
nahmen auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c vorgese-
hen sind. 

 
 

Die nachfolgenden übergeordneten Anforderungen gel-
ten für die elektrische Energieversorgung von Einrich-
tungen in Kernkraftwerken, die auf den Sicherheits-
ebenen 1 bis 4a Funktionen mit sicherheitstechnischer 
Bedeutung ausführen oder die für vorgeplante Maß-
nahmen auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c vorgese-
hen sind. 

2 Auslegung   Auslegung 

2 (1) Die elektrische Energieversorgung eines Kraftwerks ist 
so auszulegen, dass auf den Sicherheitsebenen 1 bis 3 
4a die elektrische Versorgung der Verbraucher der Si-
cherheitsebene 1 und der für die Durchführung notwen-
diger Schutzaktionen erforderlichen Verbraucher der 
Sicherheitsebenen 2 und 3 unter Einhaltung ihrer 
elektrischen Versorgungsbedingungen zuverlässig si-
chergestellt ist. Sie ist dabei so zuverlässig auszulegen, 
dass sie die Nichtverfügbarkeit der zu versorgenden 
Systeme nicht bestimmt. 
Für die Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebenen 4b 
und 4c dürfen elektrische Einrichtungen aller Sicher-
heitsebenen verwendet werden, wenn sie geeignet 
sind, unter den jeweils zu unterstellenden Umgebungs- 
und Betriebsbedingungen ihre Aufgabe zu erfüllen. 

338/ VdTÜV: 
"Versorgung der Verbraucher" ist zu 
unpräzise, hier sollte die gestrichene 
Textpassage wieder aufgenommen 
werden. Die Erweiterung auf die Si-
cherheitsebene 4a ist nicht nachvoll-
ziehbar begründet. 
 
Antwort Team 5: 
Verbraucher, d.h. Komponenten, füh-
ren auf den verschiedenen Sicher-
heitsebenen Funktionen aus. 
Komponenten oder Verbraucher wer-
den daher nicht den Sicherheitsebe-
nen selbst zugeordnet. (siehe auch 

 Die elektrische Energieversorgung eines Kraftwerks ist 
so auszulegen, dass auf den Sicherheitsebenen 1 bis 3 
4a die elektrische Versorgung der Verbraucher der Si-
cherheitsebene 1 und der für die Durchführung notwen-
diger Schutzaktionen erforderlichen Verbraucher der 
Sicherheitsebenen 2 und 3 unter Einhaltung ihrer 
elektrischen Versorgungsbedingungen zuverlässig si-
chergestellt ist. Sie ist dabei so zuverlässig auszulegen, 
dass sie die Nichtverfügbarkeit der zu versorgenden 
Systeme nicht bestimmt. 
Für die Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebenen 4b 
und 4c dürfen elektrische Einrichtungen aller Sicher-
heitsebenen verwendet werden, wenn sie geeignet 
sind, unter den jeweils zu unterstellenden Umgebungs- 
und Betriebsbedingungen ihre Aufgabe zu erfüllen. 
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Kap. 
M5/T2 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: Kommentar Kap. 1 Textvorschlag/Rev. A (Änderungen markiert) 

Abschnitt K1-1). Die Erweiterung auf 
die Sicherheitsebene 4a ist zwingend 
notwendig. Es sind  z. B. beim Flug-
zeugabsturz  Maßnahmen der Sicher-
heitsebene 4a erforderlich wie z. B. 
Anforderung des Notstromnetzes 2. 
Siehe auch Modul 1, Abs. 3.4 "Ver-
sorgungsfunktionen". Wir sehen daher 
keinen Präzisierungsbedarf.  
 

2 (2) Die Einrichtungen der elektrischen Energieversorgung 
sind so auf die Verbraucher abzustimmen, dass die der 
Auslegung zugrunde liegenden Beanspruchungen nicht 
überschritten werden. 

328/RSK: 
Die elektrische Energieversorgung ist 
nicht auf die Verbraucher abzustim-
men, sondern Verbraucher und Ener-
gieversorgung müssen gegenseitig 
aufeinander abgestimmt werden. Da-
her Vorschlag, die alte KTA-3705-
Formulierung (Abs. 3.1 (1)) überneh-
men. (K1) 
 
Antwort Team 5: 
Dem Einwand wird Rechnung getra-
gen und sinngemäß die Formulierung 
aus der KTA 3705 übernommen.  
 
338/ VdTÜV: 
Zur Präzisierung empfehlen wir: 
Die Auslegung der Einrichtungen der 
el. Energieversorgung und der 
Verbraucher ist so aufeinander abzu-
stimmen, dass die der Auslegung zu 
Grunde gelegten Beanspruchungen 
der Betriebsmittel nicht überschritten 
werden. 
 
Antwort Team 5: 
Dem Einwand wird Rechnung getra-

 Die Auslegung der Einrichtungen der elektrischen E-
nergieversorgung und der angeschlossenen sind so auf 
die Verbraucher sind so aufeinander abzustimmen, 
dass die der Auslegung zugrunde liegenden Beanspru-
chungen nicht überschritten werden. 
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Kap. 
M5/T2 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: Kommentar Kap. 1 Textvorschlag/Rev. A (Änderungen markiert) 

gen und sinngemäß die Formulierung 
aus der KTA 3705 übernommen.  

2 (3) Für die elektrische Energieversorgung in einem Kern-
kraftwerk sind folgende Möglichkeiten zur elektrischen 
Energieversorgung vorzusehen: 

a) Ein Blockgenerator, der auch bei Störung im 
Hauptnetz oder einem Ausfall des Haupt-
Netzanschlusses die elektrische Energiever-
sorgung aufrechterhält.  

b) Ein Haupt-Netzanschluss, der bei Nichtver-
fügbarkeit des Blockgenerators die elektrische 
Energieversorgung sicherstellt. 

c) Ein Reserve-Netzanschluss, der bei Nichtver-
fügbarkeit des Blockgenerators und des 
Hauptnetzes die elektrische Energieversor-
gung gewährleistet. Der Reserve-Netzan-
schluss muss funktionell und räumlich 
getrennt sowie schutztechnisch vom Haupt-
Netzanschluss entkoppelt sein.  

d) Notstromanlagen auf dem Kraftwerksgelände, 
die die elektrische Energieversorgung der 
Notstromverbraucher bei Ausfall oder Nicht-
verfügbarkeit der genannten Versorgungs-
möglichkeiten (a, b, c) sicherstellen.  

e) Eine weitere Möglichkeit der elektrischen E-
nergieversorgung, die zum einen von den a) 
bis d) genannten Versorgungsmöglichkeiten 
unabhängig ist und die mindestens die elekt-
rische Energieversorgung für eine Nachkühl-
kette einschließlich der erforderlichen 
Informations-, Steuer- und Hilfseinrichtungen 
sicherstellen kann. 

328/RSK zu 2 (3) c: 
Die geforderte Räumliche Trennung 
zwischen Haupt- und Reservenetzan-
schluss ist als sicherheitstechnisches 
Kriterium nicht maßgebend. Maßge-
bend ist, dass ein langfristiger Ausfall 
aller Netzanschlüsse einschließlich 
des verkabelten Netzanschlusses 
vermieden wird. Aus Zuverlässigkeits-
gründen soll ein längerfristiger Not-
stromfall, z. B. länger als 24 Stunden, 
vermieden werden. (K1) 
 
Antwort Team 5: 
Der Hinweis zum Streichen von 
"räumlichen Trennung" in Abschnitt 2 
(3)c wird angenommen. 
Zu 2.6: 
Der RSK-Vorschlag wird angenom-
men und Änderungen im Text vorge-
nommen. 
338/ VdTÜV: 
Für „die elektrische Energieversor-
gung in einem Kernkraftwerk“ zu all-
gemein; welche Verbraucher sind 
gemeint? 
Es ist zu definieren, welche Verbrau-
cher mit welcher Energie zu versorgen 
sind. 
Die geforderte räumliche Trennung 
zwischen Haupt- und Reservenetzan-
schluss ist nicht begründet. Der ver-
kabelte (3.) Netzanschluss ist wg. des 
unterstellten gemeinsamen Ausfalles 
von Haupt- und Reservenetzanschluss 
eingerichtet worden. 

 Für die elektrische Energieversorgung in einem Kern-
kraftwerk sind folgende Möglichkeiten zur elektrischen 
Energieversorgung vorzusehen: 

a) Ein Blockgenerator, der auch bei Störung im 
Hauptnetz oder einem Ausfall des Haupt-
Netzanschlusses die elektrische Energiever-
sorgung aufrechterhält.  

b) Ein Haupt-Netzanschluss, der bei Nichtver-
fügbarkeit des Blockgenerators die elektrische 
Energieversorgung sicherstellt. 

c) Ein Reserve-Netzanschluss, der bei Nichtver-
fügbarkeit des Blockgenerators und des 
Hauptnetzes die elektrische Energieversor-
gung gewährleistet. Der Reserve-Netzan-
schluss muss funktionell und räumlich 
getrennt sowie schutztechnisch vom Haupt-
Netzanschluss entkoppelt sein. 

d) Notstromanlagen auf dem Kraftwerksgelände, 
die die elektrische Energieversorgung der 
Notstromverbraucher bei Ausfall oder Nicht-
verfügbarkeit der genannten Versorgungs-
möglichkeiten (a, b, c) sicherstellen 

e) Eine weitere Möglichkeit der elektrischen E-
nergieversorgung, die zum einen von den a) 
bis d) genannten Versorgungsmöglichkeiten 
unabhängig ist und die mindestens die elekt-
rische Energieversorgung für eine Nachkühl-
kette einschließlich der erforderlichen 
Informations-, Steuer- und Hilfseinrichtungen 
sicherstellen kann 
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Kap. 
M5/T2 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: Kommentar Kap. 1 Textvorschlag/Rev. A (Änderungen markiert) 

 
Antwort Team 5: 
Der Hinweis zum Streichen von 
"räumlichen Trennung" in Abschnitt 2 
(3)c wird angenommen. 

2 (4) 
 

Es müssen sind Einrichtungen vorhanden sein zur au-
tomatischen Leistungsanpassung des Blockgenerators, 
die bei einer Abtrennung des Blockes vom Netz den 
Block automatisch auf Eigenbedarfsleistung abfahren 
(Lastabwurf auf Eigenbedarfsleistung). zur Sicherstel-
lung der elektrischen Energieversorgung vorzusehen. 

  Es müssen sind Einrichtungen vorhanden sein zur au-
tomatischen Leistungsanpassung des Blockgenerators, 
die bei einer Abtrennung des Blockes vom Netz den 
Block automatisch auf Eigenbedarfsleistung abfahren 
(Lastabwurf auf Eigenbedarfsleistung). zur Sicherstel-
lung der elektrischen Energieversorgung vorzusehen. 

2 (5) Die Haupt- und Reserve-Netzanschlüsse müssen 
grundsätzlich an unterschiedlichen Spannungsebenen 
der externen Versorgungsnetze angebunden sein. Ist 
dies technisch nicht möglich, so müssen Haupt- und 
Reserve-Netzanschluss an getrennte Schaltanlagen 
angeschlossen werden. 

328/RSK: 
Zu der Forderung nach Anbindung an 
unterschiedlichen Spannungsebenen 
gibt es keine sicherheitstechnische 
Begründung, weil untergeordnete 
Spannungsebenen abhängig vom 
Schaltungskonzept vom Ausfall über-
geordneter Spannungsebenen meist 
betroffen sind. KTA 3701 lässt gleich-
wertig entweder den Anschluss an un-
terschiedliche Spannungsebenen oder 
an getrennte Netzschaltanlagen zu. 
(K1) 
 
Antwort Team 5: 
Dem Einwand wird dadurch Rechnung 
getragen, dass der Regeltext präzisiert 
wurde. Der Regeltext sieht - wie bisher 
im KTA-Fachregelwerk - beide Mög-
lichkeiten der Netzanbindung vor. Der 
Unterschied ist jedoch, dass der An-
bindung an unterschiedliche Span-
nungsebenen der Vorzug gegeben 
wird. Hierzu folgende Begründung: Die 
Netze werden in der Regel von unter-
schiedlichen Kraftwerke als elektrische 
Energiequellen, teilweise mit unter-

 Die Haupt- und Reservenetzanschlüsse müssen grund-
sätzlich an unterschiedlichen Spannungsebenen der ex-
ternen Versorgungsnetze angebunden sein, um die 
Zuverlässigkeit der Energieversorgung aufgrund unter-
schiedlicher Energieerzeugungsanlagen sowie Schalt- 
und Verteilungsanlagen zu erhöhen. Ist dies technisch 
nicht möglich Kann diese Anforderung aufgrund von 
Netzgegebenheiten in Kraftwerksnähe nicht erfüllt wer-
den, so müssen zumindest Haupt- und Reservenetzan-
schluss an getrennte Netzschaltanlagen angeschlossen 
werden. 
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M5/T2 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: Kommentar Kap. 1 Textvorschlag/Rev. A (Änderungen markiert) 

schiedlicher Energieerzeugungsarten 
(Dampf-Kraftwerke, Wasserkraftwer-
ke, Turbinentypen etc) und mit unter-
schiedlichen Netzschaltanlagen und 
Leitzungen betrieben, so dass sich 
aufgrund der Diversität eine Zuverläs-
sigkeitserhöhung für die Kernkraft-
werks-Netzanschlüsse ergibt. Des 
Weiteren gingen in die Überlegungen 
ein, dass sich auch bei Ausnützung 
des 5-Stufen-Plans bei Auflösung des 
Verbundnetzes als auch bei Wieder-
aufbau gestörter Netze, sich Vorteile 
hinsichtlich der Verfügbarkeit für die 
externe Spannungsversorgung erge-
ben, wenn die Netzanbindungen des 
KKW an unterschiedliche Spannungs-
ebenen erfolgen. Bei Erstellung des 
Regeltextes wurde auch berücksich-
tigt, dass die unterschiedlichen Span-
nungsebenen so stark miteinander 
über Umspannstationen vermascht 
sein können, so dass eine Erhöhung 
der Zuverlässigkeit nur geringfügig ist. 
In diesen Fällen kann dann Haupt- 
und Reservenetzanschluss an die 
gleiche Spannungsebene angebunden 
werden, wobei  - wie bisher als Mög-
lichkeit vorgesehen - die Anbindung 
zumindest über getrennte Netzschalt-
anlagen zu erfolgen hat.  
338/VdTÜV: 
Die geforderte ausschließliche Anbin-
dung von Haupt- und Reservenetzan-
schluss an unterschiedliche 
Spannungsebenen ist nicht begründet. 
 
Antwort Team 5: 
siehe oben  
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M5/T2 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: Kommentar Kap. 1 Textvorschlag/Rev. A (Änderungen markiert) 

2 (6) Die Leitungstrassen von den externen Netzschaltanla-
gen des Haupt- und Reservenetzes zu den Schaltanla-
gen des Kernkraftwerks müssen räumlich so 
voneinander getrennt sein, dass Folgeschäden eines 
einzelnen versagenauslösenden Ereignisses keine ge-
meinsamen Ausfälle verursachen können, sowie der 
gemeinsame Ausfall aufgrund übergreifender Einwir-
kungen vermieden wird. 

328/RSK: 
Die geforderte Räumliche Trennung 
zwischen Haupt- und Reservenetzan-
schluss ist als sicherheitstechnisches 
Kriterium nicht maßgebend. Maßge-
bend ist, dass ein langfristiger Ausfall 
aller Netzanschlüsse einschließlich 
des verkabelten Netzanschlusses 
vermieden wird. Aus Zuverlässigkeits-
gründen soll ein längerfristiger Not-
stromfall, z. B. länger als 24 Stunden, 
vermieden werden. (K1) 
 
Antwort Team 5: 
Zu 2.6: 
Der RSK-Vorschlag wird angenom-
men und Änderungen im Text vorge-
nommen. 
338/VdTÜV: 
Die Forderung nach räumlicher Tren-
nung der Leitungstrassen von den 
Netzschaltanlagen zu den Kraftwerks-
schaltanlagen ist aus sicherheitstech-
nischer Sicht nicht begründet. Siehe 2 
(3) c. 
 
Antwort Team 5: 
Der Kommentar wird berücksichtigt 
und Änderungen im Text vorgenom-
men. 

 Die Leitungstrassen von den externen Netzschaltanla-
gen des Haupt- und Reservenetzes zu den Schaltanla-
gen des Kernkraftwerks müssen räumlich so 
voneinander getrennt sein, dass Folgeschäden eines 
einzelnen versagenauslösenden Ereignisses keine ge-
meinsamen Ausfälle verursachen können, sowie der 
gemeinsame Ausfall aufgrund übergreifender Einwir-
kungen von außen vermieden wird. 

2 (7) Jeder Haupt- und Reserve-Netzanschluss muss so 
ausgelegt sein, dass  

− die elektrische Energieversorgung der Einrichtun-
gen, die Funktionen auf den Sicherheitsebenen 1 
bis 4c ausführen, sichergestellt ist, 

338/VdTÜV: 
Die Forderungen an die Auslegung ist 
nicht begründet. Ist hier die leistungs-
mäßige Auslegung gemeint? 
Die Ausführungen unter den Erläute-
rungen erscheinen zutreffender. 
 

 Jeder Haupt- und Reserve-Netzanschluss muss so 
ausgelegt sein, dass  

− die elektrische Energieversorgung der Einrichtun-
gen, die Funktionen auf den Sicherheitsebenen 1 
bis 4c ausführen, sichergestellt ist, 
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− der Kernkraftwerksblock unter Erhalt der Haupt-
wärmesenke abgefahren werden kann, 

− eine langfristige Nachwärmeabfuhr sichergestellt 
ist. 

Antwort Team 5: 
In diesem Abschnitt ist selbstverständ-
lich die leistungsmäßige Auslegung 
gemeint. 
 

− der Kernkraftwerksblock unter Erhalt der Haupt-
wärmesenke abgefahren werden kann, 

− eine langfristige Nachwärmeabfuhr sichergestellt 
ist. 

2 (8) Die Umschaltung vom Haupt-Netz- auf den Reserve-
netzanschluss muss im Anforderungsfall automatisch 
erfolgen. Die automatische Umschaltung hat so zu er-
folgen, dass die Notstromerzeugungsanlagen nicht 
durch elektrische Transienten angefordert werden. 

338/VdTÜV: 
Die Darstellung ist hinsichtlich der er-
forderlichen Abstimmung der Grenz-
werte zu den Notstromanlagen 
unzureichend. 
 
Antwort Team 5: 
Das übergeordnete Regelwerk ersetzt 
nicht die KTA- Fachregel. Die Darstel-
lung hinsichtlich der erforderlichen Ab-
stimmung der Grenzwert ist in den 
entsprechenden hinreichend geregelt.  

 Die Umschaltung vom Haupt-Netz- auf den Reserve-
netzanschluss muss im Anforderungsfall automatisch 
erfolgen. Die automatische Umschaltung hat so zu er-
folgen, dass die Notstromerzeugungsanlagen nicht 
durch elektrische Transienten angefordert werden. 

2 (9) Für die Notstromversorgung müssen sind voneinander 
unabhängige, redundante Notstromerzeuger und Vertei-
lersysteme Notstromanlagen vorzusehen vorhanden 
sein, so dass auch während Instandhaltungsvorgängen 
und bei gleichzeitigem Auftreten eines Einzelfehlers ei-
ne sicherheitstechnisch ausreichende die Notstromver-
sorgung gewährleistet ist. Die Redundanz der 
Notstromerzeugeranlagen  und der Verteileranlagen 
muss  mindestens der Redundanz der zu versorgenden 
maschinentechnischen verfahrenstechnischen Systeme 
entsprechen. 

338/VdTÜV: 
Der Begriff "Notstromanlage" ist zu de-
finieren. 
 
Antwort Team 5: 
Der Begriff "Notstromanlage" ist in der 
Definitionsliste entsprechend KTA 
3701 definiert. 
Text wurde bezüglich des Aufbaus der 
Notstromanlage präzisiert. 
 

 Für die Notstromversorgung müssen sind Notstroman-
lagen vorzusehen, die strangweise redundant und un-
abhängig aufgebaut sind, so dass auch während 
Instandhaltungsvorgängen und bei gleichzeitigem Auf-
treten eines Einzelfehlers eine sicherheitstechnisch 
ausreichende die Notstromversorgung gewährleistet ist. 
Die Redundanz der Stränge der Notstromerzeugeranla-
gen  und der Verteileranlagen muss mindestens der 
Redundanz der zu versorgenden maschinentechni-
schen verfahrenstechnischen Systeme entsprechen. 

2 (10) Das Notstromsystem muss grundsätzlich aus redundan-
ten Notstromanlagen bestehen, die in ihrem Aufbau ei-
ne funktionelle Unabhängigkeit gewährleisten. Soweit 
eine vom zu versorgenden System geforderte Zuverläs-
sigkeit nicht anders erreicht werden kann, dürfen Not-
stromverbraucher von mehr als einer Notstromanlage 

Team 5: 
Text wurde bezüglich des Aufbaus der 
Notstromanlage präzisiert. 
 

 Das Notstromsystem muss grundsätzlich aus redundan-
ten unvermaschten Strängen von Notstromanlagen be-
stehen, die in ihrem Aufbau eine funktionelle 
Unabhängigkeit gewährleisten. Soweit eine vom zu ver-
sorgenden System geforderte Zuverlässigkeit nicht an-
ders erreicht werden kann, dürfen Notstromverbraucher 



E N T W U R F  Modul 5, Teil 2: Synoptische Darstellung, Kap. 1 (Rev. A) 

8 

Kap. 
M5/T2 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: Kommentar Kap. 1 Textvorschlag/Rev. A (Änderungen markiert) 

versorgt werden, wenn  

a) die Zuverlässigkeit des Notstromsystems da-
durch nicht unzulässig gemindert wird und  

b) die Verbindungen so ausgeführt werden, dass 
keine in Betracht zu ziehende Versagensmög-
lichkeit mehr als einen Strang einer Not-
stromanlage ausfallen lassen kann. 

von mehr als einer einem Strang einer Notstromanlage 
versorgt werden, wenn  

a) die Zuverlässigkeit des Notstromsystems da-
durch nicht unzulässig gemindert wird und  

b) die Verbindungen so ausgeführt werden, dass 
keine in Betracht zu ziehende Versagensmög-
lichkeit mehr als einen Strang einer Notstrom-
anlage ausfallen lassen kann. 

2 (11) Versagenauslösende Ereignisse innerhalb des Not-
stromsystems dürfen die erforderliche elektrische Ver-
sorgung der Einrichtungen, die Funktionen auf den 
Sicherheitsebenen 3 bis 4c ausführen, nicht verhindern. 
Die Auswirkungen systematischer Ausfälle sind zu ana-
lysieren. 

  Versagenauslösende Ereignisse innerhalb des Not-
stromsystems dürfen die erforderliche elektrische Ver-
sorgung der Einrichtungen, die Funktionen auf den 
Sicherheitsebenen 3 bis 4c ausführen, nicht verhindern. 
Die Auswirkungen systematischer Ausfälle sind zu ana-
lysieren. 

2 (12) Die redundanten Notstromanlagen sind räumlich so zu 
trennen oder so gegeneinander zu schützen, dass ver-
sagenauslösende Ereignisse nicht zum Ausfall weiterer 
redundanter Notstromanlagen führen. 

  Die redundanten Stränge von Notstromanlagen sind 
räumlich so zu trennen oder so gegeneinander zu 
schützen, dass versagenauslösende Ereignisse nicht 
zum Ausfall weiterer redundanter Notstromanlagen füh-
ren. 

2 (13) Die Hilfssysteme und die Hilfsmedienversorgung des 
Sicherheitssystems der Notstromanlagen sind so aus-
zulegen, dass sie die Nichtverfügbarkeit der zu versor-
genden Systeme diese mindestens dem 
Redundanzkonzept des Notstromsystems entsprechen 
und die Zuverlässigkeit des Notstromsystems nicht 
bestimmen. 

  Die Hilfssysteme und die Hilfsmedienversorgung des 
Sicherheitssystems der Notstromanlagen sind so aus-
zulegen, dass sie die Nichtverfügbarkeit der zu versor-
genden Systeme diese mindestens dem 
Redundanzkonzept des Notstromsystems entsprechen 
und die Zuverlässigkeit des Notstromsystems nicht 
bestimmen. 

2 (14) Die Inbetriebnahme und Zuschaltung der Notstromer-
zeugungsanlagen muss im Anforderungsfall automa-
tisch erfolgen, so dass innerhalb von 30 min keine 
Handmaßnahme erforderlich ist. Es muss jederzeit eine 
manuelle Inbetriebnahme und Zuschaltung der Not-
stromerzeugungsanlagen möglich sein. 

  Die Inbetriebnahme und Zuschaltung der Notstromer-
zeugungsanlagen muss im Anforderungsfall automa-
tisch erfolgen, so dass innerhalb von 30 min keine 
Handmaßnahme erforderlich ist. Es muss jederzeit eine 
manuelle Inbetriebnahme und Zuschaltung der Not-
stromerzeugungsanlagen möglich sein. 

2 (15) Der Notstrom Betrieb der Notstromerzeugungsanlagen 
ist soll zu beenden beendet werden, wenn die Versor-
gung aus der Eigenbedarfsanlage dem Haupt-
Netzanschluss oder dem Reserve-Netzanschluss  

  Der Notstrom Betrieb der Notstromerzeugungsanlagen 
ist soll zu beenden beendet werden, wenn die Versor-
gung aus der Eigenbedarfsanlage dem Haupt-
Netzanschluss oder dem Reserve-Netzanschluss  



E N T W U R F  Modul 5, Teil 2: Synoptische Darstellung, Kap. 1 (Rev. A) 

9 

Kap. 
M5/T2 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: Kommentar Kap. 1 Textvorschlag/Rev. A (Änderungen markiert) 

oder einer ausreichenden anderen Versorgung wieder 
sicher verfügbar ist. Die Netz Rückschaltung auf den 
verfügbaren Netzanschluss ist manuell einzuleiten. 

oder einer ausreichenden anderen Versorgung wieder 
sicher verfügbar ist. Die Netz Rückschaltung auf den 
verfügbaren Netzanschluss ist manuell einzuleiten. 

2 (16) Übergreifende Einwirkungen dürfen nicht Notstroman-
lagen gleichzeitig außer Funktion setzen. Die dabei 
nicht außer Funktion gesetzten Notstromanlagen müs-
sen zur Beherrschung von Ereignissen der Sicherheits-
ebenen 3 und 4a ausreichend sein. 

328/RSK: 
Text in Anlehnung an KTA 3701. Die 
KTA -Regel bezieht sich aber aus-
drücklich auf Einwirkungen von außen. 
Werden beide Begriffe gleichgesetzt? 
(K2) 
 
Antwort Team 5: 
Der Terminus "übergreifende Einwir-
kungen" wird durch Einwirkungen von 
oder außen ersetzt. 
 
338/VdTÜV: 
Der Begriff "übergreifende Einwirkun-
gen" ist zu erläutern.  
 
Antwort Team 5: 
Der Begriff "übergreifende Einwirkun-
gen" wird im Modul 5 durch "Einwir-
kungen von Außen" bzw. 
"Einwirkungen von Innen" entspre-
chend der Definitionsliste ersetzt. 

 Übergreifende Einwirkungen von außen oder von innen 
dürfen nicht alle Notstromanlagen gleichzeitig außer 
Funktion setzen. Die dabei nicht außer Funktion gesetz-
ten Notstromanlagen müssen zur Beherrschung von 
Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 4a ausrei-
chend sein. 

2 (17) Bei einem vollständigen Ausfall der nicht gesicherten 
Wechselstromversorgung sind Zur Beherrschung eines 
Ausfalls der elektrischen Energieversorgung des Kern-
kraftwerkes einschließlich der Notstromerzeugungsan-
lagen sind folgende Maßnahmen vorzusehen:  

a) Mindestens ein zusätzlicher Netzanschluss 
eine zusätzliche Einspeisemöglichkeit über 
ein im Nahbereich des Kernkraftwerkes erd-
verlegtes Kabel.  

b) Vorhaltung elektrischer Energiespeicher mit 

338/VdTÜV: 
Die Erweiterung für das Vorhalten e-
lektrischer Energiespeicher mit ausrei-
chender Kapazität auf notwendige 
Funktionen der Sicherheitsebene 3 ist, 
wie unter b) angeführt, nicht begrün-
det.  
Konsistenz zu den Erläuterungen ist 
nicht gegeben. 
 
Antwort Team 5: 

 Bei einem vollständigen Ausfall der nicht gesicherten 
Wechselstromversorgung sind Zur Beherrschung eines 
Ausfalls der elektrischen Energieversorgung des Kern-
kraftwerkes einschließlich der Notstromerzeugungsan-
lagen sind folgende Maßnahmen vorzusehen:  

a) Mindestens ein zusätzlicher Netzanschluss 
eine zusätzliche Einspeisemöglichkeit über ein 
im Nahbereich des Kernkraftwerkes erdverleg-
tes Kabel.  

b) Vorhaltung elektrischer Energiespeicher mit 
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ausreichender Kapazität, so dass die notwen-
digen Funktionen auf den Sicherheitsebenen 
3 bis 4b bis zur Wiederherstellung der elektri-
schen Energieversorgung mit ausreichender 
Zuverlässigkeit durchgeführt werden können.  

Text im M5 wird unter Berücksichti-
gung des Kommentars modifiziert. 

ausreichender Kapazität, so dass die notwen-
digen Funktionen auf der Sicherheitsebene n 
3 bis 4 b bis zur Wiederherstellung der elektri-
schen Energieversorgung mit ausreichender 
Zuverlässigkeit durchgeführt werden können.  

2 (18) Der Schutz für die elektrische Energieversorgung der 
Einrichtungen, die Funktionen auf den Sicherheitsebe-
nen 1 bis 4c ausführen, ist so auszulegen, dass auf-
grund externer und interner elektrischer und elektro-
magnetischer Einwirkungen die elektrischen Einrichtun-
gen nicht unzulässig beeinträchtigt werden. 

338/VdTÜV: 
Es ist zu differenzieren zwischen dem 
elektrischen Schutz z.B. Überstrom-
/Komponenten-/Blockschutz und dem 
Schutz gegen Störeinwirkungen.  
Konsistenz zu den Erläuterungen ist 
nicht gegeben. 
 
Antwort Team 5: 
Der Text wird präzisiert. Die Formulie-
rung berücksichtigt in allgemeiner 
Form sämtliche interne und externe 
leitungsgebundenen und feldgebun-
denen Störeinwirkungsmöglichkeiten. 
Es werden dadurch sowohl Schutzein-
richtungen der Komponenten als auch 
des Blockes berücksichtigt. 

 Der Schutz gegen externe und interne elektrische und 
elektromagnetische Einwirkungen ist so auszulegen, 
dass die elektrischen Einrichtungen der Energieversor-
gung, die Funktionen auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4 
ausführen, nicht unzulässig beeinträchtigt werden. 

2 (19) Die Einrichtungen des Notstromsystems müssen so 
ausgelegt sein, dass eine lückenlose Überprüfung der 
sicherheitstechnisch relevanten Eigenschaften möglich 
ist.   

  Die Einrichtungen des Notstromsystems müssen so 
ausgelegt sein, dass eine lückenlose Überprüfung der 
sicherheitstechnisch relevanten Eigenschaften möglich 
ist.   

2 (20) Eine gleichzeitige Prüfung redundanter Notstromanla-
gen ist zuverlässig zu verhindern. 

  Eine gleichzeitige Prüfung redundanter Notstromanla-
gen ist zuverlässig zu verhindern. 

3 Qualitätssicherung und Prüfungen   Qualitätssicherung und Prüfungen 

3 (1) Für die elektrischen Einrichtungen der Energieversor-
gung Komponenten des Notstromsystems sind die er-
forderlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen 
sicherzustellen. 

328/RSK: 
Änderung: „Die Qualitätssicherungs-
maßnahmen für die Einrichtungen der 
elektrischen Energieversorgung sind 
zu differenzieren.“ (K2) 
Text in Anlehnung an KTA 3701. Die 
KTA- Regel beschränkt sich aber auf 
das Notstromsystem. (K2) 

 Für die elektrischen Einrichtungen der Energieversor-
gung Komponenten des Notstromsystems sind die er-
forderlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen 
sicherzustellen. 
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Antwort Team 5: 
Die erforderliche Qualitätssicherung ist 
für alle elektrischen Einrichtungen ent-
sprechend der Zuordnung zu den SE 
nachzuweisen.  
 
338/VdTÜV: 
Es muss heißen: „Für die Einrichtun-
gen der elektrischen Energieversor-
gung …“  
Die Ausdehnung der QS-Maßnahmen 
auf die gesamten Einrichtungen der el. 
Energieversorgung (auch die betriebli-
chen) ist nicht begründet. 
 
Antwort Team 5: 
Die erforderliche Qualitätssicherung ist 
für alle elektrischen Einrichtungen ent-
sprechend der Zuordnung zu den SE 
nachzuweisen.  

3 (2) Die Einrichtungen des Notstromsystems sind regelmä-
ßig wiederkehrend zu prüfen. Soweit aus Zuverlässig-
keitsgründen notwendig, sind die Prüfungen auch im 
Leistungsbetrieb durchzuführen. Die Prüfungen sind zu 
dokumentieren. 

  Die Einrichtungen des Notstromsystems sind regelmä-
ßig wiederkehrend zu prüfen. Soweit aus Zuverlässig-
keitsgründen notwendig, sind die Prüfungen auch im 
Leistungsbetrieb durchzuführen. Die Prüfungen sind zu 
dokumentieren. 

3 (3) Ausfälle innerhalb des Notstromsystems sind zu erfas-
sen, zu dokumentieren und auf der Warte anzuzeigen.  

  Ausfälle innerhalb des Notstromsystems sind zu erfas-
sen, zu dokumentieren und auf der Warte anzuzeigen.  
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alle 

 

328/RSK: 
Der Detaillierungsgrad ist für ein übergeordne-
tes Regelwerk unangemessen. (K3)  
 
Antwort Team 5: 
Der Detaillierungsgrad des Moduls 5 ent-
spricht auftragsgemäß dem der bestehenden 
RSK-LL-DWR (Abschnitt 25 Störfallinstrumen-
tierung) 

 

 

1 Geltungsbereich   Geltungsbereich 

 Die Störfallinstrumentierung hat die Aufgabe, vor, 
während und nach 
− einem Störfall oder 
− einem Ereignis, das zu einer erhöhten Freiset-

zung von radioaktiven Stoffen in die Kernkraft-
werksumgebung führen kann, 

einen Überblick über den Betriebszustand zu er-
möglichen und alle den Anlagenzustand beschrei-
benden wesentlichen Daten sowie die wichtigsten 
Wetterdaten anzuzeigen und zeitgerecht zu doku-
mentieren. 

  Die Störfallinstrumentierung hat die Aufgabe, vor, 
während und nach 
− einem Störfall oder 
− einem Ereignis, das zu einer erhöhten Freiset-

zung von radioaktiven Stoffen in die Kernkraft-
werksumgebung führen kann, 

einen Überblick über den Betriebszustand zu er-
möglichen und alle den Anlagenzustand beschrei-
benden wesentlichen Daten sowie die wichtigsten 
Wetterdaten anzuzeigen und zeitgerecht zu doku-
mentieren. 

2 Übergeordnete Anforderungen   Übergeordnete Anforderungen 

2 (1) Zu Erfüllung ihrer Aufgabe ist die Störfallinstrumen-
tierung in eine Störfallablaufinstrumentierung und in 
eine Störfallfolgeinstrumentierung Störfallanzeige 
und eine Störfallaufzeichnung zu unterteilen.  

338/VdTÜV: 
Bisher ist die Störfallinstrumentierung für Er-
eignisse der Ebene 3 und für die Ebene 4 
vorgesehen. Sofern weitere Prozessgrößen 
der Ebene 4 erfasst werden sollen, sind diese 
zu definieren. 
Antwort Team 5: 
Auch im Modul 5 ist die Störfallinstrumentie-
rung für Ereignisse der Sicherheitsebene 3 
und 4 vorgesehen.  
Aus der Sicht des Teams 5 wurde keine in-

 Zur Erfüllung ihrer Aufgabe ist die Störfallinstrumen-
tierung in eine Störfallablaufinstrumentierung und in 
eine Störfallfolgeinstrumentierung Störfallanzeige 
und eine Störfallaufzeichnung zu unterteilen.  



E N T W U R F Modul 5, Teil 2: Synoptische Darstellung, Kap. 2 (Rev. A) 

2 

Kap. 
M5/T2 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: Kommentar Kap. 2 Textvorschlag/Rev. A (Änderungen markiert) 

haltliche Änderung gegenüber dem Stand der 
bestehenden RSK-LL-DWR vorgenommen. 
Umgestellt wurden die verwendeten Begriffe, 
wobei die Begriffe der Regel KTA 3502 ver-
wendet wurden. 

2 (2) Die Störfallfestigkeit der Störfallinstrumentierung ist, 
so weit erforderlich, vor dem Einsatz nachzuweisen. 

328/RSK: 
Ersetzen: „Sofern die Störfallfestigkeit für 
Komponenten der Störfallinstrumentierung er-
forderlich ist, ist diese nachzuweisen.“ (K2) 
 
Antwort Team 5: 
Der Textvorschlag wird übernommen. 
338/VdTÜV: 
Die Einschränkung der Anforderung an die 
Störfallfestigkeit (so weit erforderlich) wurde 
ohne Begründung aufgehoben. Die Forderung 
gilt demnach auch für die Sicherheitsebene 4, 
diese Forderung ist nicht begründet. 
 
 
Antwort Team 5: 
Aufgrund dieses und des RSK Kommentars 
wurde der Text überarbeitet. 
 

 Sofern die Die Störfallfestigkeit für Komponenten 
der Störfallinstrumentierung erforderlich ist, so weit 
erforderlich, vor dem Einsatz ist diese nachzuwei-
sen. 

2 (3) Die Einrichtungen der Störfallinstrumentierung sind 
an eine unterbrechungslose Notstromversorgung 
des Notstromsystems anzuschließen.  

  Die Einrichtungen der Störfallinstrumentierung sind 
an eine unterbrechungslose Notstromversorgung 
des Notstromsystems anzuschließen.  

2 (4) Zur Begutachtung Es sind Unterlagen zu erstellen, 
die das Auslegungskonzept und die sicherheitstech-
nisch wichtigen Einzelheiten der Störfallinstrumen-
tierung prüffähig beschreiben. 

  Zur Begutachtung Es sind Unterlagen zu erstellen, 
die das Auslegungskonzept und die sicherheits-
technisch wichtigen Einzelheiten der Störfallinstru-
mentierung prüffähig beschreiben. 

3 Auslegung   Auslegung 
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3.1 Störfallanzeige   Störfallanzeige 

3.1(1) Die Störfallfolgeinstrumentierung Störfallanzeige ist 
so auszulegen, dass die Daten, die vor, während 
und nach Eintreten 

− eines Störfalls Ereignis der Sicherheits-
ebenen 3 oder 4a oder 

− eines Ereignisses, das zu einer erhöhten 
Freisetzung radioaktiver Stoffe in die 
Kernkraftwerksumgebung führen kann 
(Sicherheitsebenen 4b oder 4c), 

für die Beurteilung der Anlagensicherheit, der Wirk-
samkeit des Sicherheitssystems und für die Ent-
scheidung über Notfallschutzmaßnahmen eine 
entscheidende sicherheitstechnische Bedeutung 
haben, zuverlässig und ausreichend genau ange-
zeigt werden. 

328/RSK: 
Bei Sicherheitsebene 4c ist der Zustand von 
Messeinrichtungen nicht vorhersehbar, die 
Weitbereichsanzeige ist das maximal Mögli-
che. Die Forderung ist insofern nicht erfüllbar. 
Deshalb ist 3.1 (1) nach Sicherheitsebenen 
differenzierter zu formulieren. (K1) 
 
Antwort Team 5: 
Der Text Abschnitt 3.1 entspricht inhaltlich 
dem Text Abschnitt 25.3 „Störfallfolgeinstru-
mentierung“ der bestehenden RSK-LL-DWR.  
D.h. auch in der bestehenden RSK-LL-DWR 
wird eine Instrumentierung gefordert, die nach 
dem Eintreten eines Störfalls oder eines Er-
eignisses, dass zu einer erhöhten Freisetzung 
führen kann u. a. die Einscheidung über Not-
fallmaßnahmen ermöglichen muss.  
Die im Abschnitt 3.1 des Modul 5 übergeord-
net für die Störfallübersichts- Störfalldetail- 
und Weitbereichsanzeige gestellte Forderung 
entspricht deshalb nach Ansicht des Team 5 
dem Stand von W&T. Im Bereich von Ereig-
nissen der Sicherheitsebenen 4b und 4c wer-
den die Anforderung durch die Weitbe-
reichsanzeige (Absatz 3.1 (4)) abgedeckt.  
338/VdTÜV: 
Die Auslegung der gesamten Störfallanzeige 
in der beschriebenen Form ist nicht begrün-
det. 
 
Antwort Team 5: 
Der Abschnitt K2-3.1 (1) gilt übergeordnet für 
die Störfallanzeige und damit für Störfallüber-
sichts-, Störfalldetail- und Weitbereichsanzei-
ge. D.h. die Anforderungen müssen durch die 

 Die Störfallfolgeinstrumentierung Störfallanzeige ist 
so auszulegen, dass die Daten, die vor, während 
und nach Eintreten eines Störfalls Ereignisses der 
Sicherheitsebenen 3 oder 4a oder 

− eines Ereignisses, das zu einer erhöhten 
Freisetzung radioaktiver Stoffe in die 
Kernkraftwerksumgebung führen kann 
(Sicherheitsebenen 4b oder 4c), 

für die Beurteilung der Anlagensicherheit, der Wirk-
samkeit des Sicherheitssystems und für die Ent-
scheidung über Notfallschutzmaßnahmen eine 
entscheidende sicherheitstechnische Bedeutung 
haben, zuverlässig und ausreichend genau ange-
zeigt werden. 
Bei Auslegung der Störfallanzeige ist so zu berück-
sichtigen, dass die Daten, die vor, während und 
nach Eintreten eines Ereignisses, das zu einer er-
höhten Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Kern-
kraftwerksumgebung führen kann 
(Sicherheitsebenen 4b oder 4c), 
für die Entscheidung über Notfallschutzmaßnahmen 
und über Notfallstrategien eine entscheidende si-
cherheitstechnische Bedeutung haben, unter anzu-
nehmenden Umgebungsbedingungen ausreichend 
genau angezeigt werden. 
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Summe der Anzeigen erfüllt werden. 

3.1(2) Die Störfallanzeige ist in eine, Störfallübersichts-, 
Störfalldetail- und Weitbereichsanzeige zu untertei-
len. 

  Die Störfallanzeige ist in eine, Störfallübersichts-, 
Störfalldetail- und Weitbereichsanzeige zu untertei-
len. 

3.1(3) Die Störfallübersichtsanzeige ist so auszulegen, 
dass die vor während und nach Eintritt eines Ereig-
nisses der Sicherheitsebene 3 oder 4a zur Beurtei-
lung des Anlagenzustands und der radiologischen 
Auswirkungen auf die Umgebung wesentlichen 
Messgrößen erfasst werden. 

  Die Störfallübersichtsanzeige ist so auszulegen, 
dass die vor während und nach Eintritt eines Ereig-
nisses der Sicherheitsebene 3 oder 4a zur Beurtei-
lung des Anlagenzustands und der radiologischen 
Auswirkungen auf die Umgebung wesentlichen 
Messgrößen erfasst werden. 

3.1(4) Die Weitbereichsanzeige ist so auszulegen, dass 
bei auslegungsüberschreitenden Ereignissen der 
Sicherheitsebenen 4b und 4c die Annäherung an 
die Auslegungswerte und die Überschreitung der 
Aktivitätsbarrieren durch Messgrößen erfasst wer-
den. 

328/RSK: 
Bei Sicherheitsebene 4c ist der Zustand von 
Messeinrichtungen nicht vorhersehbar, die 
Weitbereichsanzeige ist das maximal Mögli-
che. Die Forderung ist insofern nicht erfüllbar. 
Deshalb ist 3.1 (1) nach Sicherheitsebenen 
differenzierter zu formulieren. (K1) 
 
Antwort Team 5: 
Der Text Abschnitt 3.1 entspricht inhaltlich 
dem Text Abschnitt 25.3 „Störfallfolgeinstru-
mentierung“ der bestehenden RSK-LL-DWR.  
D.h. auch in der bestehenden RSK-LL-DWR 
wird eine Instrumentierung gefordert, die nach 
dem Eintreten eines Störfalls oder eines Er-
eignisses, dass zu einer erhöhten Freisetzung 
führen kann u. a. die Einscheidung über Not-
fallmaßnahmen ermöglichen muss.  
Die im Abschnitt 3.1 des Modul 5 übergeord-
net für die Störfallübersichts- Störfalldetail- 
und Weitbereichsanzeige gestellte Forderung 
entspricht deshalb nach Ansicht des Team 5 
dem Stand von W&T. Im Bereich von Ereig-
nissen der Sicherheitsebenen 4b und 4c wer-
den die Anforderung durch die 
Weitbereichsanzeige (Absatz 3.1 (4)) abge-
deckt.  

 Die Weitbereichsanzeige ist so auszulegen, dass 
bei auslegungsüberschreitenden Ereignissen der 
Sicherheitsebenen 4b und 4c die Annäherung an 
die Auslegungswerte und die Überschreitung der 
Aktivitätsbarrieren durch Messgrößen erfasst wer-
den. 
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3.1(5) Die Störfalldetailanzeige ist so auszulegen, dass die 
Funktion der Sicherheitseinrichtungen einschließlich 
der zu ihrer Funktion notwendigen Hilfseinrichtun-
gen überwacht wird. Hierzu dürfen leittechnische 
Einrichtungen aller Sicherheitsebenen verwendet 
werden. 

  Die Störfalldetailanzeige ist so auszulegen, dass die 
Funktion der Sicherheitseinrichtungen einschließlich 
der zu ihrer Funktion notwendigen Hilfseinrichtun-
gen überwacht wird. Hierzu dürfen leittechnische 
Einrichtungen aller Sicherheitsebenen verwendet 
werden. 

3.1(6) Es sind eignungsgeprüfte oder für den Einsatzfall und 
für die unterstellten Einsatzbedingungen bewährte und 
möglichst wartungsfreie Geräte zu verwenden. 

328/RSK: 
Gleichsetzung von „Störfallfolgeinstrumentie-
rung“ aus RSK-LL mit „Störfallübersichtsan-
zeige und Weitbereichsanzeige“ aus KTA 
3502 
Ist das so gewollt? (K2) 
Antwort Team 5: 
Im Modul 5 werden die Begriffe aus der KTA 
3502 verwendet da die Begriffe der bestehen-
den RSK-LL-DWR „Störfallfolgeinstrumentie-
rung  und Störfallablaufinstrumentierung“ sich 
in der Praxis nicht durchgesetzt haben.  
 
Die Störfallübersichtsanzeige im Modul 5 soll 
„vor während und nach einem Störfall…“ an-
zeigen, wogegen die Störfallfolgeinstrumentie-
rung nach der bestehender RSK-LL „nach 
einem Störfall oder einem Ereignis mit erhöh-
ter Freisetzung…“ anzeigen und dokumentie-
ren soll.  
Die Störfallübersichtsanzeige deckt deshalb 
die Störfallfolgeinstrumentierung (ohne den 
Bereich von Ereignissen, die zu einer erhöh-
ten Freisetzung führen können) und Störfall-
ablaufinstrumentierung in Bezug auf die 
Anzeigefunktion ab.  
Die Dokumentationsfunktion wird im Modul 5 
durch die Störfallaufzeichnung abgedeckt. 
Die in der Störfallfolgeinstrumentierung mit 
enthaltenen Ereignissen, die zu einer erhöh-
ten Freisetzung führen können werden im 
Modul 5 nicht durch die Störfallübersichts- 
sondern durch die Weitbereichsanzeige ab-
gedeckt. 

 Es sind eignungsgeprüfte oder für den Einsatzfall und 
für die unterstellten Einsatzbedingungen bewährte und 
möglichst wartungsfreie Geräte zu verwenden. 
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3.1(7) Die Einrichtungen zur Erfassung, Verarbeitung und 
Dokumentation der Messgrößen sind technisch so 
einfach wie möglich aufzubauen. 

  Die Einrichtungen zur Erfassung, Verarbeitung und 
Dokumentation der Messgrößen sind technisch so 
einfach wie möglich aufzubauen. 

3.1(8) Die Messgrößen der Störfallübersichts- und Weitbe-
reichsanzeige sind in der Warte des Kernkraftwerkes 
und in der Notsteuerstelle anzuzeigen. 

328/RSK: 
Die Notsteuerstelle hat eine klar umrissene 
Aufgabe. Nur die zur Erfüllung dieser Aufgabe 
erforderliche Instrumentierung ist zu fordern. 
KTA 3502 trifft hierzu eindeutige Festlegun-
gen. Das Wort „grundsätzlich“ sollte bleiben. 
(K2) 
 Ergänzung: ...“ggf. bei Doppelblockanlagen in 
der Warte des Nachbarblocks.“ (K2) 
 
Antwort Team 5: 
Der erste Teil des Textvorschlages wird an-
genommen. 
In Bezug auf die vorgeschlagene Ergänzung 
ist das Team 5 der Ansicht, dass in dem an-
geführten Fall, in dem die Warte des Nach-
barblocks die Funktion der Notsteuerstelle für 
den betroffen Block einnimmt, dies eine sinn-
gemäße Erfüllung der Forderung aus Modul 5 
darstellt. Hierzu ist aus Sicht von Team 5 kei-
ne Textänderung erforderlich.  

 Die Messgrößen der Störfallübersichts- und Weitbe-
reichsanzeige sind grundsätzlich in der Warte des 
Kernkraftwerkes und in der Notsteuerstelle anzuzei-
gen. 

3.1(9) Durch Ereignisse der Sicherheitsebenen 3 und 4a und 
deren Folgen darf die Funktion der Störfallübersichts- 
und Weitbereichsanzeige nicht beeinträchtigt werden. , 
dass die Erfassung, Anzeige und Aufzeichnung der 
Messgrößen verhindert wird.  
Messstellen außerhalb der Reaktoranlage sind so an-
zuordnen und zu installieren, dass ein gleichzeitiger 
Ausfall dieser Messstellen zusammen mit sicherheits-
technisch wichtigen Teilen der Anlage durch Einwir-
kungen von außen bei Ereignissen der 
Sicherheitsebene 4a hinreichend unwahrscheinlich ist 
ausgeschlossen werden kann.  

  Durch Ereignisse der Sicherheitsebenen 3 und 4a und 
deren Folgen darf die Funktion der Störfallübersichts- 
und Weitbereichsanzeige nicht beeinträchtigt werden. , 
dass die Erfassung, Anzeige und Aufzeichnung der 
Messgrößen verhindert wird.  
Messstellen außerhalb der Reaktoranlage sind so an-
zuordnen und zu installieren, dass ein gleichzeitiger 
Ausfall dieser Messstellen zusammen mit sicherheits-
technisch wichtigen Teilen der Anlage durch Einwir-
kungen von außen bei Ereignissen der 
Sicherheitsebene 4a hinreichend unwahrscheinlich ist 
ausgeschlossen werden kann.  

3.1(10) Eine redundante Messwerterfassung und Messwert-
verarbeitung für eine Messgröße der Störfallübersicht-

  Eine redundante Messwerterfassung und Messwert-
verarbeitung für eine Messgröße der Störfallübersicht-
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anzeige und der Weitbereichsanzeige ist nicht erforder-
lich, wenn nachgewiesen wird, dass 
− der Informationsgehalt dieser Messgröße auch 

durch Messwerte anderer Messgrößen der 
Störfallanzeige oder durch Messgrößen einer 
gleichwertigen Instrumentierung vermittelt wer-
den kann, 

− der Ausfall von Messwerten einer Messgröße 
im Bedarfsfall für eine bestimmte Zeitdauer ak-
zeptiert und innerhalb dieser Zeit unter den 
dann herrschenden Bedingungen der Ausfall 
behoben oder eine Ersatzlösung realisiert wer-
den kann. 

anzeige und der Weitbereichsanzeige ist nicht erfor-
derlich, wenn nachgewiesen wird, dass 
− der Informationsgehalt dieser Messgröße auch 

durch Messwerte anderer Messgrößen der 
Störfallanzeige oder durch Messgrößen einer 
gleichwertigen Instrumentierung vermittelt wer-
den kann, 

− der Ausfall von Messwerten einer Messgröße 
im Bedarfsfall für eine bestimmte Zeitdauer ak-
zeptiert und innerhalb dieser Zeit unter den 
dann herrschenden Bedingungen der Ausfall 
behoben oder eine Ersatzlösung realisiert wer-
den kann. 

3.1(11) Die Einrichtungen der Störfallfolgeinstrumentierung 
Störfallanzeige im gegen Einwirkungen von außen un-
geschützten Bereich sind rückwirkungsfrei von den 
Einrichtungen des geschützten Bereichs zu entkop-
peln. 
 

328/RSK: 
Redaktionelle Änderung (K3) 
 
Antwort Team 5: 
Das Team 5 konnte den Inhalt der redaktio-
nellen Änderung nicht erkennen. 

 Die Einrichtungen der Störfallfolgeinstrumentierung 
Störfallanzeige im gegen Einwirkungen von außen un-
geschützten Bereich sind rückwirkungsfrei von den 
Einrichtungen des geschützten Bereichs zu entkop-
peln. 
 

3.1(12) Die Einrichtungen der Störfallanzeige sind nach ergo-
nomischen Gesichtspunkten so zu gestalten, dass 
die Voraussetzungen für ein sicherheitstechnisch 
optimales Verhalten der Beschäftigten gewährleistet 
sind. 
Die Anzeigeeinrichtungen so auszulegen, dass sie 
eindeutig und mühelos abgelesen werden können. 
 

  Die Einrichtungen der Störfallanzeige sind nach ergo-
nomischen Gesichtspunkten so zu gestalten, dass 
die Voraussetzungen für ein sicherheitstechnisch 
optimales Verhalten der Beschäftigten gewährleistet 
sind. 
Die Anzeigeeinrichtungen so auszulegen, dass sie 
eindeutig und mühelos abgelesen werden können. 
 

3.1(13) Die Störfallfolgeinstrumentierung Störfallanzeige ist so 
auszulegen, dass jederzeit ihre eine lückenlose Über-
prüfung möglich ist. Die Prüfungen sollen einfach leicht 
durchführbar sein. 
 

  Die Störfallfolgeinstrumentierung Störfallanzeige ist so 
auszulegen, dass jederzeit ihre eine lückenlose Über-
prüfung möglich ist. Die Prüfungen sollen einfach leicht 
durchführbar sein. 
 

3.1(14) Die Funktionsfähigkeit der Störfallübersichts- und Weit-
bereichsanzeige ist während der Nutzungsdauer der 
Anlage durch Prüfungen nachzuweisen. Diese Prüfun-
gen müssen alle funktionswichtigen Komponenten er-
fassen.  

  Die Funktionsfähigkeit der Störfallübersichts- und Weit-
bereichsanzeige ist während der Nutzungsdauer der 
Anlage durch Prüfungen nachzuweisen. Diese Prüfun-
gen müssen alle funktionswichtigen Komponenten er-
fassen.  
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3.1(15) Art und Umfang der Prüfungen und die Zeitabstände 
zwischen den Prüfungen sind festzulegen. 
 

  Art und Umfang der Prüfungen und die Zeitabstände 
zwischen den Prüfungen sind festzulegen. 
 

3.1(16) Die Ergebnisse der Prüfungen sind zu dokumentieren.   Die Ergebnisse der Prüfungen sind zu dokumentieren. 

 entfällt   entfällt 

3.2 Störfallaufzeichnung   Störfallaufzeichnung 

3.2(1) Die Störfallaufzeichnung ist so auszulegen, dass die 
Zustand Messgrößen, die vor, während und nach 
Eintreten 

− eines Ereignis der Sicherheitsebenen 3 
oder 4a oder 

− eines Ereignisses, das zu einer erhöhten 
Freisetzung radioaktiver Stoffe in die 
Kernkraftwerksumgebung führen kann 
(Sicherheitsebenen 4b oder 4c), 

übersichtlich und in der richtigen zeitlichen Folge do-
kumentiert werden. 

  Die Störfallaufzeichnung ist so auszulegen, dass die 
Zustand Messgrößen, die vor, während und nach 
Eintreten 

− eines Ereignis der Sicherheitsebenen 3 
oder 4a oder 

− eines Ereignisses, das zu einer erhöhten 
Freisetzung radioaktiver Stoffe in die 
Kernkraftwerksumgebung führen kann 
(Sicherheitsebenen 4b oder 4c), 

übersichtlich und in der richtigen zeitlichen Folge do-
kumentiert werden. 

3.2(2) Die Störfallaufzeichnung ist so auszulegen, dass für 
jede erfasste Messgröße der Störfallinstrumentie-
rung der Tages Zeitbezug aus den zugehörigen Do-
kumentationsunterlagen so genau bestimmt werden 
kann, dass eine zeitliche Zuordnung zu Daten aus 
anderen Informationsquellen möglich ist.  

  Die Störfallaufzeichnung ist so auszulegen, dass für 
jede erfasste Messgröße der Störfallinstrumentie-
rung der Tages Zeitbezug aus den zugehörigen Do-
kumentationsunterlagen so genau bestimmt werden 
kann, dass eine zeitliche Zuordnung zu Daten aus 
anderen Informationsquellen möglich ist. 

3.2(3) Die Dokumentationseinrichtungen sind so auszule-
gen, dass das Zeitverhalten der Messgrößen mit 
ausreichender erforderlicher Genauigkeit erfasst 
wird. 

  Die Dokumentationseinrichtungen sind so auszule-
gen, dass das Zeitverhalten der Messgrößen mit 
ausreichender erforderlicher Genauigkeit erfasst 
wird. 

3.2(4) Die Störfallaufzeichnung muss grundsätzlich jederzeit 
in Betrieb sein. Eine eingeschränkte Funktionsfähigkeit 
(z.B. bei erforderlichen Instandsetzungsarbeiten) ist zu-
lässig, wenn im Bedarfsfall eine ausreichende die er-
forderliche Mindest Information durch den 

  Die Störfallaufzeichnung muss grundsätzlich jederzeit 
in Betrieb sein. Eine eingeschränkte Funktionsfähigkeit 
(z.B. bei erforderlichen Instandsetzungsarbeiten) ist zu-
lässig, wenn im Bedarfsfall eine ausreichende die er-
forderliche Mindest Information durch den 
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funktionsfähigen Teil der Störfallinstrumentierung ge-
währleistet ist. Die vollständige Funktionsfähigkeit der 
Störfallaufzeichnung ist so schnell wie möglich wieder-
herzustellen. 

funktionsfähigen Teil der Störfallinstrumentierung ge-
währleistet ist. Die vollständige Funktionsfähigkeit der 
Störfallaufzeichnung ist so schnell wie möglich wieder-
herzustellen. 

3.2(5) Es ist festzulegen, welche Einrichtungen der Störfall-
aufzeichnung auch bei Nichtleistungsbetrieb abgefah-
rener der Reaktoranlage in Betrieb sein müssen. 

  Es ist festzulegen, welche Einrichtungen der Störfall-
aufzeichnung auch bei Nichtleistungsbetrieb abgefah-
rener der Reaktoranlage in Betrieb sein müssen. 

3.2(6) Für die Aufzeichnung und Speicherung der Störfallab-
laufdaten sind mindestens zwei möglichst diversitäre 
Datenspeicher einzusetzen. Der Ausfall eines Daten-
speichers ist anzuzeigen. 
 

328/RSK: 
Änderung: ...sind mindestens zwei unabhän-
gige und möglichst diversitäre Datenspeicher 
einzusetzen.... (K1) 
Antwort Team 5: 
Team 5 kann den Sinn des Änderungsvor-
schlages nicht erkennen, da aus seinem Ver-
ständnis heraus kein wesentlicher 
Unterschied zwischen der Forderung nach ei-
nem „unabhängigen Datenspeicher“ und ei-
nem "diversitären Datenspeicher" besteht.  
338/VdTÜV: 
Der Begriff "Störfallablaufdaten" ist zu definie-
ren. 
 
Antwort Team 5: 
Der Begriff "Störfallablaufdaten" wurde aus 
der bestehenden RSK-LL-DWR Abschnitt 
25.1 (4) übernommen. Das Team 5 ist der 
Ansicht, dass "Störfallablaufdaten" die Daten 
sind die, die den Störfallablauf kennzeichnen.   
Da diese Bedeutung der Bedeutung der Ein-
zelwörter entspricht hält das Team 5 eine se-
parate Definition nicht für notwendig. 

 Für die Aufzeichnung und Speicherung der Störfallab-
laufdaten sind mindestens zwei möglichst diversitäre 
Datenspeicher einzusetzen. Der Ausfall eines Daten-
speichers ist anzuzeigen. 
 

3.2(7) Die Störfallaufzeichnungen bei Störfallabläufen aufge-
zeichneten Störfallablaufdaten sind gesichert aufzube-
wahren. Es ist sicherzustellen, dass diese Daten weder 
verändert noch gelöscht werden. 

  Die Störfallaufzeichnungen bei Störfallabläufen aufge-
zeichneten Störfallablaufdaten sind gesichert aufzube-
wahren. Es ist sicherzustellen, dass diese Daten weder 
verändert noch gelöscht werden. 
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3.2(8) Die nach Eintritt eines anlageninternen Störfalls Ereig-
nisses der Sicherheitsebene 3 auftretenden Umge-
bungsbedingungen dürfen nicht zum Ausfall der zur 
Störfallbeurteilung erforderlichen Messeinrichtungen 
und Informationen führen. 

  Die nach Eintritt eines anlageninternen Störfalls Ereig-
nisses der Sicherheitsebene 3 auftretenden Umge-
bungsbedingungen dürfen nicht zum Ausfall der zur 
Störfallbeurteilung erforderlichen Messeinrichtungen 
und Informationen führen. 

3.2(9) Die Dokumentationseinrichtungen sind übersichtlich 
anzuordnen und deutlich und eindeutig zu kennzeich-
nen.  

  Die Dokumentationseinrichtungen sind übersichtlich 
anzuordnen und deutlich und eindeutig zu kennzeich-
nen. 

3.2(10) Die Messgrößen der Störfallübersichts- und Weitbe-
reichsanzeige sind in der Warte des Kernkraftwerkes 
und in der Notsteuerstelle aufzuzeichnen. 

328/RSK: 
Die Notsteuerstelle hat eine klar umrissene 
Aufgabe. Nur die zur Erfüllung dieser Aufgabe 
erforderliche Instrumentierung ist zu fordern. 
KTA 3502 trifft hierzu eindeutige Festlegun-
gen. Das Wort „grundsätzlich“ muss bleiben, 
da auch Aufzeichnung z. B. im Nachbarblock 
erfolgen kann.  
„..der Störfallübersichts- und Weitbereichsan-
zeige sind grundsätzlich in der Warte ....“(K2) 
 
Antwort Team 5: 
Der Textvorschlag wird angenommen. 

 Die Messgrößen der Störfallübersichts- und Weitbe-
reichsanzeige sind grundsätzlich in der Warte des 
Kernkraftwerkes und in der Notsteuerstelle aufzuzeich-
nen. 

4.5 entfällt 328/RSK: 
Üblicherweise liegt eine einkanalige Ausfüh-
rung zu Grunde. Daher werden Ausfälle bei 
WKP erfasst, dokumentiert aber nicht auf der 
Warte angezeigt. Daher sollte der Punkt ent-
fallen. (K1) 
Antwort Team 5: 
Der Vorschlag wird angenommen. 
338/VdTÜV: 
Dies bedeutet, dass die Störfallinstrumentie-
rung dann u. a. zweikanalig selbst überwa-
chend aufgebaut werden müsste, damit 
Messfehler erkannt werden können. Gleiches 
gilt auch für 3 (3), Notstromsystem. Diese 
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Vorgaben sollen begründet werden. 
Antwort Team 5: 
Aufgrund dieses und des RSK Kommentars 
wurde der Text gestrichen.   
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1 Geltungsbereich   Geltungsbereich 

 Die nachfolgenden Anforderungen gelten für 
elektrische Antriebe, die Funktionen auf den 
Sicherheitsebenen 1 bis 4 c ausführen. 

  Die nachfolgenden Anforderungen gelten für 
elektrische Antriebe, die Funktionen auf den 
Sicherheitsebenen 1 bis 4 c ausführen. 

2 Übergeordnete Anforderungen   Übergeordnete Anforderungen 

2 (1) Die elektrischen Antriebe des Sicherheitssystems und 
der anderen Systeme mit sicherheitstechnischer 
Bedeutung, die Funktionen auf den Sicherheitsebenen 
1 bis 4c ausführen, müssen ihre sicherheitstechnische 
Aufgabe auch bei den beim Störfall herrschenden 
jeweils ungünstigsten zu unterstellenden 
Umgebungsbedingungen, verfahrenstechnischen 
Belastungen und elektrischen Bedingungen 
zuverlässig erfüllen. wenn die jeweils ungünstigsten 
auslegungsgemäß zu unterstellenden elektrischen 
Bedingungen auftreten. 
 

328/RSK: 
Ergänzung: Soweit für elektrische 
Antriebe unter Störfallbedingungen 
(Sicherheitsebenen 3 und 4) eine 
Funktionsfähigkeit gefordert ist, ist die 
Eignung hierzu nachzuweisen. Es ist 
der Zusammenhang zwischen der 
Einordnung der Sicherheitsebenen 
und den zu unterstellenden 
Umgebungsbedingungen 
herzustellen. (K1) 
Antwort Team 5: 
Die Erweiterung der Anforderung an 
den Eignungsnachweis erscheint 
plausibel zu sein. Text wird unter 
Berücksichtigung des RSK- 
Kommentars und des SE-Konzepts 
ergänzt. 
 

 Die elektrischen Antriebe des Sicherheitssystems und 
der anderen Systeme mit sicherheitstechnischer 
Bedeutung, die Funktionen auf den Sicherheitsebenen 
1 bis 4c ausführen, müssen ihre sicherheitstechnische 
Aufgabe auch bei den beim Störfall herrschenden 
jeweils ungünstigsten zu unterstellenden 
Umgebungsbedingungen, verfahrenstechnischen 
Belastungen und elektrischen Bedingungen 
zuverlässig erfüllen. wenn die jeweils ungünstigsten 
auslegungsgemäß zu unterstellenden elektrischen 
Bedingungen auftreten. 
Soweit für elektrische Antriebe unter 
Umgebungsbedingungen bei Ereignissen der 
Sicherheitsebenen 3 und 4 eine Funktionsfähigkeit 
gefordert ist, ist die Eignung hierzu nachzuweisen.  

2 (2) Der Aggregateschutz der elektrischen Antriebe 
Komponenten, z. B. gegen Überspannung, 
Unterspannung, Überlast ist mit den zu schützenden 
Einrichtungen Komponenten so abzustimmen, dass 
auch bei den ungünstigsten auslegungsgemäß zu 
unterstellenden Bedingungen ein ausreichender der 
erforderliche Abstand zu den Auslösewerten des 
Aggregateschutzes Schutzeinrichtungen verbleibt 
sichergestellt ist. 

328/RSK: 
Formulierung missverständlich, sollte 
präzisiert werden. Der 
Aggregateschutz wird um die el. 
Schutzeinrichtungen erweitert. Das 
steht im Widerspruch zum KTA- 
Regelwerk- Der Aggregateschutz ist 
im KTA- 3504 und 3501 bzw. für 
Notstromerzeugeranlagen in KTA 
3702 differenziert geregelt.  
Zu elektrischem Schutz siehe z. B. 
KTA 3705, 3.2 (1) und (2) („Durch den 
Aufbau der Schaltung, die Auslegung 

 Die Schutzeinrichtungen  Der Aggregateschutz der 
elektrischen Antriebe Komponenten, z. B. gegen 
Überspannung, Unterspannung, Überlast ist mit den zu 
schützenden Einrichtungen Komponenten so 
abzustimmen, dass auch bei den ungünstigsten 
auslegungsgemäß zu unterstellenden Bedingungen ein 
ausreichender der erforderliche Abstand zu den 
Auslösewerten des Aggregateschutzes 
Schutzeinrichtungen verbleibt sichergestellt ist. Das 
Ansprechen von Schutzeinrichtungen ist zu 
signalisieren. 
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der elektrischen Betriebsmittel und 
durch die Auswahl und Einstellung der 
Schutzeinrichtungen ist 
sicherzustellen, dass Fehler im 
Bereich der Schaltanlagen, 
Transformatoren, Verteilungsnetze 
und Verbraucher erfasst und die 
erforderlichen Abschaltungen 
durchgeführt werden. Das 
Ansprechen der Schutzeinrichtungen 
muss durch eine Meldung erkannt 
werden können. Die 
Schutzeinrichtungen müssen so 
ausgelegt werden, dass Fehler 
zuverlässig erfasst, die erforderlichen 
Abschaltungen durchgeführt sowie ein 
Fehlansprechen durch betriebliche 
Transienten vermieden werden. Das 
Ansprechen von Schutzeinrichtungen 
ist zu signalisieren“). (K2) 
 
Antwort Team 5: 
Hinweis der RSK ist berechtigt. Der 
M5-Text hinsichtlich der Anforderung 
an die elektrischen Schutzeinrichtun-
gen präzisiert. 

2 (3) Einrichtungen des Aggregateschutzes sind so 
auszulegen, dass bei Anforderung elektrischer 
Antriebe durch die leittechnischen Einrichtungen des 
Sicherheitssystems der Aggregateschutz grundsätzlich 
nicht wirksam wird.  
Dies darf nicht erfolgen, wenn hierdurch Folgeschäden 
verursacht werden können, die die Sicherheit der 
Reaktoranlage mehr beeinträchtigen als der Ausfall 
elektrischer Antriebe selbst. 
Der Vorrang der leittechnischen Einrichtungen des 
Sicherheitssystems gegenüber dem Aggregateschutz 
muss durch die leittechnischen Einrichtungen des 
Sicherheitssystems sichergestellt werden.  

328/RSK: 
Die Forderung 2. Absatz ist für den 
elektrischen Schutz (z. B. 
Schmelzsicherung) nicht erfüllbar. 
Diese elektrischen 
Schutzeinrichtungen lösen nicht über 
die leittechnischen 
Schutzeinrichtungen sondern direkt 
auf die Schaltgeräte bzw. Stromkreise 
aus. (K2) 
 
Antwort Team 5: 

 Einrichtungen des Aggregateschutzes sind so 
auszulegen, dass bei Anforderung elektrischer 
Antriebe durch die leittechnischen Einrichtungen des 
Sicherheitssystems der Aggregateschutz grundsätzlich 
nicht wirksam wird.  
Das darf nicht erfolgen, wenn hierdurch Folgeschäden 
verursacht werden können, die die Sicherheit der 
Reaktoranlage mehr beeinträchtigen als der Ausfall der 
elektrischen Antriebe selbst. 
Der Vorrang der leittechnischen Einrichtungen des 
Sicherheitssystems gegenüber dem Aggregateschutz 
muss durch die leittechnischen Einrichtungen des 
Sicherheitssystems sichergestellt werden.  
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Ist im Aggregateschutz ein Vorrang vor Funktionen der 
leittechnischen Einrichtungen des Sicherheitssystems 
notwendig, sind an den Aggregateschutz die 
Anforderungen der Sicherheitsebene 3 zu stellen. 

Im Textvorschlag werden grundsätzli-
che Anforderungen an den 
Aggregateschutz der elektrischen 
Antriebe gestellt. Im Kommentar wird 
auf mögliche Fehlinterpretation der 
Anforderung in Bezug auf elektrische 
Schutzeinrichtungen hingewiesen. Der 
M5-Text wird unter Berücksichtigung 
des RSK- Kommentars präzisiert.  
 
338/VdTÜV: 
Der 2. Abschnitt ist widersprüchlich zu 
1 + 3. 
Antwort Team 5: 
Für T5 sind Widersprüche im Text 
nicht zu erkennen. Die Formulierung 
kann aber  redaktionell verbessert 
werden.  
 

Ist im Aggregateschutz ein Vorrang vor Funktionen der 
leittechnischen Einrichtungen des Sicherheitssystems 
notwendig, sind an den Aggregateschutz die 
Anforderungen der Kategorie A zu stellen. 
Die Anforderungen der Kategorie A an die 
Einrichtungen des Aggregateschutzes sind nicht zu 
stellen, wenn nachgewiesen wird, dass Fehler so 
unwahrscheinlich sind, dass eine dadurch verursachte 
Fehlauslösung nicht betrachtet werden muss. 

2 (4) entfällt   entfällt 
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alle 
 

328/RSK: 
Der Entwurf enthält die Anforderungen 
aus den RSK-Leitlinien. Lediglich 
wurden „Warte“ und Notsteuerstellen 
gleichgestellt. Die Mehrzahl der 
deutschen Kernkraftwerke ist mit einer 
Notsteuerstelle ausgerichtet. Die 
Arbeitsgruppe geht davon aus, dass 
aus der Mehrzahl keine Forderung 
abzuleiten ist, dass es aber mehrere 
Notsteuerstellen sein können. Es wird 
empfohlen, unabhängig von der 
praktischen Ausführung von einer 
Notsteuerstelle zu sprechen. (K2) 
 
Antwort Team 5: 
T5 kann der RSK- Argumentation 
folgen und wird die RSK- Empfehlung 
im M5-Text berücksichtigen. 
338/VdTÜV: 
Allgemein: Es sollte von der Warte und 
der Notsteuerstelle gesprochen 
werden. 
 
Antwort Team 5: 
Der Hinweis ist berechtigt und wird im 
M5-Text berücksichtigt. 

 
Die nachfolgenden Anforderungen gelten für die 
Einrichtungen der Warte und der den Notsteuerstelle. 
 

1 Geltungsbereich   Geltungsbereich 

 Die nachfolgenden Anforderungen gelten für die 
Einrichtungen der Warte und der Notsteuerstellen. 

  Die nachfolgenden Anforderungen gelten für die 
Einrichtungen der Warte und der Notsteuerstellen. 

2 Übergeordnete Anforderungen 328/RSK: 
Versagensauslösende Ereignisse und 
Einwirkungen von Außen sind nicht 
angesprochen wie z. B. in 
Regeländerungsentwurfsvorlage KTA 
3904, Stand Juni 2004, Abschnitt 4.5 

 Übergeordnete Anforderungen 
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zur Warte und 5.4 zur Notsteuerstelle. 
(K1) 
„Die Auslegung und räumliche 
Anordnung von Warte und 
Notsteuerstelle hat so zu erfolgen, dass 
ein gleichzeitiger Ausfall durch 
versagensauslösende Ereignisse 
innerhalb der Anlage und Einwirkungen 
von Außen nicht zu unterstellen ist.“ 
Siehe ggf. Modul 10. (K1) 
 
Antwort Team 5: 
Die übergeordnete Anforderung an die 
Auslegung und die räumliche 
Anordnung von Warte und 
Notsteuerstelle ist schon im M1-
Textvorschlag (Abs. 3 Warten) 
formuliert.  Im M5-Text sind die 
übergeordneten Anforderungen an die 
Funktionen der Warte und der 
Notsteuerstelle gestellt. 
Schnittstelle zu T1 und T10 
(Überprüfen, ob der RSK-Text inhaltlich 
im M10 (Kap. "Strukturen, Systeme und 
Komponenten"; Kap. "Innere und 
äußere Einwirkungen") berücksichtigt 
ist). 

2 (1) Die Warte und die Notsteuerstellen sind so anzuordnen, 
zu gestalten, abzuschirmen, zu belüften, zu beleuchten 
und mit Notstrom aus dem Notstromsystem zu versorgen, 
dass sich das Personal im Bedarfsfall in ihnen aufhalten, 
sie verlassen und betreten kann. 

328/RSK: 
Eine unterbrechungslose 
Notstromversorgung für die 
Informations- und 
Betätigungseinrichtungen sowie für 
Teile der Notbeleuchtung muss 
gewährleistet sein. (K1) 
Die Stromversorgung der Informations- 
und Betätigungseinrichtungen ist mit 
dem Redundanzkonzept der Anlage 
abzustimmen. (K1) 

 Die Warte und die Notsteuerstelle sind so anzuordnen, zu 
gestalten, abzuschirmen, zu belüften, zu beleuchten und 
mit Notstrom aus dem Notstromsystem zu versorgen, 
dass sich das Personal im Bedarfsfall in ihnen aufhalten, 
sie verlassen und betreten kann. 
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Antwort Team 5: 
Im Abschnitt 2 (1) ist eine generelle 
Anforderung an die Funktion der 
Hilfseinrichtungen gestellt. 
Die Anforderungen an die Auslegung 
der Notstromversorgung sind im Kapitel 
3 des Modul 1 und im Kapitel 1 des 
Moduls 5 Teil 2 unter Berücksichtigung 
des SE-Konzepts formuliert. 

2 (2) Die Informationsdarstellung in der Warte und in den 
Notsteuerstellen sind nach ergonomischen 
Gesichtspunkten so zu ge-stalten, dass die 
Voraussetzungen für ein sicherheitstechnisch optimales 
Verhalten der Beschäftigten gewährleistet sind. 
Die Informationsdarbietung in der Warte muss dem 
Betriebspersonal jederzeit einen ausreichenden Überblick 
über den Betriebszustand und das Verhalten der Anlage 
vermitteln. Hierfür sollten funktionsmäßig 
zusammengehörige Größen in gemeinsamen 
Wartenfeldern zusammengefasst werden. 
 

328/RSK: 
Ergänzung und Ersetzung: 
Die Informationsdarstellung und 
Betätigungseinrichtungen.... 
 ...optimales Verhalten des 
Wartenpersonals gewährleistet sind. 
(K2) 
 
Antwort Team 5: 
Die RSK- Empfehlungen stellen eine 
Ergänzung bzw. Präzisierung der 
Anforderungen dar und werden im M5-
Text berücksichtigt. 
 

 Die Informationsdarstellung und Betätigungseinrichtungen 
in der Warte und in der Notsteuerstellen sind nach 
ergonomischen Gesichtspunkten so zu gestalten, dass die 
Voraussetzungen für ein sicherheitstechnisch optimales 
Verhalten der Beschäftigten  des Wartenpersonals 
gewährleistet sind. 
Die Informationsdarbietung in der Warte muss dem 
Betriebspersonal jederzeit einen ausreichenden Überblick 
über den Betriebszustand und das Verhalten der Anlage 
vermitteln. Hierfür sollten funktionsmäßig 
zusammengehörige Größen in gemeinsamen 
Wartenfeldern zusammengefasst werden. 
 

2.(3) Notwendige Steuerungsmaßnahmen und 
Schalthandlungen an Einrichtungen, die Funktionen auf 
den Sicherheitsebenen 1 bis 4c ausführen, Die für einen 
sicheren Betrieb, der sicherheitstechnischen Systeme und 
für die Beherrschung von Störfällen müssen grundsätzlich 
von der Warte aus vorgenommen werden können. 
Die für die im Anforderungsfall der Notsteuerstellen 
vorgeplanten Maßnahmen und Schalthandlungen müssen 
von den Notsteuerstellen aus vorgenommen werden 
können. 

328/RSK: 
Ergänzung: ...“Die 
Informationsdarstellung in der Warte 
muss den Überblick über den Zustand 
der Anlage und über die Funktion des 
Sicherheitssystems geben.  
Die Informationsdarstellung in der 
Notsteuerstelle muss entsprechend der 
anlagenspezifischen Aufgabenstellung 
den Überblick über den Zustand der 
Anlage und über die Funktion der 
zugeordneten Sicherheitseinrichtungen 
geben.“ (K1) 

 Notwendige Steuerungsmaßnahmen und 
Schalthandlungen an Einrichtungen, die Funktionen auf 
den Sicherheitsebenen 1 bis 4c ausführen, Die für einen 
sicheren Betrieb, der sicherheitstechnischen Systeme und 
für die Beherrschung von Störfällen müssen grundsätzlich 
von der Warte aus vorgenommen werden können. 
Die für die im Anforderungsfall der Notsteuerstellen 
vorgeplanten Maßnahmen und Schalthandlungen müssen 
von der n Notsteuerstellen aus vorgenommen werden 
können. 
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Antwort Team 5: 
Der Kommentar bezieht sich offenbar 
nicht auf Abs. 2 (3) sondern auf 2 (2), 
wobei die ursprüngliche Fassung der 
RSK-LL-DWR gemeint wird. Aus 
unserer Sicht ist im M5-Text (Abs. 2 
(2)) die Forderung nach Überblick über 
Zustand der Anlage implizierend 
formuliert. 
 
338/VdTÜV: 
Schalthandlungen der 
Sicherheitsebenen 4 b, c werden u. U. 
vor Ort ausgeführt.  
Es fehlt die Aufgabenstellung für die 
Warte bzw. Notsteuerstelle. 
Entsprechend dieser Aufgabenstellung 
sind die Aufgaben zu definieren. 
Die RSK-Leitlinien sind hier präziser. 
 
Antwort Team 5: 
Im Modul 5 werden die Anforderungen 
an die leittechnischen und elektrischen 
Einrichtungen im Kernkraftwerk gestellt 
(s. Geltungsbereich im Abs. 1, Modul 
5). Die notwendigen Schalthandlungen 
... müssen grundsätzlich von der Warte 
…ausgeführt werden. Diese 
Anforderung schließt die 
Schalthandlungen vor Ort nicht aus. Die 
Anforderungen an die Durchführung der 
Notfallmaßnahmen werden im Modul 7 
"Sicherheitsebene 4" gestellt. Die 
Aufgabestellung an die Warte und an 
die Notsteuerstelle wird im Modul 10 
formuliert.  

2 (4) Die für die Durchführung von Steuerungsmaßnahmen und 328/RSK:  Die für die Betriebsführung Durchführung von 
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Schalthandlungen notwendigen Unterlagen müssen in 
unmittelbarer Nähe der Warte und in den Notsteuerstellen 
greifbar bereitliegen verfügbar sein. 

Änderung: „Die für die Betriebsführung 
notwendigen Unterlagen müssen im 
erforderlichen Umfang sowohl in der 
unmittelbaren Nähe der Warte und als 
auch in unmittelbaren Nähe der 
Notsteuerstelle verfügbar sein.“ (K2) 
 
Antwort Team 5: 
Der Begriff "Betriebsführung" wurde 
unlängst in die Definitionsliste 
aufgenommen und schließt 
"Schalthandlungen" ein. 
Unter dem Begriff "Betriebsführung" 
werden alle Prozesse und Tätigkeiten 
zusammengefasst, die zum Betreiben 
der Anlage notwendig sind. 
T5 wird M5-Text entsprechend RSK- 
Empfehlung ändern.  

Steuerungsmaßnahmen und Schalthandlungen 
notwendigen Unterlagen müssen im erforderlichen 
Umfang sowohl in der unmittelbarern Nähe der Warte und 
als auch in unmittelbarer Nähe der Notsteuerstelle greifbar 
bereitliegen verfügbar sein. 
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 A1-1

Anlage 1 
Zusammenstellung der Textquellen zum Textmodul 5 „Leittechnik“  
 

Modul 5 Quellen  Sonstiges 

Abschnitt Nr. Abschnitt 
RSK-LL-DWR, 
KTA XXXX 
bzw. IAEA 

Modif./ 
Präz. 

Änderung 
durch 

1 Geltungsbereich     

2 Kategorisierung  7.3.2 (2) X T5 

3 Auslegung     

3.1 Leittechnische Einrichtungen für 
Leittechnik-Funktionen der 
Kategorien A bis C 

    

 3.1 (1)   T5 
 3.1 (2) 7.2.1 (8) X1 T5 
 3.1 (3) 7.2.1 (10) X T5 
 3.1 (4) 7.2.1 (10) X T5 
 3.1 (5) 7.2.1 (13) X T5 
 3.1 (6) 7.2.1 (18) X T5 
 3.1 (7) 7.3.2 (13) X T5 
 3.1 (8) 7.3.2 (15) X T5 
 3.1 (9) IAEA NS-R-1 

6.79 
X T5 

 3.1 (10) 7.2.1 (9) X T5 
 3.1 (11) 7.2.1 (5)   

3.2 Leittechnische Einrichtungen für 
Leittechnik-Funktionen der 
Kategorie A 

    

 3.2 (1) 7.2.1 (2) X T5 
 3.2 (2) 7.2.1 (14) X T5 
 3.2 (3) 7.2.1 (15) X T5 
 3.2 (4) 7.2.1 (7) X T5 
 3.2 (5) 7.3.2 (9) X T5 
 3.2 (6)   T5  
 3.2 (7) 7.2.1 (11) X T5 
 3.2 (8) 7.2.1 (12) X T5 
 3.2 (9) 7.2.1 (16) X T5 
 3.2 (10) 7.3.2 (4) X T5 
 3.2 (11) 7.3.2 (5) X T5 
 3.2 (12) 7.3.2 (6) X T5 
 3.2 (13)   T5 
 3.2 (14) 7.3.2 (10) Red.2 T5 

                                                 
1 X: inhaltliche Änderung durch Team 5 
2 Red.: redaktionelle Änderung durch Team 5 
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 A1-2

Modul 5 Quellen  Sonstiges 

Abschnitt Nr. Abschnitt 
RSK-LL-DWR, 
KTA XXXX 
bzw. IAEA 

Modif./ 
Präz. 

Änderung 
durch 

3.3 Leittechnische Einrichtungen für 
Leittechnik-Funktionen der 
Kategorie B 

    

3.4 Leittechnische Einrichtungen für 
Leittechnik-Funktionen der 
Sicherheitsebene 4 

    

4 Anforderungsspezifikation für 
leittechnische Einrichtungen für 
Leittechnik-Funktionen der 
Kategorien A bis C 

    

 4. (1) 7.3.3 (1) Red. T5 
 4. (2) 7.3.3 (2) X T5 
 4. (3) 7.3.3 (3) X T5 
 4. (4) 7.3.3 (4) X T5 
 4. (5) 7.3.3.(5) X T5 

5 Erfassung von Prozessvariablen     

 5. (1) 7.3.4 (1) X T5 
 5. (2) 7.3.4 (2) X T5 

6 Redundanz und Unabhängigkeit     

 6. (1) 7.3.5 (1) X T5 
 6. (2) 7.3.5 (2) X T5 
 6. (3) 7.3.5 (3) Red. T5 
 6. (4) 7.3.5 (8) X T5 
 6. (5) 7.3.5 (6) X T5 
 6. (6) 7.3.5 (7) X T5 

7 Qualifizierung     

7.1 Qualifizierung der Hard- und 
Software der leittechnischen 
Einrichtungen für Leittechnik-
Funktionen der Kategorien A bis C 

    

 7.1 (1) 7.3.6.1 (2) Red. T5 
 7.1 (2) 7.3.6.1 (3) Red. T5 
 7.1 (3) 7.3.6.1 (4) X T5 
 7.1 (4) 7.3.6.1 (5) X T5 

7.2 Qualifizierung der Hardware     

 7.2 (1) 7.3.6.2 (1) X T5 
 7.2 (2) 7.3.6.2 (2) X T5 
 7.2 (3) 7.3.6.2 (3) X T5 

7.3 Qualifizierung der Software     

 7.3   T5 

8 Robustheit     

 8. (1) 7.3.7 (1) Red. T5 
 8. (2) 7.3.7 (2) Red. T5 
 8. (3) 7.3.7 (3)   
 8. (4) 7.3.7 (4) Red. T5 
 8. (5) 7.3.7 (5) Red. T5 
 8. (6) 7.3.7 (6) X T5 
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Modul 5 Quellen  Sonstiges 

Abschnitt Nr. Abschnitt 
RSK-LL-DWR, 
KTA XXXX 
bzw. IAEA 

Modif./ 
Präz. 

Änderung 
durch 

 8. (7) 7.3.9 (3) X T5 

9 Mensch-Maschine-Schnittstelle bei 
leittechnischen Einrichtungen 

    

 9. (1) KTA 3904  
2.1 (3) 

Red. T5 

 9. (2) 7.3.8 (1) Red. T5 
 9. (3) 7.3.8 (2) X T5 
 9. (4) 7.3.8 (3)   
 9. (5) 7.3.8 (4)   
 9. (6) 7.3.8 (5) Red. T5 
 9. (7) 7.3.8 (6) X T5 
 9. (8) 7.3.8 (7) Red. T5 
 9. (9) 7.3.8 (8) Red. T5 
 9. (10) 7.3.8 (9)   

10 Instandhaltung und Änderungen     

 10. (1) 7.2.2 (1) X T5 
 10. (2) 7.2.2 (2) X T5 
 10. (3) 7.2.2 (3)   
 10. (4) 7.3.9 (1) X T5 
 10. (5) 7.3.9 (2) X T5 
 10. (6) 7.3.9 (4) Red. T5 
 10. (7) 7.3.9 (5) Red. T5 
 10. (8)   T5 
 10. (9) 7.6.2 (1) X T5 
 10. (10) 7.6.2 (3) Red. T5 

11 Anforderungen an die 
Zugriffskontrolle     

 11. (1) 7.3.2 (8) X T5 
 11. (2) 7.2.1 (4) 

7.6.2 (2) 
X T5 

12 Dokumentation     

 12. (1)   T5 
 12. (2) 7.2.1 (6) 

7.2.2 (3) 
X T5 

 12. (3)   T5 

13 Elektrische Energieversorgung der 
leittechnischen Einrichtungen, die 
Leittechnik-Funktionen der 
Kategorien A bis C ausführen 

    

 13. (1) 7.5 (1) X T5 
 13. (2) 7.5 (2) X T5 
 13. (3) 7.5 (3) X T5 
 13. (4) 7.5 (4) X T5 
 13. (5) 7.5 (5) X T5 

14 Anforderungen für die Erstellung 
und Prüfung von Software 

    

14.1 Software für Leittechnik-
Funktionen der Kategorien A  
bis C 

    

 14.1 (1) 7.6.1.1. (1) X T5 
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 A1-4

Modul 5 Quellen  Sonstiges 

Abschnitt Nr. Abschnitt 
RSK-LL-DWR, 
KTA XXXX 
bzw. IAEA 

Modif./ 
Präz. 

Änderung 
durch 

 14.1 (2) 7.6.1.1 (2)   
 14.1 (3) 7.6.1.1 (3) Red. T5 
 14.1 (4) 7.6.1.1 (4)   

14.2 Software für Leittechnik-
Funktionen der Kategorie A 

    

14.2.1 Grundsätze     

 14.2.1 (1) 7.6.1.2.1 (1) X T5 
 14.2.1 (2) 7.6.1.2.1 (2) Red. T5 
 14.2.1 (3) 7.6.1.2.1 (3) Red. T5 
 14.2.1 (4) 7.6.1.2.1 (4)   

14.2.2 Qualitätssicherung     

14.2.2.1 Konstruktive Qualitätssicherung     

 14.2.2.1 (1) 7.6.1.2.2 (1)   
 14.2.2.1 (2) 7.6.1.2.2 (2)   

14.2.2.2 Analytische Qualitätssicherung     

 14.2.2.2 (1) 7.6.1.2.3 (1) Red. T5 
 14.2.2.2 (2) 7.6.1.2.3 (2) X T5 

14.2.2.3 Organisation und Administration     

 14.2.2.3 (1) 7.6.1.2.4 (1) Red. T5 
 14.2.2.3 (2) 7.6.1.3.4 (2) 

7.6.1.2.4 (2) 
  

14.2.2.4 Einsatz von vorgefertigter Software     

 14.2.2.4 (1) 7.6.1.2.5 X T5 
 14.2.2.4 (2)   T5 

14.3 Software für Leittechnik-
Funktionen der Kategorie B 

    

14.3.1 Grundsätze     

 14.3.1 (1) 7.6.1.3.1 (1) Red. T5 
 14.3.1 (2) 7.6.1.3.1 (2)   

14.3.2 Qualitätssicherung     

14.3.2.1 Konstruktive Qualitätssicherung     

 14.3.2.1 (1) 7.6.1.3.2 (1) Red. T5 
 14.3.2.1 (2) 7.6.1.3.2 (2) Red. T5 

14.3.2.2 Analytische Qualitätssicherung     

 14.3.2.2 (1) 7.6.1.3.3 (1) X T5 
 14.3.2.2 (2) 7.6.1.3.3 (2) Red. T5 

14.3.2.3 Organisation und Administration     

 14.3.2.3 (1) 7.6.1.3.4 (1)   
 14.3.2.3 (2) 7.6.1.3.4 (2)   

14.3.3 Einsatz von vorgefertigter Software     

 14.3.3 (1) 7.6.1.3.5 X T5 
 14.3.3 (2)   T5 
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 A1-5

Modul 5 Quellen  Sonstiges 

Abschnitt Nr. Abschnitt 
RSK-LL-DWR, 
KTA XXXX 
bzw. IAEA 

Modif./ 
Präz. 

Änderung 
durch 

14.4 Software für Leittechnik-
Funktionen der Kategorie C 

    

14.4.1 Grundsatz     

 14.4.1 7.6.1.4.1 Red. T5 

14.4.2 Qualitätssicherung     

14.4.2.1 Konstruktive Qualitätssicherung     

 14.4.2.1 7.6.1.4.2 Red. T5 

14.4.2.2 Analytische Qualitätssicherung     

 14.4.2.2 (1) 7.6.1.4.3 (1) Red. T5 
 14.4.2.2 (2) 7.6.1.4.3 (2) X T5 

14.4.2.3 Organisation und Administration     

 14.4.2.3 7.6.1.4.4   

14.4.3 Einsatz von vorgefertigter Software     

 14.4.3 7.6.1.4.5 Red. T5 
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Relevanz der Empfehlungen und Stellungnahmen der RSK seit 1990 (Auszug aus der Empfehlungsliste) für Modul 5, Teil 1 "Leittechnik"  

RSK-Sitzg Datum Titel der Empfehlung / Stellungnahme Bemerkung (Verweise auf Kapitel beziehen sich 
auf den Regelwerksvorschlag) 

366 16.10.2003 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Nachweisführung der 
EMV der Leittechnik in kerntechnischen Anlagen 

Der Aspekt wird übergeordnet im Modul 1 und im Modul 5 
Abschnitt 3.1 (4) behandelt. Ausführliche Anforderungen 
werden im nachgeordneten Regelwerk behandelt. 

352 13.06.2002 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Nachweisführung der 
EMV der Leittechnik in kerntechnischen Anlagen 

Der Aspekt wird übergeordnet im Modul 1 und im Modul 5 
Abschnitt 3.1 (4) behandelt. Ausführliche Anforderungen 
werden im nachgeordneten Regelwerk behandelt 

347 10.01.2002 Grundsätze für das Vorgehen zur Beherrschung von 
Alterungsprozessen in Kernkraftwerken  

Die für die Leittechnik relevanten Aspekte werden durch 
Anforderungen an die Instandhaltung übergeordnet in den 
Modulen 1 und 5 Abschnitt 8(4) sowie detailliert in den 
KTA-Fachregeln behandelt. Generell steht bei deutschen 
Anlagen der Vorsorgeaspekt (u. a. vorbeugende Instand-
haltung) im Vordergrund. 

346 13.12.2001 Fehlerbedingte sekundärseitige Lastabsenkung und nicht erfolgter 
Stabeinwurf in GKN-1 am 10.05.2000  

Im Modul 5 Abschnitt 5 werden die Anforderungen an die 
Anforderungsspezifikation und im Abschnitt 14 die Validie-
rung der Phasen der Softwareentwicklung behandelt.  

328 22.12.1999 Dritte ergänzende Stellungnahme der RSK zum Jahr-2000-Problem 

328 15.12.1999 Zweite ergänzende Stellungnahme der RSK zum Jahr-2000-
Problem  

327 02.12.1999 Ergänzende Stellungnahme der RSK zum Jahr-2000-Problem  

326 11.11.1999 

Stellungnahme: Jahr-2000-Problematik, Überprüfung von Software 
und softwarebasierten Systemen und Komponenten mit 
sicherheitstechnischer Bedeutung in deutschen Kernkraftwerken im 
Hinblick auf die Datumsumstellung zur Jahrtausendwende  

Die im Bezug auf die Datumsumstellung im Jahr 2000 be-
fürchteten Softwarprobleme waren beschränkt auf den 
Jahrtausendwechsel. Vergleichbare Softwarefehler bei 
neuer Software müssen im Rahmen der Softwarequalifi-
zierung verhindert werden. Anforderungen an die Soft-
warequalifizierung sind im Modul 5 Abschnitt 14 behandelt 

299 22.05.1996 Stn.: Neues Notstandssystem für die Blöcke A und B des KKW 
Biblis 

Aspekte mit Relevanz für die Leitrtechnik sind durch An-
forderungen im Modul 5 abgedeckt. 

295 27.09.1995 Forschungsreaktor München II (FRM-II), Standort und 
Sicherheitskonzept,  Empfehlung der RSK und der SSK 

Der Inhalt Stellungnahme wird durch den Modul 5 abge-
deckt. 
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RSK-Sitzg Datum Titel der Empfehlung / Stellungnahme Bemerkung (Verweise auf Kapitel beziehen sich 
auf den Regelwerksvorschlag) 

295 27.09.1995 Blitzschutz‑  und Erdungskonzepte in deutschen Kernkraftwerken, 
Ergebnisse anlagenspezifischer Untersuchungen 

Der Aspekt wird übergeordnet im Modul 1 und im Modul 5 
Abschnitt 3.1 (4) behandelt. Ausführlichere Anforderungen 
werden im nachgeordneten Regelwerk behandelt 

294 10.08.1995 

Fortsetzung "Abschlußbericht über die Ergebnisse der 
Sicherheitsüberprüfung der KKW in der BRD" Hier: Auswirkungen 
eines Brandes in einer Redundanz auf die Signalübertragung zur 
Nachbarredundanz und die Funktion der elektrischen Einrichtungen 
in der Nachbarredundanz 

Im Modul 5 Abschnitt 3.2 werden für die leittechnischen 
Einrichtungen der Sicherheitsebene 3 der redundante und 
räumlich getrennte Aufbau gefordert, wobei die Auswir-
kungen eines Ausfalls auf einen Strang begrenzt werden 
muß. Diese Anforderungen gelten gemäß Modul 5 Ab-
schnitt 3.4 auch für Leittechnik-Funktionen der Sicher-
heitsebene 4a  

293 21.06.1995 Einsatz von digitaler Sicherheitsleittechnik in deutschen 
Kernkraftwerken 

Der Inhalt dieser Stellungnahme wird durch den Modul 5 
abgedeckt. 

289 15.02.1995 Stn.: Auswirkungen von Funksignalen auf sicherheitstechnisch 
wichtige elektrische Einrichtungen Wird im Abschnitt 3.1 im Modul 5 behandelt 

286 12.07.1994 Seismische Instrumentierung in deutschen Kernkraftwerken 
Der Aspekt wird übergeordnet im Modul 5 Abschnitt 4.3.1 
(5) behandelt. Detailierte Anforderungen werden in den 
Regeln KTA 2201 behandelt.  

278 16.06.1993 Vorbeugende Instandhaltung an Sicherheitssystemen während des 
Anlagenbetriebs 

Die bei dem Ereignis aufgetretene Fehlansteuerung durch 
einen ungewollten Massekontakt wird durch die überge-
ordnette Anforderung im Abschnitt 3.1 (4) im Modul 5 ab-
gedeckt. 

263 24.06.1991 Auswirkungen von Funksignalen auf sicherheitstechnisch wichtige 
elektrische Einrichtungen Wird im Abschnitt 3.1 im Modul 5 behandelt 

255 19.09.1990 KWB A - Besonderes Vorkommnis der Kategorie E am 06.06.1990: 
Ausfall der 24 V Gleichspannungsversorgung 

Die Mensch-Maschine-Schnittstelle wird im Modul 5 Ab-
schnitt 9 und die Ausfallannahmen im Abschnitt 3 behan-
delt. 
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Übersicht über Berücksichtigung von Erkenntnissen aus dem Vorhaben SR 2472 „Regelvergleich“ (Auszug aus der Empfehlungsliste) im Modul 5  
Empfehlung Kommentierung in Bezug auf Berücksichtigung 
Safety Standard NS-R-1 „Design“ 
Empfehlung 14 (5.67) 
In einer übergeordneten Regel sollte primär auf die Zuverlässigkeit der gesamten elektrischen Energie-
versorgung mit Anforderungen an die Notstromversorgung sowie ggf. auf die zeitweise Beherrschung ei-
nes „station blackouts“ eingegangen werden. 

Der „Station Blackout“-Ereignis wird im Textmodul 5, Teil 2 (Elektrische E-
nergieversorgung) und im Modul 1 unter Abs.3.4 (7) behandelt. 

Empfehlung 28 (6.76) 
Im Rahmen von Sicherheitskriterien sollte neben übergeordneten Anforderungen zur Leittechnik lediglich 
eine übergeordnete Anforderung zum eventuellen Einsatz digitaler Leittechnik enthalten sein. (Die Anfor-
derung aus 6.76 zusammen mit dem ersten Satz von 6.77 erscheint ausreichend. Die darin enthaltenen 
wichtigen Aspekte sind insbesondere Kategorisierung, Zuverlässigkeit, Verfahrensmodell für Qualifizie-
rung [z.B. Lebenszyklusmodell]. Weitere Aspekte [z.B. dem in 6.78 enthaltenen Aspekt] sollten in nach-
geordneten Regeln aufgegriffen werden.)  
Da sukzessive digitale Leittechnik in deutschen KKW zur Anwendung kommt, sollte in behördlich akzep-
tierten Ausführungsbestimmungen das Prozedere insbesondere zur Prüfung und Anerkennung (atom-
rechtliche Genehmigung) spezifiziert werden. 

Im Modul 1 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Grundlegende Si-
cherheitsanforderungen“ wurden Anforderungen an software-basierte Leit-
technik vom Team 5 eingebracht.  
In dem Textmodul 5 werden die Aspekte der Zuordnung zu Sicherheitsebe-
nen, Zuverlässigkeit, Qualifizierung, Lebenszyklus (Phasenmodell) behan-
delt. 
Die Anforderungen aus 6.76 und 6.77 sind im Textmodul 5 enthalten. 
6.78 wurde in den Textvorschlag „Sicherheitsanforderungen für Kernkraft-
werke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ aufgenommen. 

Empfehlung 29 (6.81) zu IAEA-Regel 
Abgesehen von den speziellen, separat zu erwähnenden Aspekten  in 6.84 und 6.86 sollten die Anforde-
rungen an die Zuverlässigkeit des Schutzsystems möglichst kompakt formuliert werden, weil nicht alle 
Detailmaßnahmen im Rahmen von Requirements aufgeführt werden können. Ein möglicher Vorschlag 
wäre:  
The protection system shall be designed for high functional reliability commensurate with the safety func-
tion(s) to be performed. Reactor safety principles like redundancy, diversity, independence, periodic test-
ability as well as fail-safe behaviour shall be implemented in the design of the protection system in order 
to ensure that the effects of normal operation, anticipated operational occurrences and design basis ac-
cidents do not result in unsafe actions or in loss of the function of the protection system. 

Grundsätze sind im Modul 1 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: 
Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ formuliert. 
Die genannten Anforderungen sind sinngemäß im Textmodul 5 enthalten. 

Safety Standard NS-G-2.3 „Modification to Nuclear Power Plants“ 
Safety Standard NS-G-2.6 „Maintenance, Surveillance and In-Service-Inspection in Nuclear Power Plants “ 
Empfehlung 8 (7.10) 
Es sollten im deutschen  Regelwerk Anforderungen an die Instandhaltung und Änderung von Software 
für leittechnische Systeme ergänzt werden. 

 
Die übergeordneten Anforderungen an die leittechnischen Einrichtungen 
wurden im Textmodul 5 berücksichtigt. 

Empfehlung 11 (9.15) Die übergeordneten Anforderungen an die leittechnischen Einrichtungen 
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Empfehlung Kommentierung in Bezug auf Berücksichtigung 
Auch wenn die Überwachung des Sicherheitssystems durch das vorhandene Regelwerk abgedeckt ist, 
sollte dem Thema Überwachung von Einrichtungen mit sicherheits-technischer Bedeutung bei einer Ü-
berarbeitung der Sicherheitskriterien ein eigener Abschnitt gewidmet werden. 

wurden sowohl im Modul 1 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: 
Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ und als auch m Textmodul 5 be-
rücksichtigt. 

Empfehlung 13 (9.30) 
Im deutschen kerntechnischen Regelwerk sind bisher keine Empfehlungen oder Anforderungen zur re-
gelmäßigen Überprüfung des festgelegten Umfangs und der festgelegten Häufigkeit der Überwachungs-
maßnahmen von Systemen Strukturen und Komponenten vorhanden. 

Die in 9.30 enthaltenen Empfehlungen sind vom Team 5 im Textmodul 5 ü-
bergeordnet berücksichtigt. 

Safety Standard NS-G-1.8 „Design of Emergency Power Systems for Nuclear Power Plants“ 
Empfehlung 1 (2.14) 
Der Plant Blackout sollte vor dem Hintergrund der Einbeziehung von Maßnahmen der Sicherheitsebene 
4 im deutschen  Regelwerk berücksichtigt werden. 

 
Der „Station Blackout“-Ereignis wird im Textmodul 5, Teil 2 „Elektrische E-
nergieversorgung“ und im Text-Modul 1 Abs. 3.4 (7) behandelt 

Empfehlung 3 (4.13) 
“4.13. When the function of supplying power is transferred from standby power sources to either the nor-
mal or the alternative power supplies or from the alternative to the normal power supply, the transfer 
should be sequenced so that it involves only one division of the EPSs at a time. Transfer actions for the 
reinstatement of power from the normal power supply should be accomplished manually.” 
Keine  korrespondierende Forderung im deutschen Regelwerk, es wird aber im Allgemeinen strangweise 
sequentiell rückgeschaltet. 
Diese IAEA-Forderung kann in das deutsche Regelwerk übernommen werden. 

 
Entsprechende Anforderungen werden im Textmodul 5, Teil 2 „Elektrische 
Energieversorgung“ behandelt. 

Empfehlung 4 (4.21) 
“4.21. Each redundant battery set should be capable of meeting all required load demands and condi-
tions (including duty cycles and electrical transients in operational states and in design basis accident 
conditions) for a specified period of time (typically two to four hours), with account taken of such factors 
as design margins, temperature effects, any recent discharge and deterioration with age. In the event of 
a plant blackout (see paras. 2.14-2.17) this battery capability is highly important.” 
Die RSK-LL fordern zwei Stunden für die Energieversorgung der Sicherheitsleittechnik für die Kategorie 
1 und 2. Die KTA 3703 fordert eine Mindestentladezeit von 30 min. Die RSK hat diesbezüglich Empfeh-
lungen abgegeben, dass die Mindestentladezeit für alle Batterien der Notstromversorgung mindestens 2 
Stunden betragen soll, weil ansonsten das von der Sicherheitsleittechnik angesteuerte Sicherheitssys-
tems nicht betätigt werden kann. 
In den KTA-Regeln ist diesbezüglich eine Anpassung vorzusehen. Die Batteriekapazität sollte daraufhin 
ausgelegt werden, dass die unterbrechungsfreien Notstromschienen solange aus Batterien versorgt wer-
den können, bis im Fall eines Plant-Blackouts mit hoher Wahrscheinlichkeit eine externe oder interne 
Versorgung wieder hergestellt werden kann. 

Im Textmodul 5, Teil 1 Abs. 13 (1) und Teil 2 „Elektrische Energieversor-
gung“ sowie im Textmodul 1 Abs. 3.4(7) Ziff. b werden elektrische Energie-
speicher mit ausreichender Kapazität gefordert, um Notfallmaßnahmen bis 
zur Wiederherstellung der elektrischen Energieversorgung durchführen zu 
können.    
 

Empfehlung 5 (4.53) 
“4.53. Buses, cable trays and their supports should be designed to withstand with an appropriate margin 
the mechanical loads, including SL-2 earthquake loads (see Ref. [16], para. 2.3), imposed by the cables 
and their associated fittings. The design of switchboard compartments and other critical equipment 

Thematik wird nicht in den Textvorschlägen zum übergeordneten Regelwerk 
behandelt, weil sie zu speziell ist. Sie ist daher in den Fachregeln zu behan-
deln. 
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Empfehlung Kommentierung in Bezug auf Berücksichtigung 
should be vermin proof where relevant. Cable raceways should be permanently identified with their re-
spective divisions of EPSs and each cable on installation should be given adequate identification to en-
sure its installation in the proper raceway; as a minimum, cables should be permanently identified at each 
end after installation.” 
Eine KTA-Vorschrift speziell zur Identifikation von Kabelwege gibt es nicht. Es gibt bei der vorbereitenden 
Planung Kabel- und Kabelverlegungspläne, die nach KTA 3705 Abschn. 5.1 einzureichen sind. Eine Veri-
fizierung der Verlegung ist entsprechend KTA 3705, Abschn. 5.4 durchzuführen. Die Kabel werden bei 
der Montage am Anfang und Ende mit Labels oder dergleichen bezeichnet. Eine Identifikation von Ka-
beln auf den Kabelträgern ist oft nicht möglich, weil brandschutztechnische Maßnahmen (Schaumähnli-
che Masse) dies verhindern.  
Eine entsprechende Vorschrift bezüglich der Kennzeichnung kann bei einer Überarbeitung von KTA-
Regeln berücksichtigt werden. 
Empfehlung 6 (4.54) 
“4.54. Connectors, terminations  and splices should be selected and qualified for their applications and 
for the in-service conditions anticipated to be experienced over their service life (see paras 6.3–6.9). In 
general, cable splices should be prohibited in high voltage systems, in raceways and inside the contain-
ment.” 
Verbinder, Endstücke und Spleisse müssen entsprechend KTA 3705 5.2 typgeprüft sein. 
Letzter Satz von 4.54: Eine derartige Vorschrift existiert für deutsche Anlagen nicht. Innerhalb einer Ka-
belpritsche werden keine Verbindungen gemacht. Es werden vom Anfangs- zum Endpunkt neue Hoch-
spannungskabel eingezogen.  

Thematik wird nicht in den Textmodulen behandelt, weil sie zu speziell ist. 
Sie ist daher in den Fachregeln zu behandeln. 

Empfehlung 7 (4.67) 
“4.67. Overvoltage surges can be caused by lightning strikes, electrical faults or switching phenomena. 
Voltage surge suppressors or arrestors should be provided to prevent surges from exceeding the allow-
able voltage limits set for the equipment or its insulation.” 
Überspannungen, soweit ihre  Ursache in Blitzeinwirkungen liegt, sind in KTA 2206 behandelt. 
Elektromagnetische Verträglichkeits- Problem sind bislang weder in KTA noch in den BMI Kriterien noch 
in RSK-Leitlinien behandelt. Es gibt nur ein Papier der TÜV-Leitstelle Kerntechnik beim VdTÜV / / Ein In-
tegration in die KTA 2206 ist in Gespräch. 

Robustheit der leittechnischen Einrichtungen gegen Überspannungen ist im 
Textmodul 5 gefordert. 
 
Thematik wird auch im Textmodul 5, Teil 2 „Elektrische Energieversorgung“ 
übergeordnet behandelt. 

Empfehlung 8 (4.67) 
“6.10. Recommendations on measures for verification, the following should be performed and docu-
mented in a form suitable for auditing: 
(1) … 
(2) … 
(3) a reliability analysis (see Ref. [2]), including consideration of common cause failures.” 
Zuverlässigkeitsanalysen werden nach deutschem Regelwerk für die elektrischen Anlagen nicht gefor-
dert. (Ergänzungsbedarf im deutsche Regelwerk) 

Die probabilistische Zuverlässigkeitsanalysen werden im Modul des Teams 6 
behandelt. 
Die deterministische Analyse der Ausfallkombinationen einschließlich des 
systematischen Ausfalls wird für leittechnische Einrichtungen im Textmodul 5 
und generell Modul 10 behandelt. 
 

Empfehlung 9 (A.12) 
“A.12. The normal power supply to the EPSs of a nuclear power plant generally derives its power from 

Die Thematik Netzeinbindung und Eigenbedarfsversorgung wird in Textmo-
dul 5, Teil 2 „Elektrische Energieversorgung“ und im Textmodul 1 Abs. 3.4(2) 
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the grid via one or more transmission lines or from the plant generator, or from some combination of 
these. In order to make the least number of transfer demands on the plant electrical switchgear, the pre-
ferred source of supply selected for normal plant operation should be the more reliable of these two al-
ternatives. In cases of loss of power from the preferred source, the most reliable of the remaining sources 
should be automatically selected.” 
Das deutsche Regelwerk stellt hinsichtlich der Netzeinbindungen bestimmte Forderungen auf. Es geht 
aber zu wenig auf den Aspekt der Vorkehrung (prevention) gegen Notstromfälle ein, so dass hier das 
Regelwerk in geeigneter Form zu ergänzen ist. 

behandelt. 

Empfehlung 10 (A.16) 
“A.16. In addition to the normal power supply to the EPSs, there may be alternative power sources on or 
off the site that can be used to increase the reliability of the EPSs but that are not themselves part of 
these systems; for example, fossil fuel generators normally used for load peaking duties or localized elec-
trical grid networks off the site for special purposes. At a multiunit site, an important feature in this context 
is the ability to feed power to the EPSs of any one reactor unit from the plant generators of other reactor 
units independently of the state of the transmission lines to the electrical grid.” 
Die BMI-Sicherheitskriterien und die RSK-Leitlinien sind diesbezüglich zu ergänzen.  

Die Thematik wird im Textmodul 5,Teil 2 behandelt. 

Safety Standard DS-296 „Design of Reactor Containment Systems for Nuclear Power Plants “ 
Safety Standard NS-R-2 „Operation“ 
Safety Standard NS-G-2.2 „Operational Limits and Conditions and Operating Procedures“ 
Safety Standard NS-G-2.8 „Recruitment, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants“ 
Safety Standard NS-G-1.1„Software for computer based systems important to safety in nuclear power plants“ 
Hinweis: 
Im Rahmen der Zuarbeit zum Vorhaben SR 2472 „Regelvergleich“ wurde von der ISTec eine zusammen-
fassende Darstellung „Vergleich der Sicherheitsanforderungen des deutschen Kerntechnischen Regel-
werks mit den Anforderungen des IAEA NS-G-1.1 „Software for computer based systems important to 
safety in nuclear power plants“ vorgelegt. 

 

Empfehlung 2 (zu Kap. 3 insgesamt) 
Die RSK-Leitlinien sowie die DIN IEC Normen beinhalten zum größten Teil die Anforderungen des Kapi-
tel 3. Adäquate Aussagen zu den Anforderungen im Kapitel 3 sind kaum bzw. unzureichend in den KTA-
Regeln zu finden. 
Es verbleiben Lücken im deutschen Regelwerk. Z.B. gibt es im deutschen Regelwerk keine Anforderun-
gen, dass die Software-Spezialisten ein gutes Verständnis der Anwendung haben sollen (Abschnitt 3.6). 

Die in der RSK-Leitlinie enthaltenen Anforderungen wurden in den Textmo-
dul 5 integriert.  
 
Textmodul 5 enthält nur übergeordnete Anforderungen. 
Die Empfehlung sollte bei der Überarbeitung der KTA-Regeln berücksichtigt 
werden. 
 

Empfehlung 3 (zu Kap. 4) 
Die RSK-Leitlinien sowie die DIN IEC Normen beinhalten zum größten Teil die Anforderungen des Kapi-
tel 4. Adäquate Aussagen zu den Anforderungen im Kapitel 4 sind kaum bzw. unzureichend in den KTA-
Regeln zu finden. 

Textmodul 5 enthält nur übergeordnete Anforderungen. 
Die Empfehlung sollte bei der Überarbeitung der KTA-Regeln berücksichtigt 
werden. 
 

Empfehlung 4 (zu Kap. 5) 
Die RSK-Leitlinien sowie die DIN IEC Normen beinhalten zum größten Teil die Anforderungen des Kapi-

Textmodul 5 enthält nur übergeordnete Anforderungen. 
Die Empfehlung sollte bei der Überarbeitung der KTA-Regeln berücksichtigt 
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tel 5. Adäquate Aussagen zu den Anforderungen im Kapitel 5 sind kaum bzw. unzureichend in den KTA-
Regeln zu finden. 
Es verbleiben Lücken im deutschen Regelwerk. Z.B. gibt es im deutschen Regelwerk keine Anforderun-
gen, dass die automatische Generierung von Default-Werten ohne Ausgabe einer Warnung nicht erlaubt 
sein soll. (Abschnitt 5.16) 

werden. 
 
Die Anforderung bezüglich der Generierung von Defaultwerten sollte im 
nachgeordneten Regelwerk behandelt werden. 
 

Empfehlung 5 (zu Kap. 6) 
Die RSK-Leitlinien sowie die DIN IEC Normen beinhalten zum größten Teil die Anforderungen des NS-G-
1-1, Kapitel 6. Adäquate Aussagen zu den Anforderungen im Kapitel 6 der NS-G-1-1 sind kaum bzw. un-
zureichend in den KTA-Regeln zu finden. 
Es verbleiben Lücken im deutschen Regelwerk. Z.B. geht NS-G-1.1 im Abschnitt 6.1 auf die Kombination 
verschiedener Softwaretypen (vorgefertigte Software, anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise 
(mit Firmware), anwendunsspezifische Software) ein. Eine derartige integrale Sicht findet sich bisher 
nicht im deutschen Regelwerk. 

Textmodul 5 enthält nur übergeordnete Anforderungen. 
 
Die Empfehlung sollte bei der Überarbeitung der KTA-Regeln berücksichtigt 
werden. 
 
 

Safety Standard NS-G-1.3 „Instrumentation and Control Systems Important to Safety in Nuclear Power Plants“ 
Zusammenfassung zum Regelwerksvergleich 
Der IAEA SG enthält Anforderungen, die bis auf einzelne, nachfolgend aufgeführte Themen dem deut-
schen Regelwerk entsprechen. Andererseits werden in dem IAEA SG Empfehlungen und Beschreibun-
gen zur Erfüllung der Anforderungen gegeben, die in der Detaillierung im deutschen Regelwerk nicht 
vorhanden sind, weil sie über das ummittelbare Verhältnis zwischen der Genehmigungsbehörde und 
dem Antragsteller bzw. dem Genehmigungsinhaber hinausgehen.   
 
Das deutsche Regelwerk hat eine eigene gewachsene Struktur, die in erster Linie die Anforderungen 
enthält, die der Antragsteller bzw. der Genehmigungsinhaber im atomrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren einhalten muss. Im IAEA-Regelwerk werden darüber hinaus auch ergänzende Empfehlungen wie 
z.B. zu Planung, Abwicklung von Projekten (Absatz 7.4) gegeben, die zwar sinnvoll sind, aber nicht un-
mittelbar das Verhältnis Genehmigungsbehörde Antragsteller bzw. Genehmigungsinhaber betreffen. In 
diesen Fällen sind im deutschen Regelwerk zwar keine vergleichbaren Empfehlungen zu finden, es muss 
aber auch nicht um diese Empfehlungen ergänzt werden, da es in erster Linie Aufgabe des Antragstel-
lers bzw. des Genehmigungsinhabers ist, das jeweilige Projekt so abzuwickeln, dass die Anträge und 
Nachweise termingerecht der Genehmigungsbehörde vorgelegt werden können. 
Es fehlen im deutschen Regelwerk, mit Ausnahme bezüglich der Störfallinstrumentierung, Anforderungen 
an leittechnische Einrichtungen der Sicherheitsebene 4. Grundlegende Anforderungen an die Einrichtun-
gen der Sicherheitsebene 4 sollten in das Regelwerk eingeführt werden. 
Anforderungen an software-basierte Leittechniksysteme sollten im deutschen Regelwerk ergänzt werden. 
Es fehlen Anforderungen zum Zugriffsschutz auf software-basierte Leittechniksysteme. Entsprechende 
Anforderungen sollten im deutschen kerntechnischen Regelwerk ergänzt werden.  
Im deutschen kerntechnischen Regelwerk fehlen Anforderungen an die Managementprozesse im Be-
reich der Instandhaltung von leittechnischen Einrichtungen. Insbesondere fehlen die Anforderungen, die 
Prozesse zu definieren, zu betreiben, zu überprüfen und gegebenenfalls Optimierungsmaßnahmen um-

Von Team 5 wurden in das Textmodul eingeführt: 
− Grundlegende Anforderungen an die leittechnischen Einrichtungen 

der Sicherheitsebene 4 
− Anforderungen an Software leittechnischer Einrichtungen 
− Anforderungen an die Zugriffskontrolle leittechnischer Einrichtun-

gen einschließlich Software 
 
Die Anforderung an die Management-Prozesse sollen von Team 8 behandelt 
werden. 
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Empfehlung Kommentierung in Bezug auf Berücksichtigung 
zusetzen. Entsprechende Anforderungen sollten im deutschen Regelwerk eingefügt werden. 
Sind in der Spalte „Empfehlungen“ keine Eintragungen vorhanden, so sind aus unserer Sicht keine Ände-
rungen im Regelwerk erforderlich. 
Empfehlung 1 (2.33 – 2.35) 
Zu risikomindernden Maßnahmen hinsichtlich der leittechnischen Systeme sind im deutschen kerntech-
nischen Regelwerk keine eigenen Anforderungen vorhanden. 
Im deutschen kerntechnischen Regelwerk sollten grundlegende Anforderungen an leittechnische Einrich-
tungen der Sicherheitsebene 4 gestellt werden. 

Grundlegende Anforderungen an die leittechnischen Einrichtungen der Si-
cherheitsebene 4 wurden vom Team 5 in das Textmodul 5 eingeführt. 
 

Empfehlung 3 (5.5) 
5.55 The design of the data communication system should provide for detection and, to the extent practi-
cable, for correction of errors and for the status of data in the information transmitted. 
Spezielle Anforderungen an die Auslegung von Datenkommunikationseinrichtungen sind z.Z. im deut-
schen kerntechnischen Regelwerk nicht vorhanden. 
Bei der Überarbeitung des kerntechnischen Regelwerks sollten Auslegungsanforderungen an software-
basierte LT Systeme ergänzt werden. 

Diese Anforderungen sind im nachgeordneten Regelwerk zu behandeln. 

Empfehlung 4 (6.12) 
6.12 The Requirements for Design require (Ref. [1], para. 6.73) that the layout of instrumentation and the 
mode of presenting information provide the operating personnel with an adequate overall picture of the 
status and performance of the plant. Ergonomic factors are required to be taken into account in the con-
trol room design. 
Operateur braucht Übersichts- und Detailinformationen, beide Aspekte sind zu berücksichtigen. 
Dieser Aspekt könnte in KTA 3904 deutlicher zum Ausdruck kommen. 

Die Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen bei der Informations-
darstellung wurden vom Team 5 ins Modul „Sicherheitsanforderungen für 
Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ und im Textmodul 
5 als übergeordnete Anforderungen an die leittechnischen Einrichtungen 
aufgenommen. 
Ausführlichere Anforderungen sollten in Fachregeln bzw. übergreifend als 
ergonomische Anforderungen für Auslegung und Betrieb von Kernkraftwer-
ken in einem gesonderten Textvorschlag behandelt werden. 

Empfehlung 5 (6.20) 
6.20 If the design basis requires that damage to equipment in the control room be taken into account, the 
requirements for independence should be applied to the circuitry feeding these areas so that failures 
caused by the PIE in one area, e.g. short circuits, open circuits and high potentials, do not prevent 
performance of the required safety tasks in another area. Depending on the nature of the event and the 
design of the plant, it may be necessary to install redundant instrument channels, logic channels and other 
safety equipment for each area. Where common safety actuation equipment is used, the priority of the control 
point signals should be established in the design basis. 
Deutsches Regelwerk bezieht sich nur auf das Sicherheitssystem.  
In 6.20 angesprochene Aspekte könnten in deutschen Regeln deutlicher zum Ausdruck kommen. 

Grundlegende Anforderungen wurden im Textmodul 5 integriert. Ausführliche 
Anforderungen sollten im nachgeordneten Regelwerk behandelt werden. 

Empfehlung 6 (7.11) 
7.11 The development of systems important to safety should be a step by step controlled process. In this ap-
proach the development process is organized into an ordered set of distinct phases. Each phase uses in-
formation developed in earlier phases and provides output information to be used as the input for later 
phases……. 
Hier wird allgemein die phasenweise Entwicklung im Designprozess beschrieben.  

Die Anforderungen wurden im Textmodul 5 berücksichtigt.  
Eine konkrete Ausformung eines Phasenmodells kann nach Auffassung von 
Team 5 nicht auf der Ebene des Textmoduls 5 festgelegt werden. 
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Empfehlung Kommentierung in Bezug auf Berücksichtigung 
Im deutschen kerntechnischen Regelwerk wird das Vorgehen beim Anlagendesign bisher nicht beschrie-
ben. 
In der ZPI ist für die Systeme der Anlage festgelegt, welche Informationen in welcher Phase der Anla-
generstellung der Genehmigungsbehörde vorgelegt werden müssen. 
In der RSK-LL-DWR im Abschnitt 7.6 wird gefordert, dass die Software nach einem Phasenmodell mit 
den Phasen: 
Lastenheft 
Pflichtenheft 
Entwurf 
Implementierung 
Installation 
Betrieb und Wartung 
zu entwickeln ist.  
Anforderungen an die phasenweise Softwareentwicklung einschließlich der Verifikations- und Validie-
rungsschritte sollten im deutschen kerntechnischen Regelwerk eingeführt werden. 
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Anlage 4 

Übersicht über Berücksichtigung der Festlegungen der Sicherheitskonvention und von WENRA-Aktivitäten im Textmodul 5 

Sachverhalt 
 

Kommentierung in Bezug auf Berücksichtigung 

WENRA-Issue  

Nukleare Sicherheitskonvention  

Quality Management, Safety Area:  Safety Management 
Im Textmodul 5 sind spezifische QS-Anforderungen für die leittechnischen 
Einrichtungen berücksichtigt, vorwiegend in den Abschnitten 4, 7.2 (2), 7.2, 
10 (7)-(10), 12, 14. 

Design_Basis_Envelope 
 

Die Feststellungen in den WENRA-Issues beziehen sich auf die Anforderun-
gen IAEA-Standards. Diese wurden im Rahmen des Regelwerkvergleiches 
ausgewertet und die Ergebnisse werden in der Anlage 3 des Textmoduls 5 
dokumentiert. 
 
Die Forderungen an das Genehmigungsverfahren werden im Textmodul 5 
nicht behandelt. 

Safety Classification of SSCs 
 

Im Textmodul 5 sind übergeordnete Anforderungen an die Klassifizierung der 
leittechnischen Einrichtungen und deren Zuordnung zu Sicherheitsebenen 
formuliert. 
 

Ageing Management 

Das Alterungsmanagment wird im Textmodul 5 nicht explizit behandelt. 
Die für die Leittechnik relevanten Aspekte werden durch Anforderungen an 
die Instandhaltung übergeordnet in den Modulen 1 und 5 sowie detailliert in 
den KTA-Fachregeln behandelt. Generell steht bei deutschen Anlagen der 
Vorsorgeaspekt (u. a. vorbeugende Instandhaltung) im Vordergrund. 

Maintenance Testing 
Im Textmodul 5 sind spezifische Anforderungen für die softwarebasierte Leit-
technik berücksichtigt. Die Feststellungen in den WENRA-Issues beziehen 
sich auf die Anforderungen IAEA-Standards. Diese wurden im Rahmen des 
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Sachverhalt 
 

Kommentierung in Bezug auf Berücksichtigung 

Regelwerkvergleiches ausgewertet und die Ergebnisse werden in der Anlage 
3 des Textmoduls 5 dokumentiert. 
 

Operational Experience 

Die regelmäßige Auswertung der Betriebserfahrungen wird im Modul 8 im 
Rahmen der Managementprozesse behandelt.  
Im Textmodul 5 werden Teilaspekte der Betriebserfahrung behandelt. 
Die Feststellungen in den WENRA-Issues beziehen sich auf die Anforderun-
gen IAEA-Standards. Diese wurden im Rahmen des Regelwerkvergleiches 
ausgewertet und die Ergebnisse werden in der Anlage 3 des Textmoduls 5 
dokumentiert. 

Emergency Preparedness 
In den Textmodulen 1 und 5 sind Anforderungen zum Vorhandensein der 
Notsteuerstelle und an die leittechnischen Einrichtungen der Sicherheitsebe-
ne 4 festgelegt. 
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Gliederung des Fließtextes der Kommentarbearbeitung des Moduls 5 (Teil 2) 

Kapitel 1 Elektrische Energieversorgung 

1 Geltungsbereich 

2 Auslegung 

3 Qualitätssicherung und Prüfungen 

Kapitel 2 Störfallinstrumentierung 

1 Geltungsbereich 

2 Übergeordnete Anforderungen 

3 Auslegung 

3.1 Störfallanzeige 

3.2 Störfallaufzeichnung 

4 Qualitätssicherung und Prüfungen 

Kapitel 3 Elektrische Antriebe 

1 Geltungsbereich 

2 Übergeordnete Anforderungen 

Kapitel 4 Warte 

1 Geltungsbereich 

2 Übergeordnete Anforderungen 

 

Anhang 1:  Zusammenstellung der Textquellen zum Textmodul 5, Teil 2 

Anhang 2:  Relevanz der Empfehlungen und Stellungnahmen der RSK seit 1990  
   (Auszug aus der Empfehlungsliste) für Modul 5, Teil 1 & 2 „Leittechnik“ 

Anhang 3:  Übersicht über Berücksichtigung von Erkenntnissen aus dem Vorhaben  
    SR 2472 „Regelvergleich“ (Auszug aus der Empfehlungsliste) im Modul 5 

Anhang 4:  Übersicht über Berücksichtigung der Festlegungen der Sicherheitskonvention  
   und von WENRA- Aktivitäten im Textmodul 5, Teil 2 
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Fließtext der Kommentarbearbeitung des Moduls 5, Teil 2  
Kapitel 1 „Elektrische Energieversorgung“ 

1 Geltungsbereich 

Die nachfolgenden übergeordneten Anforderungen gelten für die elektrische 

Energieversorgung von Einrichtungen in Kernkraftwerken, die auf den Sicherheits-

ebenen 1 bis 4a Funktionen mit sicherheitstechnischer Bedeutung ausführen oder die 

für vorgeplante Maßnahmen auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c vorgesehen sind. 

2 Auslegung 

2 (1) Die elektrische Energieversorgung eines Kernkraftwerks ist so auszulegen, 

dass auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a die elektrische Versorgung der 

Verbraucher unter Einhaltung ihrer elektrischen Versorgungsbedingungen 

sichergestellt ist. Sie ist dabei so zuverlässig auszulegen, dass sie die 

Nichtverfügbarkeit der zu versorgenden Systeme nicht bestimmt. 

 Für die Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebenen 4b und 4c dürfen 

elektrische Einrichtungen aller Sicherheitsebenen verwendet werden, wenn 

sie geeignet sind, unter den jeweils zu unterstellenden Umgebungs- und 

Betriebsbedingungen ihre Aufgabe zu erfüllen. 

2 (2) Die Auslegung der Einrichtungen der elektrischen Energieversorgung und 

der angeschlossenen Verbraucher sind so aufeinander abzustimmen, dass 

die der Auslegung zugrunde liegenden Beanspruchungen nicht überschrit-

ten werden. 

2 (3) Für die elektrische Energieversorgung in einem Kernkraftwerk sind 

folgende Möglichkeiten zur elektrischen Energieversorgung vorzusehen: 

a) Ein Blockgenerator, der auch bei Störung im Hauptnetz oder einem 

Ausfall des Haupt-Netzanschlusses die elektrische Energie-

versorgung aufrechterhält. 
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b) Ein Haupt-Netzanschluss, der bei Nichtverfügbarkeit des Block-

generators die elektrische Energieversorgung sicherstellt. 

c) Ein Reserve-Netzanschluss, der bei Nichtverfügbarkeit des 

Blockgenerators und des Hauptnetzes die elektrische Energiever-

sorgung gewährleistet. Der Reserve-Netzanschluss muss funktionell 

getrennt sowie schutztechnisch vom Haupt-Netzanschluss 

entkoppelt sein. 

d) Notstromanlagen auf dem Kraftwerksgelände, die die elektrische 

Energieversorgung der Notstromverbraucher bei Ausfall oder 

Nichtverfügbarkeit der genannten Versorgungsmöglichkeiten (a, b, 

c) sicherstellen. 

e) Eine weitere Möglichkeit der elektrischen Energieversorgung, die 

zum einen von den a) bis d) genannten Versorgungsmöglichkeiten 

unabhängig ist und die mindestens die elektrische Energieversor-

gung für eine Nachkühlkette einschließlich der erforderlichen 

Informations-, Steuer- und Hilfseinrichtungen sicherstellen kann. 

2 (4) Es sind Einrichtungen zur automatischen Leistungsanpassung des 

Blockgenerators bei einer Abtrennung des Blockes vom Netz zur Sicher-

stellung der elektrischen Energieversorgung vorzusehen. 

2 (5) Die Haupt- und Reservenetzanschlüsse müssen grundsätzlich an 

unterschiedlichen Spannungsebenen der externen Versorgungsnetze 

angebunden sein, um die Zuverlässigkeit der Energieversorgung aufgrund 

unterschiedlicher Energieerzeugungsanlagen sowie Schalt- und 

Verteilungsanlagen zu erhöhen. Kann diese Anforderung aufgrund von 

Netzgegebenheiten in Kraftwerksnähe nicht erfüllt werden, so müssen 

zumindest Haupt- und Reservenetzanschluss an getrennte Netzschaltanla-

gen angeschlossen werden. 

2 (6) Die Leitungstrassen von den externen Netzschaltanlagen zu den 

Schaltanlagen des Kernkraftwerks müssen räumlich so voneinander 

getrennt sein, dass Folgeschäden eines einzelnen versagenauslösenden 

Ereignisses keine gemeinsamen Ausfälle verursachen können, sowie der 

gemeinsame Ausfall aufgrund Einwirkungen von außen vermieden wird. 
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2 (7) Jeder Haupt- und Reserve-Netzanschluss muss so ausgelegt sein, dass 

− die elektrische Energieversorgung der Einrichtungen, die Funktionen 

auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4c ausführen, sichergestellt ist, 

− der Kernkraftwerksblock unter Erhalt der Hauptwärmesenke abge-

fahren werden kann, 

− eine langfristige Nachwärmeabfuhr sichergestellt ist. 

2 (8) Die Umschaltung vom Haupt-Netz- auf den Reservenetzanschluss muss im 

Anforderungsfall automatisch erfolgen. Die automatische Umschaltung hat 

so zu erfolgen, dass die Notstromerzeugungsanlagen nicht durch elektri-

sche Transienten angefordert werden. 

2 (9) Für die Notstromversorgung sind Notstromanlagen vorzusehen, die 

strangweise redundant und unabhängig aufgebaut sind, so dass auch 

während Instandhaltungsvorgängen und bei gleichzeitigem Auftreten eines 

Einzelfehlers die Notstromversorgung gewährleistet ist. Die Redundanz der 

Stränge der Notstromanlagen muss mindestens der Redundanz der zu 

versorgenden verfahrenstechnischen Systeme entsprechen. 

2 (10) Das Notstromsystem muss grundsätzlich aus redundanten unvermaschten 

Strängen von Notstromanlagen bestehen, die in ihrem Aufbau eine funktio-

nelle Unabhängigkeit gewährleisten. Soweit eine vom zu versorgenden 

System geforderte Zuverlässigkeit nicht anders erreicht werden kann, 

dürfen Notstromverbraucher von mehr als einem Strang einer Notstroman-

lage versorgt werden, wenn 

a) die Zuverlässigkeit des Notstromsystems dadurch nicht unzulässig 

gemindert wird und 

b) die Verbindungen so ausgeführt werden, dass keine in Betracht zu 

ziehende Versagensmöglichkeit mehr als einen Strang einer Not-

stromanlage ausfallen lassen kann. 

2 (11) Versagenauslösende Ereignisse innerhalb des Notstromsystems dürfen die 

erforderliche elektrische Versorgung der Einrichtungen, die Funktionen auf 

den Sicherheitsebenen 3 bis 4c ausführen, nicht verhindern. Die Auswir-

kungen systematischer Ausfälle sind zu analysieren. 



E N T W U R F Modul 5, Teil 2: Fließtext, Kap. 1 (Rev. A) 

4 

2 (12) Die redundanten Stränge von Notstromanlagen sind räumlich so zu trennen 

oder so gegeneinander zu schützen, dass versagenauslösende Ereignisse 

nicht zum Ausfall weiterer redundanter Notstromanlagen führen. 

2 (13) Die Hilfssysteme und die Hilfsmedienversorgung der Notstromanlagen sind 

so auszulegen, dass diese mindestens dem Redundanzkonzept des 

Notstromsystems entsprechen und die Zuverlässigkeit des Notstromsys-

tems nicht bestimmen. 

2 (14) Die Inbetriebnahme und Zuschaltung der Notstromerzeugungsanlagen 

muss im Anforderungsfall automatisch erfolgen, so dass innerhalb von 30 

min keine Handmaßnahme erforderlich ist. Es muss jederzeit eine 

manuelle Inbetriebnahme und Zuschaltung der Notstromerzeugungsanla-

gen möglich sein. 

2 (15) Der Betrieb der Notstromerzeugungsanlagen ist zu beenden, wenn die 

Versorgung aus dem Haupt-Netzanschluss oder dem Reserve-Netzan-

schluss oder einer anderen Versorgung wieder sicher verfügbar ist. Die 

Rückschaltung auf den verfügbaren Netzanschluss ist manuell einzuleiten. 

2 (16) Einwirkungen von außen oder von innen dürfen nicht alle Stränge von 

Notstromanlagen gleichzeitig außer Funktion setzen. Die dabei nicht außer 

Funktion gesetzten Stränge der Notstromanlagen müssen zur Beherr-

schung von Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 4a ausreichend sein. 

2 (17) Zur Beherrschung eines Ausfalls der elektrischen Energieversorgung des 

Kernkraftwerkes einschließlich der Notstromerzeugungsanlagen sind 

folgende Maßnahmen vorzusehen: 

a) Mindestens eine zusätzliche Einspeisemöglichkeit über ein im Nah-

bereich des Kernkraftwerkes erdverlegtes Kabel. 

b) Vorhaltung elektrischer Energiespeicher mit ausreichender 

Kapazität, so dass die notwendigen Funktionen auf der Sicherheits-

ebene 4 bis zur Wiederherstellung der elektrischen Energieversor-

gung durchgeführt werden können. 
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2 (18) Der Schutz gegen externe und interne elektrische und elektromagnetische 

Einwirkungen ist so auszulegen, dass die elektrischen Einrichtungen der 

Energieversorgung, die Funktionen auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4 

ausführen, nicht unzulässig beeinträchtigt werden. 

2 (19) Die Einrichtungen des Notstromsystems müssen so ausgelegt sein, dass 

eine lückenlose Überprüfung der sicherheitstechnisch relevanten Eigen-

schaften möglich ist. 

2 (20) Eine gleichzeitige Prüfung redundanter Notstromanlagen ist zuverlässig zu 

verhindern. 

3 Qualitätssicherung und Prüfungen 

3 (1) Für die elektrischen Einrichtungen der Energieversorgung sind die erfor-

derlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen sicherzustellen. 

3 (2) Die Einrichtungen des Notstromsystems sind regelmäßig wiederkehrend zu 

prüfen. Soweit aus Zuverlässigkeitsgründen notwendig, sind die Prüfungen 

auch im Leistungsbetrieb durchzuführen. Die Prüfungen sind zu doku-

mentieren. 

3 (3) Ausfälle innerhalb des Notstromsystems sind zu erfassen, zu dokumentie-

ren und auf der Warte anzuzeigen. 
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Fließtext der Kommentarbearbeitung des Moduls 5, Teil 2  
Kapitel 2 „Störfallinstrumentierung“ 

1 Geltungsbereich 

Die Störfallinstrumentierung hat die Aufgabe, vor, während und nach 

− einem Störfall oder 

− einem Ereignis, das zu einer erhöhten Freisetzung von radioaktiven Stoffen in die 

Kernkraftwerksumgebung führen kann, 

einen Überblick über den Betriebszustand zu ermöglichen und alle den Anlagenzustand 

beschreibenden wesentlichen Daten sowie die wichtigsten Wetterdaten anzuzeigen und 

zeitgerecht zu dokumentieren. 

2 Übergeordnete Anforderungen 

2 (1) Zur Erfüllung ihrer Aufgabe ist die Störfallinstrumentierung in eine Störfallan-

zeige und eine Störfallaufzeichnung zu unterteilen. 

2 (2) Sofern die Störfallfestigkeit für Komponenten der Störfallinstrumentierung er-

forderlich ist, ist diese nachzuweisen. 

2 (3) Die Einrichtungen der Störfallinstrumentierung sind an eine unterbrechungs-

lose Notstromversorgung des Notstromsystems anzuschließen. 

2 (4) Es sind Unterlagen zu erstellen, die das Auslegungskonzept und die sicher-

heitstechnisch wichtigen Einzelheiten der Störfallinstrumentierung prüffähig 

beschreiben. 
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3 Auslegung 

3.1 Störfallanzeige 

3.1 (1) Die Störfallanzeige ist so auszulegen, dass die Daten, die vor, während und 

nach Eintreten eines Ereignisses der Sicherheitsebenen 3 oder 4a für die Be-

urteilung der Anlagensicherheit, der Wirksamkeit des Sicherheitssystems und 

für die Entscheidung über Notfallschutzmaßnahmen eine entscheidende si-

cherheitstechnische Bedeutung haben, zuverlässig und ausreichend genau 

angezeigt werden. 

 Bei Auslegung der Störfallanzeige ist zu berücksichtigen, dass die Daten, die 

vor, während und nach Eintreten eines Ereignisses, das zu einer erhöhten 

Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Kernkraftwerksumgebung führen kann 

(Sicherheitsebenen 4b oder 4c), für die Entscheidung über Notfallschutzmaß-

nahmen und über Notfallstrategien eine entscheidende sicherheitstechnische 

Bedeutung haben, unter anzunehmenden Umgebungsbedingungen ausrei-

chend genau angezeigt werden  

3.1 (2) Die Störfallanzeige ist in eine Störfallübersichts-, Störfalldetail- und Weitbe-

reichsanzeige zu unterteilen. 

3.1 (3) Die Störfallübersichtsanzeige ist so auszulegen, dass die vor, während und 

nach Eintritt eines Ereignisses der Sicherheitsebene 3 oder 4a zur Beurtei-

lung des Anlagenzustands und der radiologischen Auswirkungen auf die Um-

gebung wesentlichen Messgrößen erfasst werden. 

3.1 (4) Die Weitbereichsanzeige ist so auszulegen, dass bei ausle-

gungsüberschreitenden Ereignissen der Sicherheitsebenen 4b und 4c die 

Annäherung an die Auslegungswerte und die Überschreitung der Aktivitäts-

barrieren durch Messgrößen erfasst werden. 

3.1 (5) Die Störfalldetailanzeige ist so auszulegen, dass die Funktion der Sicher-

heitseinrichtungen einschließlich der zu ihrer Funktion notwendigen Hilfsein-

richtungen überwacht wird. Hierzu dürfen leittechnische Einrichtungen aller 

Sicherheitsebenen verwendet werden. 
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3.1 (6) Es sind eignungsgeprüfte oder für den Einsatzfall und für die unterstellten 

Einsatzbedingungen bewährte und möglichst wartungsfreie Geräte zu ver-

wenden. 

3.1 (7) Die Einrichtungen zur Erfassung, Verarbeitung und Dokumentation der Mess-

größen sind technisch so einfach wie möglich aufzubauen. 

3.1 (8) Die Messgrößen der Störfallübersichts- und Weitbereichsanzeige sind grund-

sätzlich in der Warte des Kernkraftwerkes und in der Notsteuerstelle anzuzei-

gen. 

3.1 (9) Durch Ereignisse der Sicherheitsebenen 3 und 4a und deren Folgen darf die 

Funktion der Störfallübersichts- und Weitbereichsanzeige nicht beeinträchtigt 

werden. 

 Messstellen außerhalb der Reaktoranlage sind so anzuordnen und zu instal-

lieren, dass ein gleichzeitiger Ausfall dieser Messstellen zusammen mit si-

cherheitstechnisch wichtigen Teilen der Anlage bei Ereignissen der Sicher-

heitsebene 4a ausgeschlossen werden kann. 

3.1 (10) Eine redundante Messwerterfassung und Messwertverarbeitung für eine 

Messgröße der Störfallübersichtsanzeige und der Weitbereichsanzeige ist 

nicht erforderlich, wenn: 

− der Informationsgehalt dieser Messgröße auch durch Messwerte anderer 

Messgrößen der Störfallanzeige oder durch Messgrößen einer gleichwer-

tigen Instrumentierung vermittelt werden kann, 

− der Ausfall von Messwerten einer Messgröße im Bedarfsfall für eine be-

stimmte Zeitdauer akzeptiert und innerhalb dieser Zeit unter den dann 

herrschenden Bedingungen der Ausfall behoben oder eine Ersatzlösung 

realisiert werden kann. 

3.1 (11) Die Einrichtungen der Störfallanzeige im gegen Einwirkungen von außen un-

geschützten Bereich sind rückwirkungsfrei von den Einrichtungen des ge-

schützten Bereichs zu entkoppeln. 
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3.1 (12) Die Einrichtungen der Störfallanzeige sind nach ergonomischen Gesichtspunk-

ten so zu gestalten, dass die Voraussetzungen für ein sicherheitstechnisch 

optimales Verhalten der Beschäftigten gewährleistet sind. 

3.1 (13) Die Störfallanzeige ist so auszulegen, dass eine lückenlose Überprüfung mög-

lich ist. Die Prüfungen sollen einfach durchführbar sein. 

3.1 (14) Die Funktionsfähigkeit der Störfallübersichts- und Weitbereichsanzeige ist 

während der Nutzungsdauer der Anlage durch Prüfungen nachzuweisen. 

Diese Prüfungen müssen alle funktionswichtigen Komponenten erfassen. 

3.1 (15) Art und Umfang der Prüfungen und die Zeitabstände zwischen den Prüfungen 

sind festzulegen. 

3.1 (16) Die Ergebnisse der Prüfungen sind zu dokumentieren. 

3.2 Störfallaufzeichnung 

3.2 (1) Die Störfallaufzeichnung ist so auszulegen, dass die Messgrößen, die vor, 

während und nach Eintreten 

− eines Ereignis der Sicherheitsebenen 3 oder 4a oder 

− eines Ereignisses, das zu einer erhöhten Freisetzung radioaktiver Stof-

fe in die Kernkraftwerksumgebung führen kann (Sicherheitsebenen 4b 

oder 4c), 

übersichtlich und in der richtigen zeitlichen Folge dokumentiert werden. 

3.2 (2) Die Störfallaufzeichnung ist so auszulegen, dass für jede erfasste Messgröße 

der Störfallinstrumentierung der Zeitbezug aus den zugehörigen Dokumenta-

tionsunterlagen so genau bestimmt werden kann, dass eine zeitliche Zuord-

nung zu Daten aus anderen Informationsquellen möglich ist. 

3.2 (3) Die Dokumentationseinrichtungen sind so auszulegen, dass das Zeitverhalten 

der Messgrößen mit erforderlicher Genauigkeit erfasst wird. 
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3.2 (4) Die Störfallaufzeichnung muss grundsätzlich jederzeit in Betrieb sein. Eine 

eingeschränkte Funktionsfähigkeit (z.B. bei erforderlichen Instand-

setzungsarbeiten) ist zulässig, wenn im Bedarfsfall die erforderliche Informa-

tion durch den funktionsfähigen Teil der Störfallinstrumentierung gewährleistet 

ist. Die vollständige Funktionsfähigkeit der Störfallaufzeichnung ist so schnell 

wie möglich wiederherzustellen. 

3.2 (5) Es ist festzulegen, welche Einrichtungen der Störfallaufzeichnung auch bei 

Nichtleistungsbetrieb der Reaktoranlage in Betrieb sein müssen. 

3.2 (6) Für die Aufzeichnung und Speicherung der Störfallablaufdaten sind mindestens 

zwei diversitäre Datenspeicher einzusetzen. Der Ausfall eines Datenspei-

chers ist anzuzeigen. 

3.2 (7) Die Störfallaufzeichnungen sind gesichert aufzubewahren. Es ist sicherzustel-

len, dass diese Daten weder verändert noch gelöscht werden. 

3.2 (8) Die nach Eintritt eines Ereignisses der Sicherheitsebene 3 auftretenden Um-

gebungsbedingungen dürfen nicht zum Ausfall der zur Störfallbeurteilung er-

forderlichen Informationen führen. 

3.2 (9) Die Dokumentationseinrichtungen sind übersichtlich anzuordnen und deutlich 

und eindeutig zu kennzeichnen. 

3.2 (10) Die Messgrößen der Störfallübersichts- und Weitbereichsanzeige sind grund-

sätzlich in der Warte des Kernkraftwerkes und in der Notsteuerstelle aufzu-

zeichnen. 



E N T W U R F Modul 5, Teil 2: Fließtext, Kap. 3 (Rev. A) 

1 

Fießtext der Kommentarbearbeitung des Moduls 5, Teil 2  
Kapitel 3 „Elektrische Antriebe“ 

1 Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Anforderungen gelten für elektrische Antriebe, die Funktionen auf den 

Sicherheitsebenen 1 bis 4c ausführen. 

2 Übergeordnete Anforderungen 

2 (1) Die elektrischen Antriebe, die Funktionen auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4c 

ausführen, müssen ihre Aufgabe auch bei den jeweils ungünstigsten zu un-

terstellenden Umgebungsbedingungen, verfahrenstechnischen Belastungen 

und elektrischen Bedingungen zuverlässig erfüllen. Soweit für elektrische An-

triebe unter Umgebungsbedingungen bei Ereignissen der Sicherheitsebenen 

3 und 4 eine Funktionsfähigkeit gefordert ist, ist die Eignung hierzu nachzu-

weisen. 

2 (2) Die Schutzeinrichtungen der elektrischen Antriebe, z. B. gegen Überspan-

nung, Unterspannung, Überlast ist mit den zu schützenden Einrichtungen so 

abzustimmen, dass auch bei den ungünstigsten zu unterstellenden Bedin-

gungen der erforderliche Abstand zu den Auslösewerten des Aggregate-

schutzes sichergestellt ist. Das Ansprechen von Schutzeinrichtungen ist zu 

signalisieren. 

2 (3) Einrichtungen des Aggregateschutzes sind so auszulegen, dass bei Anforde-

rung elektrischer Antriebe durch die leittechnischen Einrichtungen des Si-

cherheitssystems der Aggregateschutz grundsätzlich nicht wirksam wird. 

 Das darf nicht erfolgen, wenn hierdurch Folgeschäden verursacht werden 

können, die die Sicherheit der Reaktoranlage mehr beeinträchtigen als der 

Ausfall der elektrischen Antriebe selbst. 
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 Der Vorrang der leittechnischen Einrichtungen des Sicherheitssystems ge-

genüber dem Aggregateschutz muss durch die leittechnischen Einrichtungen 

des Sicherheitssystems sichergestellt werden. 

 Ist im Aggregateschutz ein Vorrang vor Funktionen der leittechnischen Ein-

richtungen des Sicherheitssystems notwendig, sind an den Aggregateschutz 

die Anforderungen der Kategorie A zu stellen. 

 Die Anforderungen der Kategorie A an die Einrichtungen des Aggregateschut-

zes sind nicht zu stellen, wenn nachgewiesen wird, dass Fehler so unwahr-

scheinlich sind, dass eine dadurch verursachte Fehlauslösung nicht betrach-

tet werden muss. 
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Fließtext der Kommentarbearbeitung des Moduls 5, Teil 2  
Kapitel 4 „Warte“ 

1 Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Anforderungen gelten für die Einrichtungen der Warte und der Not-

steuerstelle. 

2 Übergeordnete Anforderungen 

2 (1) Die Warte und die Notsteuerstelle sind so anzuordnen, zu gestalten, abzu-

schirmen, zu belüften, zu beleuchten und aus dem Notstromsystem zu ver-

sorgen, dass sich das Personal im Bedarfsfall in ihnen aufhalten, sie verlas-

sen und betreten kann. 

2 (2) Die Informationsdarstellung und Betätigungseinrichtungen in der Warte und in 

der Notsteuerstelle sind nach ergonomischen Gesichtspunkten so zu gestal-

ten, dass die Voraussetzungen für ein sicherheitstechnisch optimales Verhal-

ten des Wartenpersonals gewährleistet sind. 

2 (3) Notwendige Steuerungsmaßnahmen und Schalthandlungen von Einrichtun-

gen, die Funktionen auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4c ausführen, müssen 

grundsätzlich von der Warte aus vorgenommen werden können. 

 Die für die im Anforderungsfall der Notsteuerstelle vorgesehenen Maßnah-

men und Schalthandlungen müssen von der Notsteuerstelle aus vorgenom-

men werden können. 

2 (4) Die für die Betriebsführung notwendigen Unterlagen müssen im erforderlichen 

Umfang sowohl in der unmittelbaren Nähe der Warte und als auch in unmit-

telbarer Nähe der Notsteuerstelle verfügbar sein. 
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Anlage 1 
Zusammenstellung der Textquellen zum Textmodul 5 „Leittechnik“  
 

Modul 5 Quellen  Sonstiges 

Abschnitt Nr. Abschnitt 
RSK-LL-DWR, 
KTA XXXX 
bzw. IAEA 

Modif./ 
Präz. 

Änderung 
durch 

1 Geltungsbereich     

2 Kategorisierung  7.3.2 (2) X T5 

3 Auslegung     

3.1 Leittechnische Einrichtungen für 
Leittechnik-Funktionen der 
Kategorien A bis C 

    

 3.1 (1)   T5 
 3.1 (2) 7.2.1 (8) X1 T5 
 3.1 (3) 7.2.1 (10) X T5 
 3.1 (4) 7.2.1 (10) X T5 
 3.1 (5) 7.2.1 (13) X T5 
 3.1 (6) 7.2.1 (18) X T5 
 3.1 (7) 7.3.2 (13) X T5 
 3.1 (8) 7.3.2 (15) X T5 
 3.1 (9) IAEA NS-R-1 

6.79 
X T5 

 3.1 (10) 7.2.1 (9) X T5 
 3.1 (11) 7.2.1 (5)   

3.2 Leittechnische Einrichtungen für 
Leittechnik-Funktionen der 
Kategorie A 

    

 3.2 (1) 7.2.1 (2) X T5 
 3.2 (2) 7.2.1 (14) X T5 
 3.2 (3) 7.2.1 (15) X T5 
 3.2 (4) 7.2.1 (7) X T5 
 3.2 (5) 7.3.2 (9) X T5 
 3.2 (6)   T5  
 3.2 (7) 7.2.1 (11) X T5 
 3.2 (8) 7.2.1 (12) X T5 
 3.2 (9) 7.2.1 (16) X T5 
 3.2 (10) 7.3.2 (4) X T5 
 3.2 (11) 7.3.2 (5) X T5 
 3.2 (12) 7.3.2 (6) X T5 
 3.2 (13)   T5 
 3.2 (14) 7.3.2 (10) Red.2 T5 

                                                 
1 X: inhaltliche Änderung durch Team 5 
2 Red.: redaktionelle Änderung durch Team 5 
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Modul 5 Quellen  Sonstiges 

Abschnitt Nr. Abschnitt 
RSK-LL-DWR, 
KTA XXXX 
bzw. IAEA 

Modif./ 
Präz. 

Änderung 
durch 

3.3 Leittechnische Einrichtungen für 
Leittechnik-Funktionen der 
Kategorie B 

    

3.4 Leittechnische Einrichtungen für 
Leittechnik-Funktionen der 
Sicherheitsebene 4 

    

4 Anforderungsspezifikation für 
leittechnische Einrichtungen für 
Leittechnik-Funktionen der 
Kategorien A bis C 

    

 4. (1) 7.3.3 (1) Red. T5 
 4. (2) 7.3.3 (2) X T5 
 4. (3) 7.3.3 (3) X T5 
 4. (4) 7.3.3 (4) X T5 
 4. (5) 7.3.3.(5) X T5 

5 Erfassung von Prozessvariablen     

 5. (1) 7.3.4 (1) X T5 
 5. (2) 7.3.4 (2) X T5 

6 Redundanz und Unabhängigkeit     

 6. (1) 7.3.5 (1) X T5 
 6. (2) 7.3.5 (2) X T5 
 6. (3) 7.3.5 (3) Red. T5 
 6. (4) 7.3.5 (8) X T5 
 6. (5) 7.3.5 (6) X T5 
 6. (6) 7.3.5 (7) X T5 

7 Qualifizierung     

7.1 Qualifizierung der Hard- und 
Software der leittechnischen 
Einrichtungen für Leittechnik-
Funktionen der Kategorien A bis C 

    

 7.1 (1) 7.3.6.1 (2) Red. T5 
 7.1 (2) 7.3.6.1 (3) Red. T5 
 7.1 (3) 7.3.6.1 (4) X T5 
 7.1 (4) 7.3.6.1 (5) X T5 

7.2 Qualifizierung der Hardware     

 7.2 (1) 7.3.6.2 (1) X T5 
 7.2 (2) 7.3.6.2 (2) X T5 
 7.2 (3) 7.3.6.2 (3) X T5 

7.3 Qualifizierung der Software     

 7.3   T5 

8 Robustheit     

 8. (1) 7.3.7 (1) Red. T5 
 8. (2) 7.3.7 (2) Red. T5 
 8. (3) 7.3.7 (3)   
 8. (4) 7.3.7 (4) Red. T5 
 8. (5) 7.3.7 (5) Red. T5 
 8. (6) 7.3.7 (6) X T5 
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Modul 5 Quellen  Sonstiges 

Abschnitt Nr. Abschnitt 
RSK-LL-DWR, 
KTA XXXX 
bzw. IAEA 

Modif./ 
Präz. 

Änderung 
durch 

 8. (7) 7.3.9 (3) X T5 

9 Mensch-Maschine-Schnittstelle bei 
leittechnischen Einrichtungen 

    

 9. (1) KTA 3904  
2.1 (3) 

Red. T5 

 9. (2) 7.3.8 (1) Red. T5 
 9. (3) 7.3.8 (2) X T5 
 9. (4) 7.3.8 (3)   
 9. (5) 7.3.8 (4)   
 9. (6) 7.3.8 (5) Red. T5 
 9. (7) 7.3.8 (6) X T5 
 9. (8) 7.3.8 (7) Red. T5 
 9. (9) 7.3.8 (8) Red. T5 
 9. (10) 7.3.8 (9)   

10 Instandhaltung und Änderungen     

 10. (1) 7.2.2 (1) X T5 
 10. (2) 7.2.2 (2) X T5 
 10. (3) 7.2.2 (3)   
 10. (4) 7.3.9 (1) X T5 
 10. (5) 7.3.9 (2) X T5 
 10. (6) 7.3.9 (4) Red. T5 
 10. (7) 7.3.9 (5) Red. T5 
 10. (8)   T5 
 10. (9) 7.6.2 (1) X T5 
 10. (10) 7.6.2 (3) Red. T5 

11 Anforderungen an die 
Zugriffskontrolle     

 11. (1) 7.3.2 (8) X T5 
 11. (2) 7.2.1 (4) 

7.6.2 (2) 
X T5 

12 Dokumentation     

 12. (1)   T5 
 12. (2) 7.2.1 (6) 

7.2.2 (3) 
X T5 

 12. (3)   T5 

13 Elektrische Energieversorgung der 
leittechnischen Einrichtungen, die 
Leittechnik-Funktionen der 
Kategorien A bis C ausführen 

    

 13. (1) 7.5 (1) X T5 
 13. (2) 7.5 (2) X T5 
 13. (3) 7.5 (3) X T5 
 13. (4) 7.5 (4) X T5 
 13. (5) 7.5 (5) X T5 

14 Anforderungen für die Erstellung 
und Prüfung von Software 

    

14.1 Software für Leittechnik-
Funktionen der Kategorien A  
bis C 

    

 14.1 (1) 7.6.1.1. (1) X T5 
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Modul 5 Quellen  Sonstiges 

Abschnitt Nr. Abschnitt 
RSK-LL-DWR, 
KTA XXXX 
bzw. IAEA 

Modif./ 
Präz. 

Änderung 
durch 

 14.1 (2) 7.6.1.1 (2)   
 14.1 (3) 7.6.1.1 (3) Red. T5 
 14.1 (4) 7.6.1.1 (4)   

14.2 Software für Leittechnik-
Funktionen der Kategorie A 

    

14.2.1 Grundsätze     

 14.2.1 (1) 7.6.1.2.1 (1) X T5 
 14.2.1 (2) 7.6.1.2.1 (2) Red. T5 
 14.2.1 (3) 7.6.1.2.1 (3) Red. T5 
 14.2.1 (4) 7.6.1.2.1 (4)   

14.2.2 Qualitätssicherung     

14.2.2.1 Konstruktive Qualitätssicherung     

 14.2.2.1 (1) 7.6.1.2.2 (1)   
 14.2.2.1 (2) 7.6.1.2.2 (2)   

14.2.2.2 Analytische Qualitätssicherung     

 14.2.2.2 (1) 7.6.1.2.3 (1) Red. T5 
 14.2.2.2 (2) 7.6.1.2.3 (2) X T5 

14.2.2.3 Organisation und Administration     

 14.2.2.3 (1) 7.6.1.2.4 (1) Red. T5 
 14.2.2.3 (2) 7.6.1.3.4 (2) 

7.6.1.2.4 (2) 
  

14.2.2.4 Einsatz von vorgefertigter Software     

 14.2.2.4 (1) 7.6.1.2.5 X T5 
 14.2.2.4 (2)   T5 

14.3 Software für Leittechnik-
Funktionen der Kategorie B 

    

14.3.1 Grundsätze     

 14.3.1 (1) 7.6.1.3.1 (1) Red. T5 
 14.3.1 (2) 7.6.1.3.1 (2)   

14.3.2 Qualitätssicherung     

14.3.2.1 Konstruktive Qualitätssicherung     

 14.3.2.1 (1) 7.6.1.3.2 (1) Red. T5 
 14.3.2.1 (2) 7.6.1.3.2 (2) Red. T5 

14.3.2.2 Analytische Qualitätssicherung     

 14.3.2.2 (1) 7.6.1.3.3 (1) X T5 
 14.3.2.2 (2) 7.6.1.3.3 (2) Red. T5 

14.3.2.3 Organisation und Administration     

 14.3.2.3 (1) 7.6.1.3.4 (1)   
 14.3.2.3 (2) 7.6.1.3.4 (2)   

14.3.3 Einsatz von vorgefertigter Software     

 14.3.3 (1) 7.6.1.3.5 X T5 
 14.3.3 (2)   T5 
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Modul 5 Quellen  Sonstiges 

Abschnitt Nr. Abschnitt 
RSK-LL-DWR, 
KTA XXXX 
bzw. IAEA 

Modif./ 
Präz. 

Änderung 
durch 

14.4 Software für Leittechnik-
Funktionen der Kategorie C 

    

14.4.1 Grundsatz     

 14.4.1 7.6.1.4.1 Red. T5 

14.4.2 Qualitätssicherung     

14.4.2.1 Konstruktive Qualitätssicherung     

 14.4.2.1 7.6.1.4.2 Red. T5 

14.4.2.2 Analytische Qualitätssicherung     

 14.4.2.2 (1) 7.6.1.4.3 (1) Red. T5 
 14.4.2.2 (2) 7.6.1.4.3 (2) X T5 

14.4.2.3 Organisation und Administration     

 14.4.2.3 7.6.1.4.4   

14.4.3 Einsatz von vorgefertigter Software     

 14.4.3 7.6.1.4.5 Red. T5 
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Anlage 2 

Relevanz der Empfehlungen und Stellungnahmen der RSK seit 1990 (Auszug aus der Empfehlungsliste) für Modul 5, Teil 1 "Leittechnik"  

RSK-Sitzg Datum Titel der Empfehlung / Stellungnahme Bemerkung (Verweise auf Kapitel beziehen sich 
auf den Regelwerksvorschlag) 

366 16.10.2003 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Nachweisführung der 
EMV der Leittechnik in kerntechnischen Anlagen 

Der Aspekt wird übergeordnet im Modul 1 und im Modul 5 
Abschnitt 3.1 (4) behandelt. Ausführliche Anforderungen 
werden im nachgeordneten Regelwerk behandelt. 

352 13.06.2002 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Nachweisführung der 
EMV der Leittechnik in kerntechnischen Anlagen 

Der Aspekt wird übergeordnet im Modul 1 und im Modul 5 
Abschnitt 3.1 (4) behandelt. Ausführliche Anforderungen 
werden im nachgeordneten Regelwerk behandelt 

347 10.01.2002 Grundsätze für das Vorgehen zur Beherrschung von 
Alterungsprozessen in Kernkraftwerken  

Die für die Leittechnik relevanten Aspekte werden durch 
Anforderungen an die Instandhaltung übergeordnet in den 
Modulen 1 und 5 Abschnitt 8(4) sowie detailliert in den 
KTA-Fachregeln behandelt. Generell steht bei deutschen 
Anlagen der Vorsorgeaspekt (u. a. vorbeugende Instand-
haltung) im Vordergrund. 

346 13.12.2001 Fehlerbedingte sekundärseitige Lastabsenkung und nicht erfolgter 
Stabeinwurf in GKN-1 am 10.05.2000  

Im Modul 5 Abschnitt 5 werden die Anforderungen an die 
Anforderungsspezifikation und im Abschnitt 14 die Validie-
rung der Phasen der Softwareentwicklung behandelt.  

328 22.12.1999 Dritte ergänzende Stellungnahme der RSK zum Jahr-2000-Problem 

328 15.12.1999 Zweite ergänzende Stellungnahme der RSK zum Jahr-2000-
Problem  

327 02.12.1999 Ergänzende Stellungnahme der RSK zum Jahr-2000-Problem  

326 11.11.1999 

Stellungnahme: Jahr-2000-Problematik, Überprüfung von Software 
und softwarebasierten Systemen und Komponenten mit 
sicherheitstechnischer Bedeutung in deutschen Kernkraftwerken im 
Hinblick auf die Datumsumstellung zur Jahrtausendwende  

Die im Bezug auf die Datumsumstellung im Jahr 2000 be-
fürchteten Softwarprobleme waren beschränkt auf den 
Jahrtausendwechsel. Vergleichbare Softwarefehler bei 
neuer Software müssen im Rahmen der Softwarequalifi-
zierung verhindert werden. Anforderungen an die Soft-
warequalifizierung sind im Modul 5 Abschnitt 14 behandelt 

299 22.05.1996 Stn.: Neues Notstandssystem für die Blöcke A und B des KKW 
Biblis 

Aspekte mit Relevanz für die Leitrtechnik sind durch An-
forderungen im Modul 5 abgedeckt. 

295 27.09.1995 Forschungsreaktor München II (FRM-II), Standort und 
Sicherheitskonzept,  Empfehlung der RSK und der SSK 

Der Inhalt Stellungnahme wird durch den Modul 5 abge-
deckt. 
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RSK-Sitzg Datum Titel der Empfehlung / Stellungnahme Bemerkung (Verweise auf Kapitel beziehen sich 
auf den Regelwerksvorschlag) 

295 27.09.1995 Blitzschutz‑  und Erdungskonzepte in deutschen Kernkraftwerken, 
Ergebnisse anlagenspezifischer Untersuchungen 

Der Aspekt wird übergeordnet im Modul 1 und im Modul 5 
Abschnitt 3.1 (4) behandelt. Ausführlichere Anforderungen 
werden im nachgeordneten Regelwerk behandelt 

294 10.08.1995 

Fortsetzung "Abschlußbericht über die Ergebnisse der 
Sicherheitsüberprüfung der KKW in der BRD" Hier: Auswirkungen 
eines Brandes in einer Redundanz auf die Signalübertragung zur 
Nachbarredundanz und die Funktion der elektrischen Einrichtungen 
in der Nachbarredundanz 

Im Modul 5 Abschnitt 3.2 werden für die leittechnischen 
Einrichtungen der Sicherheitsebene 3 der redundante und 
räumlich getrennte Aufbau gefordert, wobei die Auswir-
kungen eines Ausfalls auf einen Strang begrenzt werden 
muß. Diese Anforderungen gelten gemäß Modul 5 Ab-
schnitt 3.4 auch für Leittechnik-Funktionen der Sicher-
heitsebene 4a  

293 21.06.1995 Einsatz von digitaler Sicherheitsleittechnik in deutschen 
Kernkraftwerken 

Der Inhalt dieser Stellungnahme wird durch den Modul 5 
abgedeckt. 

289 15.02.1995 Stn.: Auswirkungen von Funksignalen auf sicherheitstechnisch 
wichtige elektrische Einrichtungen Wird im Abschnitt 3.1 im Modul 5 behandelt 

286 12.07.1994 Seismische Instrumentierung in deutschen Kernkraftwerken 
Der Aspekt wird übergeordnet im Modul 5 Abschnitt 4.3.1 
(5) behandelt. Detailierte Anforderungen werden in den 
Regeln KTA 2201 behandelt.  

278 16.06.1993 Vorbeugende Instandhaltung an Sicherheitssystemen während des 
Anlagenbetriebs 

Die bei dem Ereignis aufgetretene Fehlansteuerung durch 
einen ungewollten Massekontakt wird durch die überge-
ordnette Anforderung im Abschnitt 3.1 (4) im Modul 5 ab-
gedeckt. 

263 24.06.1991 Auswirkungen von Funksignalen auf sicherheitstechnisch wichtige 
elektrische Einrichtungen Wird im Abschnitt 3.1 im Modul 5 behandelt 

255 19.09.1990 KWB A - Besonderes Vorkommnis der Kategorie E am 06.06.1990: 
Ausfall der 24 V Gleichspannungsversorgung 

Die Mensch-Maschine-Schnittstelle wird im Modul 5 Ab-
schnitt 9 und die Ausfallannahmen im Abschnitt 3 behan-
delt. 
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Anlage 3 

Übersicht über Berücksichtigung von Erkenntnissen aus dem Vorhaben SR 2472 „Regelvergleich“ (Auszug aus der Empfehlungsliste) im Modul 5  
Empfehlung Kommentierung in Bezug auf Berücksichtigung 
Safety Standard NS-R-1 „Design“ 
Empfehlung 14 (5.67) 
In einer übergeordneten Regel sollte primär auf die Zuverlässigkeit der gesamten elektrischen Energie-
versorgung mit Anforderungen an die Notstromversorgung sowie ggf. auf die zeitweise Beherrschung ei-
nes „station blackouts“ eingegangen werden. 

Der „Station Blackout“-Ereignis wird im Textmodul 5, Teil 2 (Elektrische E-
nergieversorgung) und im Modul 1 unter Abs.3.4 (7) behandelt. 

Empfehlung 28 (6.76) 
Im Rahmen von Sicherheitskriterien sollte neben übergeordneten Anforderungen zur Leittechnik lediglich 
eine übergeordnete Anforderung zum eventuellen Einsatz digitaler Leittechnik enthalten sein. (Die Anfor-
derung aus 6.76 zusammen mit dem ersten Satz von 6.77 erscheint ausreichend. Die darin enthaltenen 
wichtigen Aspekte sind insbesondere Kategorisierung, Zuverlässigkeit, Verfahrensmodell für Qualifizie-
rung [z.B. Lebenszyklusmodell]. Weitere Aspekte [z.B. dem in 6.78 enthaltenen Aspekt] sollten in nach-
geordneten Regeln aufgegriffen werden.)  
Da sukzessive digitale Leittechnik in deutschen KKW zur Anwendung kommt, sollte in behördlich akzep-
tierten Ausführungsbestimmungen das Prozedere insbesondere zur Prüfung und Anerkennung (atom-
rechtliche Genehmigung) spezifiziert werden. 

Im Modul 1 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Grundlegende Si-
cherheitsanforderungen“ wurden Anforderungen an software-basierte Leit-
technik vom Team 5 eingebracht.  
In dem Textmodul 5 werden die Aspekte der Zuordnung zu Sicherheitsebe-
nen, Zuverlässigkeit, Qualifizierung, Lebenszyklus (Phasenmodell) behan-
delt. 
Die Anforderungen aus 6.76 und 6.77 sind im Textmodul 5 enthalten. 
6.78 wurde in den Textvorschlag „Sicherheitsanforderungen für Kernkraft-
werke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ aufgenommen. 

Empfehlung 29 (6.81) zu IAEA-Regel 
Abgesehen von den speziellen, separat zu erwähnenden Aspekten  in 6.84 und 6.86 sollten die Anforde-
rungen an die Zuverlässigkeit des Schutzsystems möglichst kompakt formuliert werden, weil nicht alle 
Detailmaßnahmen im Rahmen von Requirements aufgeführt werden können. Ein möglicher Vorschlag 
wäre:  
The protection system shall be designed for high functional reliability commensurate with the safety func-
tion(s) to be performed. Reactor safety principles like redundancy, diversity, independence, periodic test-
ability as well as fail-safe behaviour shall be implemented in the design of the protection system in order 
to ensure that the effects of normal operation, anticipated operational occurrences and design basis ac-
cidents do not result in unsafe actions or in loss of the function of the protection system. 

Grundsätze sind im Modul 1 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: 
Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ formuliert. 
Die genannten Anforderungen sind sinngemäß im Textmodul 5 enthalten. 

Safety Standard NS-G-2.3 „Modification to Nuclear Power Plants“ 
Safety Standard NS-G-2.6 „Maintenance, Surveillance and In-Service-Inspection in Nuclear Power Plants “ 
Empfehlung 8 (7.10) 
Es sollten im deutschen  Regelwerk Anforderungen an die Instandhaltung und Änderung von Software 
für leittechnische Systeme ergänzt werden. 

 
Die übergeordneten Anforderungen an die leittechnischen Einrichtungen 
wurden im Textmodul 5 berücksichtigt. 

Empfehlung 11 (9.15) Die übergeordneten Anforderungen an die leittechnischen Einrichtungen 
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Auch wenn die Überwachung des Sicherheitssystems durch das vorhandene Regelwerk abgedeckt ist, 
sollte dem Thema Überwachung von Einrichtungen mit sicherheits-technischer Bedeutung bei einer Ü-
berarbeitung der Sicherheitskriterien ein eigener Abschnitt gewidmet werden. 

wurden sowohl im Modul 1 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: 
Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ und als auch m Textmodul 5 be-
rücksichtigt. 

Empfehlung 13 (9.30) 
Im deutschen kerntechnischen Regelwerk sind bisher keine Empfehlungen oder Anforderungen zur re-
gelmäßigen Überprüfung des festgelegten Umfangs und der festgelegten Häufigkeit der Überwachungs-
maßnahmen von Systemen Strukturen und Komponenten vorhanden. 

Die in 9.30 enthaltenen Empfehlungen sind vom Team 5 im Textmodul 5 ü-
bergeordnet berücksichtigt. 

Safety Standard NS-G-1.8 „Design of Emergency Power Systems for Nuclear Power Plants“ 
Empfehlung 1 (2.14) 
Der Plant Blackout sollte vor dem Hintergrund der Einbeziehung von Maßnahmen der Sicherheitsebene 
4 im deutschen  Regelwerk berücksichtigt werden. 

 
Der „Station Blackout“-Ereignis wird im Textmodul 5, Teil 2 „Elektrische E-
nergieversorgung“ und im Text-Modul 1 Abs. 3.4 (7) behandelt 

Empfehlung 3 (4.13) 
“4.13. When the function of supplying power is transferred from standby power sources to either the nor-
mal or the alternative power supplies or from the alternative to the normal power supply, the transfer 
should be sequenced so that it involves only one division of the EPSs at a time. Transfer actions for the 
reinstatement of power from the normal power supply should be accomplished manually.” 
Keine  korrespondierende Forderung im deutschen Regelwerk, es wird aber im Allgemeinen strangweise 
sequentiell rückgeschaltet. 
Diese IAEA-Forderung kann in das deutsche Regelwerk übernommen werden. 

 
Entsprechende Anforderungen werden im Textmodul 5, Teil 2 „Elektrische 
Energieversorgung“ behandelt. 

Empfehlung 4 (4.21) 
“4.21. Each redundant battery set should be capable of meeting all required load demands and condi-
tions (including duty cycles and electrical transients in operational states and in design basis accident 
conditions) for a specified period of time (typically two to four hours), with account taken of such factors 
as design margins, temperature effects, any recent discharge and deterioration with age. In the event of 
a plant blackout (see paras. 2.14-2.17) this battery capability is highly important.” 
Die RSK-LL fordern zwei Stunden für die Energieversorgung der Sicherheitsleittechnik für die Kategorie 
1 und 2. Die KTA 3703 fordert eine Mindestentladezeit von 30 min. Die RSK hat diesbezüglich Empfeh-
lungen abgegeben, dass die Mindestentladezeit für alle Batterien der Notstromversorgung mindestens 2 
Stunden betragen soll, weil ansonsten das von der Sicherheitsleittechnik angesteuerte Sicherheitssys-
tems nicht betätigt werden kann. 
In den KTA-Regeln ist diesbezüglich eine Anpassung vorzusehen. Die Batteriekapazität sollte daraufhin 
ausgelegt werden, dass die unterbrechungsfreien Notstromschienen solange aus Batterien versorgt wer-
den können, bis im Fall eines Plant-Blackouts mit hoher Wahrscheinlichkeit eine externe oder interne 
Versorgung wieder hergestellt werden kann. 

Im Textmodul 5, Teil 1 Abs. 13 (1) und Teil 2 „Elektrische Energieversor-
gung“ sowie im Textmodul 1 Abs. 3.4(7) Ziff. b werden elektrische Energie-
speicher mit ausreichender Kapazität gefordert, um Notfallmaßnahmen bis 
zur Wiederherstellung der elektrischen Energieversorgung durchführen zu 
können.    
 

Empfehlung 5 (4.53) 
“4.53. Buses, cable trays and their supports should be designed to withstand with an appropriate margin 
the mechanical loads, including SL-2 earthquake loads (see Ref. [16], para. 2.3), imposed by the cables 
and their associated fittings. The design of switchboard compartments and other critical equipment 

Thematik wird nicht in den Textvorschlägen zum übergeordneten Regelwerk 
behandelt, weil sie zu speziell ist. Sie ist daher in den Fachregeln zu behan-
deln. 
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should be vermin proof where relevant. Cable raceways should be permanently identified with their re-
spective divisions of EPSs and each cable on installation should be given adequate identification to en-
sure its installation in the proper raceway; as a minimum, cables should be permanently identified at each 
end after installation.” 
Eine KTA-Vorschrift speziell zur Identifikation von Kabelwege gibt es nicht. Es gibt bei der vorbereitenden 
Planung Kabel- und Kabelverlegungspläne, die nach KTA 3705 Abschn. 5.1 einzureichen sind. Eine Veri-
fizierung der Verlegung ist entsprechend KTA 3705, Abschn. 5.4 durchzuführen. Die Kabel werden bei 
der Montage am Anfang und Ende mit Labels oder dergleichen bezeichnet. Eine Identifikation von Ka-
beln auf den Kabelträgern ist oft nicht möglich, weil brandschutztechnische Maßnahmen (Schaumähnli-
che Masse) dies verhindern.  
Eine entsprechende Vorschrift bezüglich der Kennzeichnung kann bei einer Überarbeitung von KTA-
Regeln berücksichtigt werden. 
Empfehlung 6 (4.54) 
“4.54. Connectors, terminations  and splices should be selected and qualified for their applications and 
for the in-service conditions anticipated to be experienced over their service life (see paras 6.3–6.9). In 
general, cable splices should be prohibited in high voltage systems, in raceways and inside the contain-
ment.” 
Verbinder, Endstücke und Spleisse müssen entsprechend KTA 3705 5.2 typgeprüft sein. 
Letzter Satz von 4.54: Eine derartige Vorschrift existiert für deutsche Anlagen nicht. Innerhalb einer Ka-
belpritsche werden keine Verbindungen gemacht. Es werden vom Anfangs- zum Endpunkt neue Hoch-
spannungskabel eingezogen.  

Thematik wird nicht in den Textmodulen behandelt, weil sie zu speziell ist. 
Sie ist daher in den Fachregeln zu behandeln. 

Empfehlung 7 (4.67) 
“4.67. Overvoltage surges can be caused by lightning strikes, electrical faults or switching phenomena. 
Voltage surge suppressors or arrestors should be provided to prevent surges from exceeding the allow-
able voltage limits set for the equipment or its insulation.” 
Überspannungen, soweit ihre  Ursache in Blitzeinwirkungen liegt, sind in KTA 2206 behandelt. 
Elektromagnetische Verträglichkeits- Problem sind bislang weder in KTA noch in den BMI Kriterien noch 
in RSK-Leitlinien behandelt. Es gibt nur ein Papier der TÜV-Leitstelle Kerntechnik beim VdTÜV / / Ein In-
tegration in die KTA 2206 ist in Gespräch. 

Robustheit der leittechnischen Einrichtungen gegen Überspannungen ist im 
Textmodul 5 gefordert. 
 
Thematik wird auch im Textmodul 5, Teil 2 „Elektrische Energieversorgung“ 
übergeordnet behandelt. 

Empfehlung 8 (4.67) 
“6.10. Recommendations on measures for verification, the following should be performed and docu-
mented in a form suitable for auditing: 
(1) … 
(2) … 
(3) a reliability analysis (see Ref. [2]), including consideration of common cause failures.” 
Zuverlässigkeitsanalysen werden nach deutschem Regelwerk für die elektrischen Anlagen nicht gefor-
dert. (Ergänzungsbedarf im deutsche Regelwerk) 

Die probabilistische Zuverlässigkeitsanalysen werden im Modul des Teams 6 
behandelt. 
Die deterministische Analyse der Ausfallkombinationen einschließlich des 
systematischen Ausfalls wird für leittechnische Einrichtungen im Textmodul 5 
und generell Modul 10 behandelt. 
 

Empfehlung 9 (A.12) 
“A.12. The normal power supply to the EPSs of a nuclear power plant generally derives its power from 

Die Thematik Netzeinbindung und Eigenbedarfsversorgung wird in Textmo-
dul 5, Teil 2 „Elektrische Energieversorgung“ und im Textmodul 1 Abs. 3.4(2) 
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the grid via one or more transmission lines or from the plant generator, or from some combination of 
these. In order to make the least number of transfer demands on the plant electrical switchgear, the pre-
ferred source of supply selected for normal plant operation should be the more reliable of these two al-
ternatives. In cases of loss of power from the preferred source, the most reliable of the remaining sources 
should be automatically selected.” 
Das deutsche Regelwerk stellt hinsichtlich der Netzeinbindungen bestimmte Forderungen auf. Es geht 
aber zu wenig auf den Aspekt der Vorkehrung (prevention) gegen Notstromfälle ein, so dass hier das 
Regelwerk in geeigneter Form zu ergänzen ist. 

behandelt. 

Empfehlung 10 (A.16) 
“A.16. In addition to the normal power supply to the EPSs, there may be alternative power sources on or 
off the site that can be used to increase the reliability of the EPSs but that are not themselves part of 
these systems; for example, fossil fuel generators normally used for load peaking duties or localized elec-
trical grid networks off the site for special purposes. At a multiunit site, an important feature in this context 
is the ability to feed power to the EPSs of any one reactor unit from the plant generators of other reactor 
units independently of the state of the transmission lines to the electrical grid.” 
Die BMI-Sicherheitskriterien und die RSK-Leitlinien sind diesbezüglich zu ergänzen.  

Die Thematik wird im Textmodul 5,Teil 2 behandelt. 

Safety Standard DS-296 „Design of Reactor Containment Systems for Nuclear Power Plants “ 
Safety Standard NS-R-2 „Operation“ 
Safety Standard NS-G-2.2 „Operational Limits and Conditions and Operating Procedures“ 
Safety Standard NS-G-2.8 „Recruitment, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants“ 
Safety Standard NS-G-1.1„Software for computer based systems important to safety in nuclear power plants“ 
Hinweis: 
Im Rahmen der Zuarbeit zum Vorhaben SR 2472 „Regelvergleich“ wurde von der ISTec eine zusammen-
fassende Darstellung „Vergleich der Sicherheitsanforderungen des deutschen Kerntechnischen Regel-
werks mit den Anforderungen des IAEA NS-G-1.1 „Software for computer based systems important to 
safety in nuclear power plants“ vorgelegt. 

 

Empfehlung 2 (zu Kap. 3 insgesamt) 
Die RSK-Leitlinien sowie die DIN IEC Normen beinhalten zum größten Teil die Anforderungen des Kapi-
tel 3. Adäquate Aussagen zu den Anforderungen im Kapitel 3 sind kaum bzw. unzureichend in den KTA-
Regeln zu finden. 
Es verbleiben Lücken im deutschen Regelwerk. Z.B. gibt es im deutschen Regelwerk keine Anforderun-
gen, dass die Software-Spezialisten ein gutes Verständnis der Anwendung haben sollen (Abschnitt 3.6). 

Die in der RSK-Leitlinie enthaltenen Anforderungen wurden in den Textmo-
dul 5 integriert.  
 
Textmodul 5 enthält nur übergeordnete Anforderungen. 
Die Empfehlung sollte bei der Überarbeitung der KTA-Regeln berücksichtigt 
werden. 
 

Empfehlung 3 (zu Kap. 4) 
Die RSK-Leitlinien sowie die DIN IEC Normen beinhalten zum größten Teil die Anforderungen des Kapi-
tel 4. Adäquate Aussagen zu den Anforderungen im Kapitel 4 sind kaum bzw. unzureichend in den KTA-
Regeln zu finden. 

Textmodul 5 enthält nur übergeordnete Anforderungen. 
Die Empfehlung sollte bei der Überarbeitung der KTA-Regeln berücksichtigt 
werden. 
 

Empfehlung 4 (zu Kap. 5) 
Die RSK-Leitlinien sowie die DIN IEC Normen beinhalten zum größten Teil die Anforderungen des Kapi-

Textmodul 5 enthält nur übergeordnete Anforderungen. 
Die Empfehlung sollte bei der Überarbeitung der KTA-Regeln berücksichtigt 
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tel 5. Adäquate Aussagen zu den Anforderungen im Kapitel 5 sind kaum bzw. unzureichend in den KTA-
Regeln zu finden. 
Es verbleiben Lücken im deutschen Regelwerk. Z.B. gibt es im deutschen Regelwerk keine Anforderun-
gen, dass die automatische Generierung von Default-Werten ohne Ausgabe einer Warnung nicht erlaubt 
sein soll. (Abschnitt 5.16) 

werden. 
 
Die Anforderung bezüglich der Generierung von Defaultwerten sollte im 
nachgeordneten Regelwerk behandelt werden. 
 

Empfehlung 5 (zu Kap. 6) 
Die RSK-Leitlinien sowie die DIN IEC Normen beinhalten zum größten Teil die Anforderungen des NS-G-
1-1, Kapitel 6. Adäquate Aussagen zu den Anforderungen im Kapitel 6 der NS-G-1-1 sind kaum bzw. un-
zureichend in den KTA-Regeln zu finden. 
Es verbleiben Lücken im deutschen Regelwerk. Z.B. geht NS-G-1.1 im Abschnitt 6.1 auf die Kombination 
verschiedener Softwaretypen (vorgefertigte Software, anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise 
(mit Firmware), anwendunsspezifische Software) ein. Eine derartige integrale Sicht findet sich bisher 
nicht im deutschen Regelwerk. 

Textmodul 5 enthält nur übergeordnete Anforderungen. 
 
Die Empfehlung sollte bei der Überarbeitung der KTA-Regeln berücksichtigt 
werden. 
 
 

Safety Standard NS-G-1.3 „Instrumentation and Control Systems Important to Safety in Nuclear Power Plants“ 
Zusammenfassung zum Regelwerksvergleich 
Der IAEA SG enthält Anforderungen, die bis auf einzelne, nachfolgend aufgeführte Themen dem deut-
schen Regelwerk entsprechen. Andererseits werden in dem IAEA SG Empfehlungen und Beschreibun-
gen zur Erfüllung der Anforderungen gegeben, die in der Detaillierung im deutschen Regelwerk nicht 
vorhanden sind, weil sie über das ummittelbare Verhältnis zwischen der Genehmigungsbehörde und 
dem Antragsteller bzw. dem Genehmigungsinhaber hinausgehen.   
 
Das deutsche Regelwerk hat eine eigene gewachsene Struktur, die in erster Linie die Anforderungen 
enthält, die der Antragsteller bzw. der Genehmigungsinhaber im atomrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren einhalten muss. Im IAEA-Regelwerk werden darüber hinaus auch ergänzende Empfehlungen wie 
z.B. zu Planung, Abwicklung von Projekten (Absatz 7.4) gegeben, die zwar sinnvoll sind, aber nicht un-
mittelbar das Verhältnis Genehmigungsbehörde Antragsteller bzw. Genehmigungsinhaber betreffen. In 
diesen Fällen sind im deutschen Regelwerk zwar keine vergleichbaren Empfehlungen zu finden, es muss 
aber auch nicht um diese Empfehlungen ergänzt werden, da es in erster Linie Aufgabe des Antragstel-
lers bzw. des Genehmigungsinhabers ist, das jeweilige Projekt so abzuwickeln, dass die Anträge und 
Nachweise termingerecht der Genehmigungsbehörde vorgelegt werden können. 
Es fehlen im deutschen Regelwerk, mit Ausnahme bezüglich der Störfallinstrumentierung, Anforderungen 
an leittechnische Einrichtungen der Sicherheitsebene 4. Grundlegende Anforderungen an die Einrichtun-
gen der Sicherheitsebene 4 sollten in das Regelwerk eingeführt werden. 
Anforderungen an software-basierte Leittechniksysteme sollten im deutschen Regelwerk ergänzt werden. 
Es fehlen Anforderungen zum Zugriffsschutz auf software-basierte Leittechniksysteme. Entsprechende 
Anforderungen sollten im deutschen kerntechnischen Regelwerk ergänzt werden.  
Im deutschen kerntechnischen Regelwerk fehlen Anforderungen an die Managementprozesse im Be-
reich der Instandhaltung von leittechnischen Einrichtungen. Insbesondere fehlen die Anforderungen, die 
Prozesse zu definieren, zu betreiben, zu überprüfen und gegebenenfalls Optimierungsmaßnahmen um-

Von Team 5 wurden in das Textmodul eingeführt: 
− Grundlegende Anforderungen an die leittechnischen Einrichtungen 

der Sicherheitsebene 4 
− Anforderungen an Software leittechnischer Einrichtungen 
− Anforderungen an die Zugriffskontrolle leittechnischer Einrichtun-

gen einschließlich Software 
 
Die Anforderung an die Management-Prozesse sollen von Team 8 behandelt 
werden. 
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zusetzen. Entsprechende Anforderungen sollten im deutschen Regelwerk eingefügt werden. 
Sind in der Spalte „Empfehlungen“ keine Eintragungen vorhanden, so sind aus unserer Sicht keine Ände-
rungen im Regelwerk erforderlich. 
Empfehlung 1 (2.33 – 2.35) 
Zu risikomindernden Maßnahmen hinsichtlich der leittechnischen Systeme sind im deutschen kerntech-
nischen Regelwerk keine eigenen Anforderungen vorhanden. 
Im deutschen kerntechnischen Regelwerk sollten grundlegende Anforderungen an leittechnische Einrich-
tungen der Sicherheitsebene 4 gestellt werden. 

Grundlegende Anforderungen an die leittechnischen Einrichtungen der Si-
cherheitsebene 4 wurden vom Team 5 in das Textmodul 5 eingeführt. 
 

Empfehlung 3 (5.5) 
5.55 The design of the data communication system should provide for detection and, to the extent practi-
cable, for correction of errors and for the status of data in the information transmitted. 
Spezielle Anforderungen an die Auslegung von Datenkommunikationseinrichtungen sind z.Z. im deut-
schen kerntechnischen Regelwerk nicht vorhanden. 
Bei der Überarbeitung des kerntechnischen Regelwerks sollten Auslegungsanforderungen an software-
basierte LT Systeme ergänzt werden. 

Diese Anforderungen sind im nachgeordneten Regelwerk zu behandeln. 

Empfehlung 4 (6.12) 
6.12 The Requirements for Design require (Ref. [1], para. 6.73) that the layout of instrumentation and the 
mode of presenting information provide the operating personnel with an adequate overall picture of the 
status and performance of the plant. Ergonomic factors are required to be taken into account in the con-
trol room design. 
Operateur braucht Übersichts- und Detailinformationen, beide Aspekte sind zu berücksichtigen. 
Dieser Aspekt könnte in KTA 3904 deutlicher zum Ausdruck kommen. 

Die Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen bei der Informations-
darstellung wurden vom Team 5 ins Modul „Sicherheitsanforderungen für 
Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ und im Textmodul 
5 als übergeordnete Anforderungen an die leittechnischen Einrichtungen 
aufgenommen. 
Ausführlichere Anforderungen sollten in Fachregeln bzw. übergreifend als 
ergonomische Anforderungen für Auslegung und Betrieb von Kernkraftwer-
ken in einem gesonderten Textvorschlag behandelt werden. 

Empfehlung 5 (6.20) 
6.20 If the design basis requires that damage to equipment in the control room be taken into account, the 
requirements for independence should be applied to the circuitry feeding these areas so that failures 
caused by the PIE in one area, e.g. short circuits, open circuits and high potentials, do not prevent 
performance of the required safety tasks in another area. Depending on the nature of the event and the 
design of the plant, it may be necessary to install redundant instrument channels, logic channels and other 
safety equipment for each area. Where common safety actuation equipment is used, the priority of the control 
point signals should be established in the design basis. 
Deutsches Regelwerk bezieht sich nur auf das Sicherheitssystem.  
In 6.20 angesprochene Aspekte könnten in deutschen Regeln deutlicher zum Ausdruck kommen. 

Grundlegende Anforderungen wurden im Textmodul 5 integriert. Ausführliche 
Anforderungen sollten im nachgeordneten Regelwerk behandelt werden. 

Empfehlung 6 (7.11) 
7.11 The development of systems important to safety should be a step by step controlled process. In this ap-
proach the development process is organized into an ordered set of distinct phases. Each phase uses in-
formation developed in earlier phases and provides output information to be used as the input for later 
phases……. 
Hier wird allgemein die phasenweise Entwicklung im Designprozess beschrieben.  

Die Anforderungen wurden im Textmodul 5 berücksichtigt.  
Eine konkrete Ausformung eines Phasenmodells kann nach Auffassung von 
Team 5 nicht auf der Ebene des Textmoduls 5 festgelegt werden. 



E N T W U R F     Modul 5, Teil 2, Anlage 3: Fließtext (Rev. A) 

A3-7 

Empfehlung Kommentierung in Bezug auf Berücksichtigung 
Im deutschen kerntechnischen Regelwerk wird das Vorgehen beim Anlagendesign bisher nicht beschrie-
ben. 
In der ZPI ist für die Systeme der Anlage festgelegt, welche Informationen in welcher Phase der Anla-
generstellung der Genehmigungsbehörde vorgelegt werden müssen. 
In der RSK-LL-DWR im Abschnitt 7.6 wird gefordert, dass die Software nach einem Phasenmodell mit 
den Phasen: 
Lastenheft 
Pflichtenheft 
Entwurf 
Implementierung 
Installation 
Betrieb und Wartung 
zu entwickeln ist.  
Anforderungen an die phasenweise Softwareentwicklung einschließlich der Verifikations- und Validie-
rungsschritte sollten im deutschen kerntechnischen Regelwerk eingeführt werden. 
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Anlage 4 

Übersicht über Berücksichtigung der Festlegungen der Sicherheitskonvention und von WENRA-Aktivitäten im Textmodul 5 

Sachverhalt 
 

Kommentierung in Bezug auf Berücksichtigung 

WENRA-Issue  

Nukleare Sicherheitskonvention  

Quality Management, Safety Area:  Safety Management 
Im Textmodul 5 sind spezifische QS-Anforderungen für die leittechnischen 
Einrichtungen berücksichtigt, vorwiegend in den Abschnitten 4, 7.2 (2), 7.2, 
10 (7)-(10), 12, 14. 

Design_Basis_Envelope 
 

Die Feststellungen in den WENRA-Issues beziehen sich auf die Anforderun-
gen IAEA-Standards. Diese wurden im Rahmen des Regelwerkvergleiches 
ausgewertet und die Ergebnisse werden in der Anlage 3 des Textmoduls 5 
dokumentiert. 
 
Die Forderungen an das Genehmigungsverfahren werden im Textmodul 5 
nicht behandelt. 

Safety Classification of SSCs 
 

Im Textmodul 5 sind übergeordnete Anforderungen an die Klassifizierung der 
leittechnischen Einrichtungen und deren Zuordnung zu Sicherheitsebenen 
formuliert. 
 

Ageing Management 

Das Alterungsmanagment wird im Textmodul 5 nicht explizit behandelt. 
Die für die Leittechnik relevanten Aspekte werden durch Anforderungen an 
die Instandhaltung übergeordnet in den Modulen 1 und 5 sowie detailliert in 
den KTA-Fachregeln behandelt. Generell steht bei deutschen Anlagen der 
Vorsorgeaspekt (u. a. vorbeugende Instandhaltung) im Vordergrund. 

Maintenance Testing 
Im Textmodul 5 sind spezifische Anforderungen für die softwarebasierte Leit-
technik berücksichtigt. Die Feststellungen in den WENRA-Issues beziehen 
sich auf die Anforderungen IAEA-Standards. Diese wurden im Rahmen des 
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Sachverhalt 
 

Kommentierung in Bezug auf Berücksichtigung 

Regelwerkvergleiches ausgewertet und die Ergebnisse werden in der Anlage 
3 des Textmoduls 5 dokumentiert. 
 

Operational Experience 

Die regelmäßige Auswertung der Betriebserfahrungen wird im Modul 8 im 
Rahmen der Managementprozesse behandelt.  
Im Textmodul 5 werden Teilaspekte der Betriebserfahrung behandelt. 
Die Feststellungen in den WENRA-Issues beziehen sich auf die Anforderun-
gen IAEA-Standards. Diese wurden im Rahmen des Regelwerkvergleiches 
ausgewertet und die Ergebnisse werden in der Anlage 3 des Textmoduls 5 
dokumentiert. 

Emergency Preparedness 
In den Textmodulen 1 und 5 sind Anforderungen zum Vorhandensein der 
Notsteuerstelle und an die leittechnischen Einrichtungen der Sicherheitsebe-
ne 4 festgelegt. 
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Gliederung des Fließtextes der Kommentarbearbeitung des Moduls 5 (Teil 2) 

Kapitel 1 Elektrische Energieversorgung 

1 Geltungsbereich 

2 Auslegung 

3 Qualitätssicherung und Prüfungen 

Kapitel 2 Störfallinstrumentierung 

1 Geltungsbereich 

2 Übergeordnete Anforderungen 

3 Auslegung 

3.1 Störfallanzeige 

3.2 Störfallaufzeichnung 

4 Qualitätssicherung und Prüfungen 

Kapitel 3 Elektrische Antriebe 

1 Geltungsbereich 

2 Übergeordnete Anforderungen 

Kapitel 4 Warte 

1 Geltungsbereich 

2 Übergeordnete Anforderungen 

 

Anhang 1:  Zusammenstellung der Textquellen zum Textmodul 5, Teil 2 

Anhang 2:  Relevanz der Empfehlungen und Stellungnahmen der RSK seit 1990  
   (Auszug aus der Empfehlungsliste) für Modul 5, Teil 1 & 2 „Leittechnik“ 

Anhang 3:  Übersicht über Berücksichtigung von Erkenntnissen aus dem Vorhaben  
    SR 2472 „Regelvergleich“ (Auszug aus der Empfehlungsliste) im Modul 5 

Anhang 4:  Übersicht über Berücksichtigung der Festlegungen der Sicherheitskonvention  
   und von WENRA- Aktivitäten im Textmodul 5, Teil 2 
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Fließtext der Kommentarbearbeitung des Moduls 5, Teil 2  
Kapitel 1 „Elektrische Energieversorgung“ (Indikativ) 

1 Geltungsbereich 

Die nachfolgenden übergeordneten Anforderungen gelten für die elektrische 

Energieversorgung von Einrichtungen in Kernkraftwerken, die auf den Sicherheits-

ebenen 1 bis 4a Funktionen mit sicherheitstechnischer Bedeutung ausführen oder die 

für vorgeplante Maßnahmen auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c vorgesehen sind. 

2 Auslegung 

2 (1) Die elektrische Energieversorgung eines Kernkraftwerks ist so ausgelegt, 

dass auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a die elektrische Versorgung der 

Verbraucher unter Einhaltung ihrer elektrischen Versorgungsbedingungen 

sichergestellt ist. Sie ist dabei so zuverlässig ausgelegt, dass sie die 

Nichtverfügbarkeit der zu versorgenden Systeme nicht bestimmt. 

 Für die Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebenen 4b und 4c werden 

elektrische Einrichtungen aller Sicherheitsebenen dann verwendet, wenn 

sie geeignet sind, unter den jeweils zu unterstellenden Umgebungs- und 

Betriebsbedingungen ihre Aufgabe zu erfüllen. 

2 (2) Die Auslegung der Einrichtungen der elektrischen Energieversorgung und 

der angeschlossenen Verbraucher sind so aufeinander abgestimmt, dass 

die der Auslegung zugrunde liegenden Beanspruchungen nicht überschrit-

ten werden. 

2 (3) Für die elektrische Energieversorgung in einem Kernkraftwerk sind 

folgende Möglichkeiten zur elektrischen Energieversorgung vorgesehen: 

a) Ein Blockgenerator, der auch bei Störung im Hauptnetz oder einem 

Ausfall des Haupt-Netzanschlusses die elektrische Energieversor-

gung aufrechterhält. 
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b) Ein Haupt-Netzanschluss, der bei Nichtverfügbarkeit des Block-

generators die elektrische Energieversorgung sicherstellt. 

c) Ein Reserve-Netzanschluss, der bei Nichtverfügbarkeit des 

Blockgenerators und des Hauptnetzes die elektrische Energiever-

sorgung gewährleistet. Der Reserve-Netzanschluss ist funktionell 

getrennt sowie schutztechnisch vom Haupt-Netzanschluss entkop-

pelt.  

d) Notstromanlagen auf dem Kraftwerksgelände, die die elektrische 

Energieversorgung der Notstromverbraucher bei Ausfall oder Nicht-

verfügbarkeit der genannten Versorgungsmöglichkeiten (a, b, c) 

sicherstellen. 

e) Eine weitere Möglichkeit der elektrischen Energieversorgung, die 

zum einen von den a) bis d) genannten Versorgungsmöglichkeiten 

unabhängig ist und die mindestens die elektrische Energieversor-

gung für eine Nachkühlkette einschließlich der erforderlichen 

Informations-, Steuer- und Hilfseinrichtungen sicherstellt. 

2 (4) Es sind Einrichtungen zur automatischen Leistungsanpassung des 

Blockgenerators bei einer Abtrennung des Blockes vom Netz zur Sicher-

stellung der elektrischen Energieversorgung vorgesehen. 

2 (5) Die Haupt- und Reservenetzanschlüsse sind grundsätzlich an unter-

schiedlichen Spannungsebenen der externen Versorgungsnetze 

angebunden, um die Zuverlässigkeit der Energieversorgung aufgrund 

unterschiedlicher Energieerzeugungsanlagen sowie Schalt- und Vertei-

lungsanlagen zu erhöhen. Kann diese Anforderung aufgrund von 

Netzgegebenheiten in Kraftwerksnähe nicht erfüllt werden, so sind zumin-

dest Haupt- und Reservenetzanschluss an getrennte Netzschaltanlagen 

angeschlossen. 

2 (6) Die Leitungstrassen von den externen Netzschaltanlagen zu den 

Schaltanlagen des Kernkraftwerks sind räumlich so voneinander getrennt, 

dass Folgeschäden eines einzelnen versagenauslösenden Ereignisses 

keine gemeinsamen Ausfälle verursachen können, sowie der gemeinsame 

Ausfall aufgrund Einwirkungen von außen vermieden wird. 



E N T W U R F Modul 5, Teil 2: Fließtext, Kap. 1, Indikativ (Rev. A) 

3 

2 (7) Jeder Haupt- und Reserve-Netzanschluss ist so ausgelegt, dass 

− die elektrische Energieversorgung der Einrichtungen, die Funktionen 

auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4c ausführen, sichergestellt ist, 

− der Kernkraftwerksblock unter Erhalt der Hauptwärmesenke abge-

fahren werden kann, 

− eine langfristige Nachwärmeabfuhr sichergestellt ist. 

2 (8) Die Umschaltung vom Haupt-Netz- auf den Reservenetzanschluss erfolgt 

im Anforderungsfall automatisch. Die automatische Umschaltung erfolgt so, 

dass die Notstromerzeugungsanlagen nicht durch elektrische Transienten 

angefordert werden. 

2 (9) Für die Notstromversorgung sind Notstromanlagen vorgesehen, die 

strangweise redundant und unabhängig aufgebaut sind, so dass auch 

während Instandhaltungsvorgängen und bei gleichzeitigem Auftreten eines 

Einzelfehlers die Notstromversorgung gewährleistet ist. Die Redundanz der 

Stränge der Notstromanlagen entspricht mindestens der Redundanz der zu 

versorgenden verfahrenstechnischen Systeme. 

2 (10) Das Notstromsystem besteht grundsätzlich aus redundanten 

unvermaschten Strängen von Notstromanlagen, die in ihrem Aufbau eine 

funktionelle Unabhängigkeit gewährleisten. Soweit eine vom zu 

versorgenden System geforderte Zuverlässigkeit nicht anders erreicht 

werden kann, dürfen Notstromverbraucher von mehr als einem Strang 

einer Notstromanlage versorgt werden, wenn 

a) die Zuverlässigkeit des Notstromsystems dadurch nicht unzulässig 

gemindert wird und 

b) die Verbindungen so ausgeführt werden, dass keine in Betracht zu 

ziehende Versagensmöglichkeit mehr als einen Strang einer Not-

stromanlage ausfallen lassen kann. 

2 (11) Versagenauslösende Ereignisse innerhalb des Notstromsystems 

verhindern nicht die erforderliche elektrische Versorgung der Einrichtungen, 

die Funktionen auf den Sicherheitsebenen 3 bis 4c ausführen. Die 

Auswirkungen systematischer Ausfälle sind analysiert. 
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2 (12) Die redundanten Stränge von Notstromanlagen sind räumlich so getrennt 

oder so gegeneinander geschützt, dass versagenauslösende Ereignisse 

nicht zum Ausfall weiterer redundanter Notstromanlagen führen. 

2 (13) Die Hilfssysteme und die Hilfsmedienversorgung der Notstromanlagen sind 

so ausgelegt, dass diese mindestens dem Redundanzkonzept des 

Notstromsystems entsprechen und die Zuverlässigkeit des Notstromsys-

tems nicht bestimmen. 

2 (14) Die Inbetriebnahme und Zuschaltung der Notstromerzeugungsanlagen 

erfolgt im Anforderungsfall automatisch, so dass innerhalb von 30 min 

keine Handmaßnahme erforderlich ist. Es ist jederzeit eine manuelle 

Inbetriebnahme und Zuschaltung der Notstromerzeugungsanlagen möglich. 

2 (15) Der Betrieb der Notstromerzeugungsanlagen wird beendet, wenn die 

Versorgung aus dem Haupt-Netzanschluss oder dem Reserve-

Netzanschluss oder einer anderen Versorgung wieder sicher verfügbar ist. 

Die Rückschaltung auf den verfügbaren Netzanschluss wird manuell 

eingeleitet. 

2 (16) Einwirkungen von außen oder von innen setzen nicht alle Stränge von 

Notstromanlagen gleichzeitig außer Funktion. Die dabei nicht außer 

Funktion gesetzten Stränge der Notstromanlagen sind zur Beherrschung 

von Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 4a ausreichend. 

2 (17) Zur Beherrschung eines Ausfalls der elektrischen Energieversorgung des 

Kernkraftwerkes einschließlich der Notstromerzeugungsanlagen sind fol-

gende Maßnahmen vorgesehen: 

a) Mindestens eine zusätzliche Einspeisemöglichkeit über ein im Nah-

bereich des Kernkraftwerkes erdverlegtes Kabel. 

b) Vorhaltung elektrischer Energiespeicher mit ausreichender 

Kapazität, so dass die notwendigen Funktionen auf der Sicherheits-

ebene 4 bis zur Wiederherstellung der elektrischen Energieversor-

gung durchgeführt werden können. 



E N T W U R F Modul 5, Teil 2: Fließtext, Kap. 1, Indikativ (Rev. A) 

5 

2 (18) Der Schutz gegen externe und interne elektrische und elektromagnetische 

Einwirkungen ist so ausgelegt, dass die elektrischen Einrichtungen der 

Energieversorgung, die Funktionen auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4 

ausführen, nicht unzulässig beeinträchtigt werden. 

2 (19) Die Einrichtungen des Notstromsystems sind so ausgelegt, dass eine 

lückenlose Überprüfung der sicherheitstechnisch relevanten Eigenschaften 

möglich ist. 

2 (20) Eine gleichzeitige Prüfung redundanter Notstromanlagen ist zuverlässig 

verhindert. 

3 Qualitätssicherung und Prüfungen 

3 (1) Für die elektrischen Einrichtungen der Energieversorgung sind die erfor-

derlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen sichergestellt. 

3 (2) Die Einrichtungen des Notstromsystems werden regelmäßig wiederkehrend 

geprüft. Soweit aus Zuverlässigkeitsgründen notwendig, werden die 

Prüfungen auch im Leistungsbetrieb durchgeführt. Die Prüfungen werden 

dokumentiert. 

3 (3) Ausfälle innerhalb des Notstromsystems werden erfasst, dokumentiet und 

auf der Warte angezeigt. 

 



E N T W U R F Modul 5, Teil 2: Fließtext, Kap. 4, Indikativ (Rev. A) 

1 

Fließtext der Kommentarbearbeitung des Moduls 5, Teil 2  
Kapitel 4 „Warte“ (Indikativ) 

1 Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Anforderungen gelten für die Einrichtungen der Warte und der Not-

steuerstelle. 

2 Übergeordnete Anforderungen 

2 (1) Die Warte und die Notsteuerstelle sind so angeordnet, gestaltet, abgeschirmt, 

belüftet, beleuchtet und aus dem Notstromsystem versorgt, dass sich das 

Personal im Bedarfsfall in ihnen aufhalten, sie verlassen und betreten kann. 

2 (2) Die Informationsdarstellung und Betätigungseinrichtungen in der Warte und in 

der Notsteuerstelle sind nach ergonomischen Gesichtspunkten so gestaltet, 

dass die Voraussetzungen für ein sicherheitstechnisch optimales Verhalten 

des Wartenpersonals gewährleistet sind. 

2 (3) Notwendige Steuerungsmaßnahmen und Schalthandlungen von Einrichtun-

gen, die Funktionen auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4c ausführen, können 

grundsätzlich von der Warte aus vorgenommen werden. 

 Die für die im Anforderungsfall der Notsteuerstelle vorgesehenen Maßnah-

men und Schalthandlungen können von der Notsteuerstelle aus 

vorgenommen werden. 

2 (4) Die für die Betriebsführung notwendigen Unterlagen sind im erforderlichen 

Umfang sowohl in der unmittelbaren Nähe der Warte und als auch in unmit-

telbarer Nähe der Notsteuerstelle verfügbar. 
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Fießtext der Kommentarbearbeitung des Moduls 5, Teil 2  
Kapitel 3 „Elektrische Antriebe“ (Indikativ) 

1 Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Anforderungen gelten für elektrische Antriebe, die Funktionen auf den 

Sicherheitsebenen 1 bis 4c ausführen. 

2 Übergeordnete Anforderungen 

2 (1) Die elektrischen Antriebe, die Funktionen auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4c 

ausführen, erfüllen ihre Aufgabe auch bei den jeweils ungünstigsten zu 

unterstellenden Umgebungsbedingungen, verfahrenstechnischen Belastun-

gen und elektrischen Bedingungen zuverlässig. Soweit für elektrische 

Antriebe unter Umgebungsbedingungen bei Ereignissen der Sicherheitsebe-

nen 3 und 4 eine Funktionsfähigkeit gefordert ist, ist die Eignung hierzu 

nachgewiesen. 

2 (2) Die Schutzeinrichtungen der elektrischen Antriebe, z. B. gegen 

Überspannung, Unterspannung, Überlast ist mit den zu schützenden 

Einrichtungen so abgestimmt, dass auch bei den ungünstigsten zu unter-

stellenden Bedingungen der erforderliche Abstand zu den Auslösewerten des 

Aggregateschutzes sichergestellt ist. Das Ansprechen von Schutzeinrichtun-

gen wird signalisiert. 

2 (3) Einrichtungen des Aggregateschutzes sind so ausgelegt, dass bei Anforde-

rung elektrischer Antriebe durch die leittechnischen Einrichtungen des Si-

cherheitssystems der Aggregateschutz grundsätzlich nicht wirksam wird. 

 Das darf nicht erfolgen, wenn hierdurch Folgeschäden verursacht werden 

können, die die Sicherheit der Reaktoranlage mehr beeinträchtigen als der 

Ausfall der elektrischen Antriebe selbst. 
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 Der Vorrang der leittechnischen Einrichtungen des Sicherheitssystems 

gegenüber dem Aggregateschutz ist durch die leittechnischen Einrichtungen 

des Sicherheitssystems sichergestellt. 

 Ist im Aggregateschutz ein Vorrang vor Funktionen der leittechnischen 

Einrichtungen des Sicherheitssystems notwendig, ist der Aggregateschutz 

nach den Anforderungen der Kategorie A ausgelegt. 

 Die Einrichtungen des Aggregateschutzes sind nicht nach den Anforderungen 

der Kategorie A ausgelegt, wenn nachgewiesen wird, dass Fehler so 

unwahrscheinlich sind, dass eine dadurch verursachte Fehlauslösung nicht 

betrachtet werden muss. 
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Fließtext der Kommentarbearbeitung des Moduls 5, Teil 2  
Kapitel 2 „Störfallinstrumentierung“ (Indikativ) 

1 Geltungsbereich 

Die Störfallinstrumentierung hat die Aufgabe, vor, während und nach 

− einem Störfall oder 

− einem Ereignis, das zu einer erhöhten Freisetzung von radioaktiven Stoffen in die 

Kernkraftwerksumgebung führen kann, 

einen Überblick über den Betriebszustand zu ermöglichen und alle den Anlagenzustand 

beschreibenden wesentlichen Daten sowie die wichtigsten Wetterdaten anzuzeigen und 

zeitgerecht zu dokumentieren. 

2 Übergeordnete Anforderungen 

2 (1) Zur Erfüllung ihrer Aufgabe ist die Störfallinstrumentierung in eine Störfallan-

zeige und eine Störfallaufzeichnung unterteilt. 

2 (2) Sofern die Störfallfestigkeit für Komponenten der Störfallinstrumentierung er-

forderlich ist, ist diese nachgewiesen. 

2 (3) Die Einrichtungen der Störfallinstrumentierung sind an eine unterbrechungs-

lose Notstromversorgung des Notstromsystems angeschlossen. 

2 (4) Es sind Unterlagen erstellt, die das Auslegungskonzept und die sicherheits-

technisch wichtigen Einzelheiten der Störfallinstrumentierung prüffähig be-

schreiben. 
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3 Auslegung 

3.1 Störfallanzeige 

3.1 (1) Die Störfallanzeige ist so ausgelegt, dass die Daten, die vor, während und 

nach Eintreten eines Ereignisses der Sicherheitsebenen 3 oder 4a für die 

Beurteilung der Anlagensicherheit, der Wirksamkeit des Sicherheitssystems 

und für die Entscheidung über Notfallschutzmaßnahmen eine entscheidende 

sicherheitstechnische Bedeutung haben, zuverlässig und ausreichend genau 

angezeigt werden. 

 Bei Auslegung der Störfallanzeige ist berücksichtigt, dass die Daten, die vor, 

während und nach Eintreten eines Ereignisses, das zu einer erhöhten 

Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Kernkraftwerksumgebung führen kann 

(Sicherheitsebenen 4b oder 4c), für die Entscheidung über Not-

fallschutzmaßnahmen und über Notfallstrategien eine entscheidende 

sicherheitstechnische Bedeutung haben, unter anzunehmenden Umge-

bungsbedingungen ausreichend genau angezeigt werden.  

3.1 (2) Die Störfallanzeige ist in eine Störfallübersichts-, Störfalldetail- und Weitbe-

reichsanzeige unterteilt. 

3.1 (3) Die Störfallübersichtsanzeige ist so ausgelegt, dass die vor, während und 

nach Eintritt eines Ereignisses der Sicherheitsebene 3 oder 4a zur 

Beurteilung des Anlagenzustands und der radiologischen Auswirkungen auf 

die Umgebung wesentlichen Messgrößen erfasst werden. 

3.1 (4) Die Weitbereichsanzeige ist so ausgelegt, dass bei auslegungsüberschreiten-

den Ereignissen der Sicherheitsebenen 4b und 4c die Annäherung an die 

Auslegungswerte und die Überschreitung der Aktivitätsbarrieren durch 

Messgrößen erfasst werden. 

3.1 (5) Die Störfalldetailanzeige ist so auszulegen, dass die Funktion der Sicher-

heitseinrichtungen einschließlich der zu ihrer Funktion notwendigen Hilfsein-

richtungen überwacht wird. Hierzu dürfen leittechnische Einrichtungen aller 

Sicherheitsebenen verwendet werden. 
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3.1 (6) Es werden eignungsgeprüfte oder für den Einsatzfall und für die unterstellten 

Einsatzbedingungen bewährte und möglichst wartungsfreie Geräte verwen-

det. 

3.1 (7) Die Einrichtungen zur Erfassung, Verarbeitung und Dokumentation der 

Messgrößen sind technisch so einfach wie möglich aufgebaut. 

3.1 (8) Die Messgrößen der Störfallübersichts- und Weitbereichsanzeige sind 

grundsätzlich in der Warte des Kernkraftwerkes und in der Notsteuerstelle 

angezeigt. 

3.1 (9) Ereignisse der Sicherheitsebenen 3 und 4a und deren Folgen beeinträchtigen 

die Funktion der Störfallübersichts- und Weitbereichsanzeige nicht. 

 Messstellen außerhalb der Reaktoranlage sind so angeordnet und installiert, 

dass ein gleichzeitiger Ausfall dieser Messstellen zusammen mit sicher-

heitstechnisch wichtigen Teilen der Anlage bei Ereignissen der 

Sicherheitsebene 4a ausgeschlossen werden kann. 

3.1 (10) Eine redundante Messwerterfassung und Messwertverarbeitung für eine 

Messgröße der Störfallübersichtsanzeige und der Weitbereichsanzeige ist 

nicht erforderlich, wenn: 

− der Informationsgehalt dieser Messgröße auch durch Messwerte anderer 

Messgrößen der Störfallanzeige oder durch Messgrößen einer gleichwer-

tigen Instrumentierung vermittelt werden kann, 

− der Ausfall von Messwerten einer Messgröße im Bedarfsfall für eine be-

stimmte Zeitdauer akzeptiert und innerhalb dieser Zeit unter den dann 

herrschenden Bedingungen der Ausfall behoben oder eine Ersatzlösung 

realisiert werden kann. 

3.1 (11) Die Einrichtungen der Störfallanzeige im gegen Einwirkungen von außen un-

geschützten Bereich sind rückwirkungsfrei von den Einrichtungen des ge-

schützten Bereichs entkoppelt. 
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3.1 (12) Die Einrichtungen der Störfallanzeige sind nach ergonomischen Gesichtspunk-

ten so gestaltet, dass die Voraussetzungen für ein sicherheitstechnisch opti-

males Verhalten der Beschäftigten gewährleistet sind. 

3.1 (13) Die Störfallanzeige ist so ausgelegt, dass eine lückenlose Überprüfung mög-

lich ist. Die Prüfungen sind einfach durchführbar.  

3.1 (14) Die Funktionsfähigkeit der Störfallübersichts- und Weitbereichsanzeige ist 

während der Nutzungsdauer der Anlage durch Prüfungen nachgewiesen. 

Diese Prüfungen erfassen alle funktionswichtigen Komponenten. 

3.1 (15) Art und Umfang der Prüfungen und die Zeitabstände zwischen den Prüfungen 

sind festgelegt. 

3.1 (16) Die Ergebnisse der Prüfungen sind dokumentiert. 

3.2 Störfallaufzeichnung 

3.2 (1) Die Störfallaufzeichnung ist so ausgelegt, dass die Messgrößen, die vor, wäh-

rend und nach Eintreten 

− eines Ereignis der Sicherheitsebenen 3 oder 4a oder 

− eines Ereignisses, das zu einer erhöhten Freisetzung radioaktiver Stof-

fe in die Kernkraftwerksumgebung führen kann (Sicherheitsebenen 4b 

oder 4c), 

übersichtlich und in der richtigen zeitlichen Folge dokumentiert werden. 

3.2 (2) Die Störfallaufzeichnung ist so ausgelegt, dass für jede erfasste Messgröße 

der Störfallinstrumentierung der Zeitbezug aus den zugehörigen Dokumenta-

tionsunterlagen so genau bestimmt werden kann, dass eine zeitliche Zuord-

nung zu Daten aus anderen Informationsquellen möglich ist. 

3.2 (3) Die Dokumentationseinrichtungen sind so auszulegen, dass das Zeitverhalten 

der Messgrößen mit erforderlicher Genauigkeit erfasst wird. 
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3.2 (4) Die Störfallaufzeichnung ist grundsätzlich jederzeit in Betrieb. Eine 

eingeschränkte Funktionsfähigkeit (z.B. bei erforderlichen Instand-

setzungsarbeiten) ist zulässig, wenn im Bedarfsfall die erforderliche 

Information durch den funktionsfähigen Teil der Störfallinstrumentierung 

gewährleistet ist. Die vollständige Funktionsfähigkeit der Störfallaufzeichnung 

wird so schnell wie möglich wiederhergestellt. 

3.2 (5) Es ist festgelegt, welche Einrichtungen der Störfallaufzeichnung auch bei 

Nichtleistungsbetrieb der Reaktoranlage in Betrieb sind. 

3.2 (6) Für die Aufzeichnung und Speicherung der Störfallablaufdaten sind mindestens 

zwei diversitäre Datenspeicher eingesetzt. Der Ausfall eines Datenspeichers 

wird angezeigt. 

3.2 (7) Die Störfallaufzeichnungen sind gesichert aufbewahrt. Es ist sichergestellt, 

dass diese Daten weder verändert noch gelöscht werden. 

3.2 (8) Die nach Eintritt eines Ereignisses der Sicherheitsebene 3 auftretenden 

Umgebungsbedingungen führen nicht zum Ausfall der zur Störfallbeurteilung 

erforderlichen Informationen. 

3.2 (9) Die Dokumentationseinrichtungen sind übersichtlich anzuordnen und deutlich 

und eindeutig gekennzeichnet. 

3.2 (10) Die Messgrößen der Störfallübersichts- und Weitbereichsanzeige werden 

grundsätzlich in der Warte des Kernkraftwerkes und in der Notsteuerstelle auf-

gezeichnet. 



E N T W U R F  Modul 5, Teil 2, Anlage 1: Fließtext (Indikativ) (Rev. A) 

 A1-1

Anlage 1 
Zusammenstellung der Textquellen zum Textmodul 5 „Leittechnik“  
 

Modul 5 Quellen  Sonstiges 

Abschnitt Nr. Abschnitt 
RSK-LL-DWR, 
KTA XXXX 
bzw. IAEA 

Modif./ 
Präz. 

Änderung 
durch 

1 Geltungsbereich     

2 Kategorisierung  7.3.2 (2) X T5 

3 Auslegung     

3.1 Leittechnische Einrichtungen für 
Leittechnik-Funktionen der 
Kategorien A bis C 

    

 3.1 (1)   T5 
 3.1 (2) 7.2.1 (8) X1 T5 
 3.1 (3) 7.2.1 (10) X T5 
 3.1 (4) 7.2.1 (10) X T5 
 3.1 (5) 7.2.1 (13) X T5 
 3.1 (6) 7.2.1 (18) X T5 
 3.1 (7) 7.3.2 (13) X T5 
 3.1 (8) 7.3.2 (15) X T5 
 3.1 (9) IAEA NS-R-1 

6.79 
X T5 

 3.1 (10) 7.2.1 (9) X T5 
 3.1 (11) 7.2.1 (5)   

3.2 Leittechnische Einrichtungen für 
Leittechnik-Funktionen der 
Kategorie A 

    

 3.2 (1) 7.2.1 (2) X T5 
 3.2 (2) 7.2.1 (14) X T5 
 3.2 (3) 7.2.1 (15) X T5 
 3.2 (4) 7.2.1 (7) X T5 
 3.2 (5) 7.3.2 (9) X T5 
 3.2 (6)   T5  
 3.2 (7) 7.2.1 (11) X T5 
 3.2 (8) 7.2.1 (12) X T5 
 3.2 (9) 7.2.1 (16) X T5 
 3.2 (10) 7.3.2 (4) X T5 
 3.2 (11) 7.3.2 (5) X T5 
 3.2 (12) 7.3.2 (6) X T5 
 3.2 (13)   T5 
 3.2 (14) 7.3.2 (10) Red.2 T5 

                                                 
1 X: inhaltliche Änderung durch Team 5 
2 Red.: redaktionelle Änderung durch Team 5 
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Modul 5 Quellen  Sonstiges 

Abschnitt Nr. Abschnitt 
RSK-LL-DWR, 
KTA XXXX 
bzw. IAEA 

Modif./ 
Präz. 

Änderung 
durch 

3.3 Leittechnische Einrichtungen für 
Leittechnik-Funktionen der 
Kategorie B 

    

3.4 Leittechnische Einrichtungen für 
Leittechnik-Funktionen der 
Sicherheitsebene 4 

    

4 Anforderungsspezifikation für 
leittechnische Einrichtungen für 
Leittechnik-Funktionen der 
Kategorien A bis C 

    

 4. (1) 7.3.3 (1) Red. T5 
 4. (2) 7.3.3 (2) X T5 
 4. (3) 7.3.3 (3) X T5 
 4. (4) 7.3.3 (4) X T5 
 4. (5) 7.3.3.(5) X T5 

5 Erfassung von Prozessvariablen     

 5. (1) 7.3.4 (1) X T5 
 5. (2) 7.3.4 (2) X T5 

6 Redundanz und Unabhängigkeit     

 6. (1) 7.3.5 (1) X T5 
 6. (2) 7.3.5 (2) X T5 
 6. (3) 7.3.5 (3) Red. T5 
 6. (4) 7.3.5 (8) X T5 
 6. (5) 7.3.5 (6) X T5 
 6. (6) 7.3.5 (7) X T5 

7 Qualifizierung     

7.1 Qualifizierung der Hard- und 
Software der leittechnischen 
Einrichtungen für Leittechnik-
Funktionen der Kategorien A bis C 

    

 7.1 (1) 7.3.6.1 (2) Red. T5 
 7.1 (2) 7.3.6.1 (3) Red. T5 
 7.1 (3) 7.3.6.1 (4) X T5 
 7.1 (4) 7.3.6.1 (5) X T5 

7.2 Qualifizierung der Hardware     

 7.2 (1) 7.3.6.2 (1) X T5 
 7.2 (2) 7.3.6.2 (2) X T5 
 7.2 (3) 7.3.6.2 (3) X T5 

7.3 Qualifizierung der Software     

 7.3   T5 

8 Robustheit     

 8. (1) 7.3.7 (1) Red. T5 
 8. (2) 7.3.7 (2) Red. T5 
 8. (3) 7.3.7 (3)   
 8. (4) 7.3.7 (4) Red. T5 
 8. (5) 7.3.7 (5) Red. T5 
 8. (6) 7.3.7 (6) X T5 
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Modul 5 Quellen  Sonstiges 

Abschnitt Nr. Abschnitt 
RSK-LL-DWR, 
KTA XXXX 
bzw. IAEA 

Modif./ 
Präz. 

Änderung 
durch 

 8. (7) 7.3.9 (3) X T5 

9 Mensch-Maschine-Schnittstelle bei 
leittechnischen Einrichtungen 

    

 9. (1) KTA 3904  
2.1 (3) 

Red. T5 

 9. (2) 7.3.8 (1) Red. T5 
 9. (3) 7.3.8 (2) X T5 
 9. (4) 7.3.8 (3)   
 9. (5) 7.3.8 (4)   
 9. (6) 7.3.8 (5) Red. T5 
 9. (7) 7.3.8 (6) X T5 
 9. (8) 7.3.8 (7) Red. T5 
 9. (9) 7.3.8 (8) Red. T5 
 9. (10) 7.3.8 (9)   

10 Instandhaltung und Änderungen     

 10. (1) 7.2.2 (1) X T5 
 10. (2) 7.2.2 (2) X T5 
 10. (3) 7.2.2 (3)   
 10. (4) 7.3.9 (1) X T5 
 10. (5) 7.3.9 (2) X T5 
 10. (6) 7.3.9 (4) Red. T5 
 10. (7) 7.3.9 (5) Red. T5 
 10. (8)   T5 
 10. (9) 7.6.2 (1) X T5 
 10. (10) 7.6.2 (3) Red. T5 

11 Anforderungen an die 
Zugriffskontrolle     

 11. (1) 7.3.2 (8) X T5 
 11. (2) 7.2.1 (4) 

7.6.2 (2) 
X T5 

12 Dokumentation     

 12. (1)   T5 
 12. (2) 7.2.1 (6) 

7.2.2 (3) 
X T5 

 12. (3)   T5 

13 Elektrische Energieversorgung der 
leittechnischen Einrichtungen, die 
Leittechnik-Funktionen der 
Kategorien A bis C ausführen 

    

 13. (1) 7.5 (1) X T5 
 13. (2) 7.5 (2) X T5 
 13. (3) 7.5 (3) X T5 
 13. (4) 7.5 (4) X T5 
 13. (5) 7.5 (5) X T5 

14 Anforderungen für die Erstellung 
und Prüfung von Software 

    

14.1 Software für Leittechnik-
Funktionen der Kategorien A  
bis C 

    

 14.1 (1) 7.6.1.1. (1) X T5 
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Modul 5 Quellen  Sonstiges 

Abschnitt Nr. Abschnitt 
RSK-LL-DWR, 
KTA XXXX 
bzw. IAEA 

Modif./ 
Präz. 

Änderung 
durch 

 14.1 (2) 7.6.1.1 (2)   
 14.1 (3) 7.6.1.1 (3) Red. T5 
 14.1 (4) 7.6.1.1 (4)   

14.2 Software für Leittechnik-
Funktionen der Kategorie A 

    

14.2.1 Grundsätze     

 14.2.1 (1) 7.6.1.2.1 (1) X T5 
 14.2.1 (2) 7.6.1.2.1 (2) Red. T5 
 14.2.1 (3) 7.6.1.2.1 (3) Red. T5 
 14.2.1 (4) 7.6.1.2.1 (4)   

14.2.2 Qualitätssicherung     

14.2.2.1 Konstruktive Qualitätssicherung     

 14.2.2.1 (1) 7.6.1.2.2 (1)   
 14.2.2.1 (2) 7.6.1.2.2 (2)   

14.2.2.2 Analytische Qualitätssicherung     

 14.2.2.2 (1) 7.6.1.2.3 (1) Red. T5 
 14.2.2.2 (2) 7.6.1.2.3 (2) X T5 

14.2.2.3 Organisation und Administration     

 14.2.2.3 (1) 7.6.1.2.4 (1) Red. T5 
 14.2.2.3 (2) 7.6.1.3.4 (2) 

7.6.1.2.4 (2) 
  

14.2.2.4 Einsatz von vorgefertigter Software     

 14.2.2.4 (1) 7.6.1.2.5 X T5 
 14.2.2.4 (2)   T5 

14.3 Software für Leittechnik-
Funktionen der Kategorie B 

    

14.3.1 Grundsätze     

 14.3.1 (1) 7.6.1.3.1 (1) Red. T5 
 14.3.1 (2) 7.6.1.3.1 (2)   

14.3.2 Qualitätssicherung     

14.3.2.1 Konstruktive Qualitätssicherung     

 14.3.2.1 (1) 7.6.1.3.2 (1) Red. T5 
 14.3.2.1 (2) 7.6.1.3.2 (2) Red. T5 

14.3.2.2 Analytische Qualitätssicherung     

 14.3.2.2 (1) 7.6.1.3.3 (1) X T5 
 14.3.2.2 (2) 7.6.1.3.3 (2) Red. T5 

14.3.2.3 Organisation und Administration     

 14.3.2.3 (1) 7.6.1.3.4 (1)   
 14.3.2.3 (2) 7.6.1.3.4 (2)   

14.3.3 Einsatz von vorgefertigter Software     

 14.3.3 (1) 7.6.1.3.5 X T5 
 14.3.3 (2)   T5 
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Modul 5 Quellen  Sonstiges 

Abschnitt Nr. Abschnitt 
RSK-LL-DWR, 
KTA XXXX 
bzw. IAEA 

Modif./ 
Präz. 

Änderung 
durch 

14.4 Software für Leittechnik-
Funktionen der Kategorie C 

    

14.4.1 Grundsatz     

 14.4.1 7.6.1.4.1 Red. T5 

14.4.2 Qualitätssicherung     

14.4.2.1 Konstruktive Qualitätssicherung     

 14.4.2.1 7.6.1.4.2 Red. T5 

14.4.2.2 Analytische Qualitätssicherung     

 14.4.2.2 (1) 7.6.1.4.3 (1) Red. T5 
 14.4.2.2 (2) 7.6.1.4.3 (2) X T5 

14.4.2.3 Organisation und Administration     

 14.4.2.3 7.6.1.4.4   

14.4.3 Einsatz von vorgefertigter Software     

 14.4.3 7.6.1.4.5 Red. T5 

 



E N T W U R F   Modul 5, Teil 2, Anlage 2: Fließtext (Indikativ) (Rev. A) 

A2-1 
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Relevanz der Empfehlungen und Stellungnahmen der RSK seit 1990 (Auszug aus der Empfehlungsliste) für Modul 5, Teil 1 "Leittechnik"  

RSK-Sitzg Datum Titel der Empfehlung / Stellungnahme Bemerkung (Verweise auf Kapitel beziehen sich 
auf den Regelwerksvorschlag) 

366 16.10.2003 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Nachweisführung der 
EMV der Leittechnik in kerntechnischen Anlagen 

Der Aspekt wird übergeordnet im Modul 1 und im Modul 5 
Abschnitt 3.1 (4) behandelt. Ausführliche Anforderungen 
werden im nachgeordneten Regelwerk behandelt. 

352 13.06.2002 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Nachweisführung der 
EMV der Leittechnik in kerntechnischen Anlagen 

Der Aspekt wird übergeordnet im Modul 1 und im Modul 5 
Abschnitt 3.1 (4) behandelt. Ausführliche Anforderungen 
werden im nachgeordneten Regelwerk behandelt 

347 10.01.2002 Grundsätze für das Vorgehen zur Beherrschung von 
Alterungsprozessen in Kernkraftwerken  

Die für die Leittechnik relevanten Aspekte werden durch 
Anforderungen an die Instandhaltung übergeordnet in den 
Modulen 1 und 5 Abschnitt 8(4) sowie detailliert in den 
KTA-Fachregeln behandelt. Generell steht bei deutschen 
Anlagen der Vorsorgeaspekt (u. a. vorbeugende Instand-
haltung) im Vordergrund. 

346 13.12.2001 Fehlerbedingte sekundärseitige Lastabsenkung und nicht erfolgter 
Stabeinwurf in GKN-1 am 10.05.2000  

Im Modul 5 Abschnitt 5 werden die Anforderungen an die 
Anforderungsspezifikation und im Abschnitt 14 die Validie-
rung der Phasen der Softwareentwicklung behandelt.  

328 22.12.1999 Dritte ergänzende Stellungnahme der RSK zum Jahr-2000-Problem 

328 15.12.1999 Zweite ergänzende Stellungnahme der RSK zum Jahr-2000-
Problem  

327 02.12.1999 Ergänzende Stellungnahme der RSK zum Jahr-2000-Problem  

326 11.11.1999 

Stellungnahme: Jahr-2000-Problematik, Überprüfung von Software 
und softwarebasierten Systemen und Komponenten mit 
sicherheitstechnischer Bedeutung in deutschen Kernkraftwerken im 
Hinblick auf die Datumsumstellung zur Jahrtausendwende  

Die im Bezug auf die Datumsumstellung im Jahr 2000 be-
fürchteten Softwarprobleme waren beschränkt auf den 
Jahrtausendwechsel. Vergleichbare Softwarefehler bei 
neuer Software müssen im Rahmen der Softwarequalifi-
zierung verhindert werden. Anforderungen an die Soft-
warequalifizierung sind im Modul 5 Abschnitt 14 behandelt 

299 22.05.1996 Stn.: Neues Notstandssystem für die Blöcke A und B des KKW 
Biblis 

Aspekte mit Relevanz für die Leitrtechnik sind durch An-
forderungen im Modul 5 abgedeckt. 

295 27.09.1995 Forschungsreaktor München II (FRM-II), Standort und 
Sicherheitskonzept,  Empfehlung der RSK und der SSK 

Der Inhalt Stellungnahme wird durch den Modul 5 abge-
deckt. 
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RSK-Sitzg Datum Titel der Empfehlung / Stellungnahme Bemerkung (Verweise auf Kapitel beziehen sich 
auf den Regelwerksvorschlag) 

295 27.09.1995 Blitzschutz‑  und Erdungskonzepte in deutschen Kernkraftwerken, 
Ergebnisse anlagenspezifischer Untersuchungen 

Der Aspekt wird übergeordnet im Modul 1 und im Modul 5 
Abschnitt 3.1 (4) behandelt. Ausführlichere Anforderungen 
werden im nachgeordneten Regelwerk behandelt 

294 10.08.1995 

Fortsetzung "Abschlußbericht über die Ergebnisse der 
Sicherheitsüberprüfung der KKW in der BRD" Hier: Auswirkungen 
eines Brandes in einer Redundanz auf die Signalübertragung zur 
Nachbarredundanz und die Funktion der elektrischen Einrichtungen 
in der Nachbarredundanz 

Im Modul 5 Abschnitt 3.2 werden für die leittechnischen 
Einrichtungen der Sicherheitsebene 3 der redundante und 
räumlich getrennte Aufbau gefordert, wobei die Auswir-
kungen eines Ausfalls auf einen Strang begrenzt werden 
muß. Diese Anforderungen gelten gemäß Modul 5 Ab-
schnitt 3.4 auch für Leittechnik-Funktionen der Sicher-
heitsebene 4a  

293 21.06.1995 Einsatz von digitaler Sicherheitsleittechnik in deutschen 
Kernkraftwerken 

Der Inhalt dieser Stellungnahme wird durch den Modul 5 
abgedeckt. 

289 15.02.1995 Stn.: Auswirkungen von Funksignalen auf sicherheitstechnisch 
wichtige elektrische Einrichtungen Wird im Abschnitt 3.1 im Modul 5 behandelt 

286 12.07.1994 Seismische Instrumentierung in deutschen Kernkraftwerken 
Der Aspekt wird übergeordnet im Modul 5 Abschnitt 4.3.1 
(5) behandelt. Detailierte Anforderungen werden in den 
Regeln KTA 2201 behandelt.  

278 16.06.1993 Vorbeugende Instandhaltung an Sicherheitssystemen während des 
Anlagenbetriebs 

Die bei dem Ereignis aufgetretene Fehlansteuerung durch 
einen ungewollten Massekontakt wird durch die überge-
ordnette Anforderung im Abschnitt 3.1 (4) im Modul 5 ab-
gedeckt. 

263 24.06.1991 Auswirkungen von Funksignalen auf sicherheitstechnisch wichtige 
elektrische Einrichtungen Wird im Abschnitt 3.1 im Modul 5 behandelt 

255 19.09.1990 KWB A - Besonderes Vorkommnis der Kategorie E am 06.06.1990: 
Ausfall der 24 V Gleichspannungsversorgung 

Die Mensch-Maschine-Schnittstelle wird im Modul 5 Ab-
schnitt 9 und die Ausfallannahmen im Abschnitt 3 behan-
delt. 
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Anlage 3 

Übersicht über Berücksichtigung von Erkenntnissen aus dem Vorhaben SR 2472 „Regelvergleich“ (Auszug aus der Empfehlungsliste) im Modul 5  
Empfehlung Kommentierung in Bezug auf Berücksichtigung 
Safety Standard NS-R-1 „Design“ 
Empfehlung 14 (5.67) 
In einer übergeordneten Regel sollte primär auf die Zuverlässigkeit der gesamten elektrischen Energie-
versorgung mit Anforderungen an die Notstromversorgung sowie ggf. auf die zeitweise Beherrschung ei-
nes „station blackouts“ eingegangen werden. 

Der „Station Blackout“-Ereignis wird im Textmodul 5, Teil 2 (Elektrische E-
nergieversorgung) und im Modul 1 unter Abs.3.4 (7) behandelt. 

Empfehlung 28 (6.76) 
Im Rahmen von Sicherheitskriterien sollte neben übergeordneten Anforderungen zur Leittechnik lediglich 
eine übergeordnete Anforderung zum eventuellen Einsatz digitaler Leittechnik enthalten sein. (Die Anfor-
derung aus 6.76 zusammen mit dem ersten Satz von 6.77 erscheint ausreichend. Die darin enthaltenen 
wichtigen Aspekte sind insbesondere Kategorisierung, Zuverlässigkeit, Verfahrensmodell für Qualifizie-
rung [z.B. Lebenszyklusmodell]. Weitere Aspekte [z.B. dem in 6.78 enthaltenen Aspekt] sollten in nach-
geordneten Regeln aufgegriffen werden.)  
Da sukzessive digitale Leittechnik in deutschen KKW zur Anwendung kommt, sollte in behördlich akzep-
tierten Ausführungsbestimmungen das Prozedere insbesondere zur Prüfung und Anerkennung (atom-
rechtliche Genehmigung) spezifiziert werden. 

Im Modul 1 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Grundlegende Si-
cherheitsanforderungen“ wurden Anforderungen an software-basierte Leit-
technik vom Team 5 eingebracht.  
In dem Textmodul 5 werden die Aspekte der Zuordnung zu Sicherheitsebe-
nen, Zuverlässigkeit, Qualifizierung, Lebenszyklus (Phasenmodell) behan-
delt. 
Die Anforderungen aus 6.76 und 6.77 sind im Textmodul 5 enthalten. 
6.78 wurde in den Textvorschlag „Sicherheitsanforderungen für Kernkraft-
werke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ aufgenommen. 

Empfehlung 29 (6.81) zu IAEA-Regel 
Abgesehen von den speziellen, separat zu erwähnenden Aspekten  in 6.84 und 6.86 sollten die Anforde-
rungen an die Zuverlässigkeit des Schutzsystems möglichst kompakt formuliert werden, weil nicht alle 
Detailmaßnahmen im Rahmen von Requirements aufgeführt werden können. Ein möglicher Vorschlag 
wäre:  
The protection system shall be designed for high functional reliability commensurate with the safety func-
tion(s) to be performed. Reactor safety principles like redundancy, diversity, independence, periodic test-
ability as well as fail-safe behaviour shall be implemented in the design of the protection system in order 
to ensure that the effects of normal operation, anticipated operational occurrences and design basis ac-
cidents do not result in unsafe actions or in loss of the function of the protection system. 

Grundsätze sind im Modul 1 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: 
Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ formuliert. 
Die genannten Anforderungen sind sinngemäß im Textmodul 5 enthalten. 

Safety Standard NS-G-2.3 „Modification to Nuclear Power Plants“ 
Safety Standard NS-G-2.6 „Maintenance, Surveillance and In-Service-Inspection in Nuclear Power Plants “ 
Empfehlung 8 (7.10) 
Es sollten im deutschen  Regelwerk Anforderungen an die Instandhaltung und Änderung von Software 
für leittechnische Systeme ergänzt werden. 

 
Die übergeordneten Anforderungen an die leittechnischen Einrichtungen 
wurden im Textmodul 5 berücksichtigt. 

Empfehlung 11 (9.15) Die übergeordneten Anforderungen an die leittechnischen Einrichtungen 
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Auch wenn die Überwachung des Sicherheitssystems durch das vorhandene Regelwerk abgedeckt ist, 
sollte dem Thema Überwachung von Einrichtungen mit sicherheits-technischer Bedeutung bei einer Ü-
berarbeitung der Sicherheitskriterien ein eigener Abschnitt gewidmet werden. 

wurden sowohl im Modul 1 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: 
Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ und als auch m Textmodul 5 be-
rücksichtigt. 

Empfehlung 13 (9.30) 
Im deutschen kerntechnischen Regelwerk sind bisher keine Empfehlungen oder Anforderungen zur re-
gelmäßigen Überprüfung des festgelegten Umfangs und der festgelegten Häufigkeit der Überwachungs-
maßnahmen von Systemen Strukturen und Komponenten vorhanden. 

Die in 9.30 enthaltenen Empfehlungen sind vom Team 5 im Textmodul 5 ü-
bergeordnet berücksichtigt. 

Safety Standard NS-G-1.8 „Design of Emergency Power Systems for Nuclear Power Plants“ 
Empfehlung 1 (2.14) 
Der Plant Blackout sollte vor dem Hintergrund der Einbeziehung von Maßnahmen der Sicherheitsebene 
4 im deutschen  Regelwerk berücksichtigt werden. 

 
Der „Station Blackout“-Ereignis wird im Textmodul 5, Teil 2 „Elektrische E-
nergieversorgung“ und im Text-Modul 1 Abs. 3.4 (7) behandelt 

Empfehlung 3 (4.13) 
“4.13. When the function of supplying power is transferred from standby power sources to either the nor-
mal or the alternative power supplies or from the alternative to the normal power supply, the transfer 
should be sequenced so that it involves only one division of the EPSs at a time. Transfer actions for the 
reinstatement of power from the normal power supply should be accomplished manually.” 
Keine  korrespondierende Forderung im deutschen Regelwerk, es wird aber im Allgemeinen strangweise 
sequentiell rückgeschaltet. 
Diese IAEA-Forderung kann in das deutsche Regelwerk übernommen werden. 

 
Entsprechende Anforderungen werden im Textmodul 5, Teil 2 „Elektrische 
Energieversorgung“ behandelt. 

Empfehlung 4 (4.21) 
“4.21. Each redundant battery set should be capable of meeting all required load demands and condi-
tions (including duty cycles and electrical transients in operational states and in design basis accident 
conditions) for a specified period of time (typically two to four hours), with account taken of such factors 
as design margins, temperature effects, any recent discharge and deterioration with age. In the event of 
a plant blackout (see paras. 2.14-2.17) this battery capability is highly important.” 
Die RSK-LL fordern zwei Stunden für die Energieversorgung der Sicherheitsleittechnik für die Kategorie 
1 und 2. Die KTA 3703 fordert eine Mindestentladezeit von 30 min. Die RSK hat diesbezüglich Empfeh-
lungen abgegeben, dass die Mindestentladezeit für alle Batterien der Notstromversorgung mindestens 2 
Stunden betragen soll, weil ansonsten das von der Sicherheitsleittechnik angesteuerte Sicherheitssys-
tems nicht betätigt werden kann. 
In den KTA-Regeln ist diesbezüglich eine Anpassung vorzusehen. Die Batteriekapazität sollte daraufhin 
ausgelegt werden, dass die unterbrechungsfreien Notstromschienen solange aus Batterien versorgt wer-
den können, bis im Fall eines Plant-Blackouts mit hoher Wahrscheinlichkeit eine externe oder interne 
Versorgung wieder hergestellt werden kann. 

Im Textmodul 5, Teil 1 Abs. 13 (1) und Teil 2 „Elektrische Energieversor-
gung“ sowie im Textmodul 1 Abs. 3.4(7) Ziff. b werden elektrische Energie-
speicher mit ausreichender Kapazität gefordert, um Notfallmaßnahmen bis 
zur Wiederherstellung der elektrischen Energieversorgung durchführen zu 
können.    
 

Empfehlung 5 (4.53) 
“4.53. Buses, cable trays and their supports should be designed to withstand with an appropriate margin 
the mechanical loads, including SL-2 earthquake loads (see Ref. [16], para. 2.3), imposed by the cables 
and their associated fittings. The design of switchboard compartments and other critical equipment 

Thematik wird nicht in den Textvorschlägen zum übergeordneten Regelwerk 
behandelt, weil sie zu speziell ist. Sie ist daher in den Fachregeln zu behan-
deln. 
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should be vermin proof where relevant. Cable raceways should be permanently identified with their re-
spective divisions of EPSs and each cable on installation should be given adequate identification to en-
sure its installation in the proper raceway; as a minimum, cables should be permanently identified at each 
end after installation.” 
Eine KTA-Vorschrift speziell zur Identifikation von Kabelwege gibt es nicht. Es gibt bei der vorbereitenden 
Planung Kabel- und Kabelverlegungspläne, die nach KTA 3705 Abschn. 5.1 einzureichen sind. Eine Veri-
fizierung der Verlegung ist entsprechend KTA 3705, Abschn. 5.4 durchzuführen. Die Kabel werden bei 
der Montage am Anfang und Ende mit Labels oder dergleichen bezeichnet. Eine Identifikation von Ka-
beln auf den Kabelträgern ist oft nicht möglich, weil brandschutztechnische Maßnahmen (Schaumähnli-
che Masse) dies verhindern.  
Eine entsprechende Vorschrift bezüglich der Kennzeichnung kann bei einer Überarbeitung von KTA-
Regeln berücksichtigt werden. 
Empfehlung 6 (4.54) 
“4.54. Connectors, terminations  and splices should be selected and qualified for their applications and 
for the in-service conditions anticipated to be experienced over their service life (see paras 6.3–6.9). In 
general, cable splices should be prohibited in high voltage systems, in raceways and inside the contain-
ment.” 
Verbinder, Endstücke und Spleisse müssen entsprechend KTA 3705 5.2 typgeprüft sein. 
Letzter Satz von 4.54: Eine derartige Vorschrift existiert für deutsche Anlagen nicht. Innerhalb einer Ka-
belpritsche werden keine Verbindungen gemacht. Es werden vom Anfangs- zum Endpunkt neue Hoch-
spannungskabel eingezogen.  

Thematik wird nicht in den Textmodulen behandelt, weil sie zu speziell ist. 
Sie ist daher in den Fachregeln zu behandeln. 

Empfehlung 7 (4.67) 
“4.67. Overvoltage surges can be caused by lightning strikes, electrical faults or switching phenomena. 
Voltage surge suppressors or arrestors should be provided to prevent surges from exceeding the allow-
able voltage limits set for the equipment or its insulation.” 
Überspannungen, soweit ihre  Ursache in Blitzeinwirkungen liegt, sind in KTA 2206 behandelt. 
Elektromagnetische Verträglichkeits- Problem sind bislang weder in KTA noch in den BMI Kriterien noch 
in RSK-Leitlinien behandelt. Es gibt nur ein Papier der TÜV-Leitstelle Kerntechnik beim VdTÜV / / Ein In-
tegration in die KTA 2206 ist in Gespräch. 

Robustheit der leittechnischen Einrichtungen gegen Überspannungen ist im 
Textmodul 5 gefordert. 
 
Thematik wird auch im Textmodul 5, Teil 2 „Elektrische Energieversorgung“ 
übergeordnet behandelt. 

Empfehlung 8 (4.67) 
“6.10. Recommendations on measures for verification, the following should be performed and docu-
mented in a form suitable for auditing: 
(1) … 
(2) … 
(3) a reliability analysis (see Ref. [2]), including consideration of common cause failures.” 
Zuverlässigkeitsanalysen werden nach deutschem Regelwerk für die elektrischen Anlagen nicht gefor-
dert. (Ergänzungsbedarf im deutsche Regelwerk) 

Die probabilistische Zuverlässigkeitsanalysen werden im Modul des Teams 6 
behandelt. 
Die deterministische Analyse der Ausfallkombinationen einschließlich des 
systematischen Ausfalls wird für leittechnische Einrichtungen im Textmodul 5 
und generell Modul 10 behandelt. 
 

Empfehlung 9 (A.12) 
“A.12. The normal power supply to the EPSs of a nuclear power plant generally derives its power from 

Die Thematik Netzeinbindung und Eigenbedarfsversorgung wird in Textmo-
dul 5, Teil 2 „Elektrische Energieversorgung“ und im Textmodul 1 Abs. 3.4(2) 
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the grid via one or more transmission lines or from the plant generator, or from some combination of 
these. In order to make the least number of transfer demands on the plant electrical switchgear, the pre-
ferred source of supply selected for normal plant operation should be the more reliable of these two al-
ternatives. In cases of loss of power from the preferred source, the most reliable of the remaining sources 
should be automatically selected.” 
Das deutsche Regelwerk stellt hinsichtlich der Netzeinbindungen bestimmte Forderungen auf. Es geht 
aber zu wenig auf den Aspekt der Vorkehrung (prevention) gegen Notstromfälle ein, so dass hier das 
Regelwerk in geeigneter Form zu ergänzen ist. 

behandelt. 

Empfehlung 10 (A.16) 
“A.16. In addition to the normal power supply to the EPSs, there may be alternative power sources on or 
off the site that can be used to increase the reliability of the EPSs but that are not themselves part of 
these systems; for example, fossil fuel generators normally used for load peaking duties or localized elec-
trical grid networks off the site for special purposes. At a multiunit site, an important feature in this context 
is the ability to feed power to the EPSs of any one reactor unit from the plant generators of other reactor 
units independently of the state of the transmission lines to the electrical grid.” 
Die BMI-Sicherheitskriterien und die RSK-Leitlinien sind diesbezüglich zu ergänzen.  

Die Thematik wird im Textmodul 5,Teil 2 behandelt. 

Safety Standard DS-296 „Design of Reactor Containment Systems for Nuclear Power Plants “ 
Safety Standard NS-R-2 „Operation“ 
Safety Standard NS-G-2.2 „Operational Limits and Conditions and Operating Procedures“ 
Safety Standard NS-G-2.8 „Recruitment, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants“ 
Safety Standard NS-G-1.1„Software for computer based systems important to safety in nuclear power plants“ 
Hinweis: 
Im Rahmen der Zuarbeit zum Vorhaben SR 2472 „Regelvergleich“ wurde von der ISTec eine zusammen-
fassende Darstellung „Vergleich der Sicherheitsanforderungen des deutschen Kerntechnischen Regel-
werks mit den Anforderungen des IAEA NS-G-1.1 „Software for computer based systems important to 
safety in nuclear power plants“ vorgelegt. 

 

Empfehlung 2 (zu Kap. 3 insgesamt) 
Die RSK-Leitlinien sowie die DIN IEC Normen beinhalten zum größten Teil die Anforderungen des Kapi-
tel 3. Adäquate Aussagen zu den Anforderungen im Kapitel 3 sind kaum bzw. unzureichend in den KTA-
Regeln zu finden. 
Es verbleiben Lücken im deutschen Regelwerk. Z.B. gibt es im deutschen Regelwerk keine Anforderun-
gen, dass die Software-Spezialisten ein gutes Verständnis der Anwendung haben sollen (Abschnitt 3.6). 

Die in der RSK-Leitlinie enthaltenen Anforderungen wurden in den Textmo-
dul 5 integriert.  
 
Textmodul 5 enthält nur übergeordnete Anforderungen. 
Die Empfehlung sollte bei der Überarbeitung der KTA-Regeln berücksichtigt 
werden. 
 

Empfehlung 3 (zu Kap. 4) 
Die RSK-Leitlinien sowie die DIN IEC Normen beinhalten zum größten Teil die Anforderungen des Kapi-
tel 4. Adäquate Aussagen zu den Anforderungen im Kapitel 4 sind kaum bzw. unzureichend in den KTA-
Regeln zu finden. 

Textmodul 5 enthält nur übergeordnete Anforderungen. 
Die Empfehlung sollte bei der Überarbeitung der KTA-Regeln berücksichtigt 
werden. 
 

Empfehlung 4 (zu Kap. 5) 
Die RSK-Leitlinien sowie die DIN IEC Normen beinhalten zum größten Teil die Anforderungen des Kapi-

Textmodul 5 enthält nur übergeordnete Anforderungen. 
Die Empfehlung sollte bei der Überarbeitung der KTA-Regeln berücksichtigt 
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tel 5. Adäquate Aussagen zu den Anforderungen im Kapitel 5 sind kaum bzw. unzureichend in den KTA-
Regeln zu finden. 
Es verbleiben Lücken im deutschen Regelwerk. Z.B. gibt es im deutschen Regelwerk keine Anforderun-
gen, dass die automatische Generierung von Default-Werten ohne Ausgabe einer Warnung nicht erlaubt 
sein soll. (Abschnitt 5.16) 

werden. 
 
Die Anforderung bezüglich der Generierung von Defaultwerten sollte im 
nachgeordneten Regelwerk behandelt werden. 
 

Empfehlung 5 (zu Kap. 6) 
Die RSK-Leitlinien sowie die DIN IEC Normen beinhalten zum größten Teil die Anforderungen des NS-G-
1-1, Kapitel 6. Adäquate Aussagen zu den Anforderungen im Kapitel 6 der NS-G-1-1 sind kaum bzw. un-
zureichend in den KTA-Regeln zu finden. 
Es verbleiben Lücken im deutschen Regelwerk. Z.B. geht NS-G-1.1 im Abschnitt 6.1 auf die Kombination 
verschiedener Softwaretypen (vorgefertigte Software, anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise 
(mit Firmware), anwendunsspezifische Software) ein. Eine derartige integrale Sicht findet sich bisher 
nicht im deutschen Regelwerk. 

Textmodul 5 enthält nur übergeordnete Anforderungen. 
 
Die Empfehlung sollte bei der Überarbeitung der KTA-Regeln berücksichtigt 
werden. 
 
 

Safety Standard NS-G-1.3 „Instrumentation and Control Systems Important to Safety in Nuclear Power Plants“ 
Zusammenfassung zum Regelwerksvergleich 
Der IAEA SG enthält Anforderungen, die bis auf einzelne, nachfolgend aufgeführte Themen dem deut-
schen Regelwerk entsprechen. Andererseits werden in dem IAEA SG Empfehlungen und Beschreibun-
gen zur Erfüllung der Anforderungen gegeben, die in der Detaillierung im deutschen Regelwerk nicht 
vorhanden sind, weil sie über das ummittelbare Verhältnis zwischen der Genehmigungsbehörde und 
dem Antragsteller bzw. dem Genehmigungsinhaber hinausgehen.   
 
Das deutsche Regelwerk hat eine eigene gewachsene Struktur, die in erster Linie die Anforderungen 
enthält, die der Antragsteller bzw. der Genehmigungsinhaber im atomrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren einhalten muss. Im IAEA-Regelwerk werden darüber hinaus auch ergänzende Empfehlungen wie 
z.B. zu Planung, Abwicklung von Projekten (Absatz 7.4) gegeben, die zwar sinnvoll sind, aber nicht un-
mittelbar das Verhältnis Genehmigungsbehörde Antragsteller bzw. Genehmigungsinhaber betreffen. In 
diesen Fällen sind im deutschen Regelwerk zwar keine vergleichbaren Empfehlungen zu finden, es muss 
aber auch nicht um diese Empfehlungen ergänzt werden, da es in erster Linie Aufgabe des Antragstel-
lers bzw. des Genehmigungsinhabers ist, das jeweilige Projekt so abzuwickeln, dass die Anträge und 
Nachweise termingerecht der Genehmigungsbehörde vorgelegt werden können. 
Es fehlen im deutschen Regelwerk, mit Ausnahme bezüglich der Störfallinstrumentierung, Anforderungen 
an leittechnische Einrichtungen der Sicherheitsebene 4. Grundlegende Anforderungen an die Einrichtun-
gen der Sicherheitsebene 4 sollten in das Regelwerk eingeführt werden. 
Anforderungen an software-basierte Leittechniksysteme sollten im deutschen Regelwerk ergänzt werden. 
Es fehlen Anforderungen zum Zugriffsschutz auf software-basierte Leittechniksysteme. Entsprechende 
Anforderungen sollten im deutschen kerntechnischen Regelwerk ergänzt werden.  
Im deutschen kerntechnischen Regelwerk fehlen Anforderungen an die Managementprozesse im Be-
reich der Instandhaltung von leittechnischen Einrichtungen. Insbesondere fehlen die Anforderungen, die 
Prozesse zu definieren, zu betreiben, zu überprüfen und gegebenenfalls Optimierungsmaßnahmen um-

Von Team 5 wurden in das Textmodul eingeführt: 
− Grundlegende Anforderungen an die leittechnischen Einrichtungen 

der Sicherheitsebene 4 
− Anforderungen an Software leittechnischer Einrichtungen 
− Anforderungen an die Zugriffskontrolle leittechnischer Einrichtun-

gen einschließlich Software 
 
Die Anforderung an die Management-Prozesse sollen von Team 8 behandelt 
werden. 
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zusetzen. Entsprechende Anforderungen sollten im deutschen Regelwerk eingefügt werden. 
Sind in der Spalte „Empfehlungen“ keine Eintragungen vorhanden, so sind aus unserer Sicht keine Ände-
rungen im Regelwerk erforderlich. 
Empfehlung 1 (2.33 – 2.35) 
Zu risikomindernden Maßnahmen hinsichtlich der leittechnischen Systeme sind im deutschen kerntech-
nischen Regelwerk keine eigenen Anforderungen vorhanden. 
Im deutschen kerntechnischen Regelwerk sollten grundlegende Anforderungen an leittechnische Einrich-
tungen der Sicherheitsebene 4 gestellt werden. 

Grundlegende Anforderungen an die leittechnischen Einrichtungen der Si-
cherheitsebene 4 wurden vom Team 5 in das Textmodul 5 eingeführt. 
 

Empfehlung 3 (5.5) 
5.55 The design of the data communication system should provide for detection and, to the extent practi-
cable, for correction of errors and for the status of data in the information transmitted. 
Spezielle Anforderungen an die Auslegung von Datenkommunikationseinrichtungen sind z.Z. im deut-
schen kerntechnischen Regelwerk nicht vorhanden. 
Bei der Überarbeitung des kerntechnischen Regelwerks sollten Auslegungsanforderungen an software-
basierte LT Systeme ergänzt werden. 

Diese Anforderungen sind im nachgeordneten Regelwerk zu behandeln. 

Empfehlung 4 (6.12) 
6.12 The Requirements for Design require (Ref. [1], para. 6.73) that the layout of instrumentation and the 
mode of presenting information provide the operating personnel with an adequate overall picture of the 
status and performance of the plant. Ergonomic factors are required to be taken into account in the con-
trol room design. 
Operateur braucht Übersichts- und Detailinformationen, beide Aspekte sind zu berücksichtigen. 
Dieser Aspekt könnte in KTA 3904 deutlicher zum Ausdruck kommen. 

Die Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen bei der Informations-
darstellung wurden vom Team 5 ins Modul „Sicherheitsanforderungen für 
Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ und im Textmodul 
5 als übergeordnete Anforderungen an die leittechnischen Einrichtungen 
aufgenommen. 
Ausführlichere Anforderungen sollten in Fachregeln bzw. übergreifend als 
ergonomische Anforderungen für Auslegung und Betrieb von Kernkraftwer-
ken in einem gesonderten Textvorschlag behandelt werden. 

Empfehlung 5 (6.20) 
6.20 If the design basis requires that damage to equipment in the control room be taken into account, the 
requirements for independence should be applied to the circuitry feeding these areas so that failures 
caused by the PIE in one area, e.g. short circuits, open circuits and high potentials, do not prevent 
performance of the required safety tasks in another area. Depending on the nature of the event and the 
design of the plant, it may be necessary to install redundant instrument channels, logic channels and other 
safety equipment for each area. Where common safety actuation equipment is used, the priority of the control 
point signals should be established in the design basis. 
Deutsches Regelwerk bezieht sich nur auf das Sicherheitssystem.  
In 6.20 angesprochene Aspekte könnten in deutschen Regeln deutlicher zum Ausdruck kommen. 

Grundlegende Anforderungen wurden im Textmodul 5 integriert. Ausführliche 
Anforderungen sollten im nachgeordneten Regelwerk behandelt werden. 

Empfehlung 6 (7.11) 
7.11 The development of systems important to safety should be a step by step controlled process. In this ap-
proach the development process is organized into an ordered set of distinct phases. Each phase uses in-
formation developed in earlier phases and provides output information to be used as the input for later 
phases……. 
Hier wird allgemein die phasenweise Entwicklung im Designprozess beschrieben.  

Die Anforderungen wurden im Textmodul 5 berücksichtigt.  
Eine konkrete Ausformung eines Phasenmodells kann nach Auffassung von 
Team 5 nicht auf der Ebene des Textmoduls 5 festgelegt werden. 
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Im deutschen kerntechnischen Regelwerk wird das Vorgehen beim Anlagendesign bisher nicht beschrie-
ben. 
In der ZPI ist für die Systeme der Anlage festgelegt, welche Informationen in welcher Phase der Anla-
generstellung der Genehmigungsbehörde vorgelegt werden müssen. 
In der RSK-LL-DWR im Abschnitt 7.6 wird gefordert, dass die Software nach einem Phasenmodell mit 
den Phasen: 
Lastenheft 
Pflichtenheft 
Entwurf 
Implementierung 
Installation 
Betrieb und Wartung 
zu entwickeln ist.  
Anforderungen an die phasenweise Softwareentwicklung einschließlich der Verifikations- und Validie-
rungsschritte sollten im deutschen kerntechnischen Regelwerk eingeführt werden. 
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Anlage 4 

Übersicht über Berücksichtigung der Festlegungen der Sicherheitskonvention und von WENRA-Aktivitäten im Textmodul 5 

Sachverhalt 
 

Kommentierung in Bezug auf Berücksichtigung 

WENRA-Issue  

Nukleare Sicherheitskonvention  

Quality Management, Safety Area:  Safety Management 
Im Textmodul 5 sind spezifische QS-Anforderungen für die leittechnischen 
Einrichtungen berücksichtigt, vorwiegend in den Abschnitten 4, 7.2 (2), 7.2, 
10 (7)-(10), 12, 14. 

Design_Basis_Envelope 
 

Die Feststellungen in den WENRA-Issues beziehen sich auf die Anforderun-
gen IAEA-Standards. Diese wurden im Rahmen des Regelwerkvergleiches 
ausgewertet und die Ergebnisse werden in der Anlage 3 des Textmoduls 5 
dokumentiert. 
 
Die Forderungen an das Genehmigungsverfahren werden im Textmodul 5 
nicht behandelt. 

Safety Classification of SSCs 
 

Im Textmodul 5 sind übergeordnete Anforderungen an die Klassifizierung der 
leittechnischen Einrichtungen und deren Zuordnung zu Sicherheitsebenen 
formuliert. 
 

Ageing Management 

Das Alterungsmanagment wird im Textmodul 5 nicht explizit behandelt. 
Die für die Leittechnik relevanten Aspekte werden durch Anforderungen an 
die Instandhaltung übergeordnet in den Modulen 1 und 5 sowie detailliert in 
den KTA-Fachregeln behandelt. Generell steht bei deutschen Anlagen der 
Vorsorgeaspekt (u. a. vorbeugende Instandhaltung) im Vordergrund. 

Maintenance Testing 
Im Textmodul 5 sind spezifische Anforderungen für die softwarebasierte Leit-
technik berücksichtigt. Die Feststellungen in den WENRA-Issues beziehen 
sich auf die Anforderungen IAEA-Standards. Diese wurden im Rahmen des 
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Sachverhalt 
 

Kommentierung in Bezug auf Berücksichtigung 

Regelwerkvergleiches ausgewertet und die Ergebnisse werden in der Anlage 
3 des Textmoduls 5 dokumentiert. 
 

Operational Experience 

Die regelmäßige Auswertung der Betriebserfahrungen wird im Modul 8 im 
Rahmen der Managementprozesse behandelt.  
Im Textmodul 5 werden Teilaspekte der Betriebserfahrung behandelt. 
Die Feststellungen in den WENRA-Issues beziehen sich auf die Anforderun-
gen IAEA-Standards. Diese wurden im Rahmen des Regelwerkvergleiches 
ausgewertet und die Ergebnisse werden in der Anlage 3 des Textmoduls 5 
dokumentiert. 

Emergency Preparedness 
In den Textmodulen 1 und 5 sind Anforderungen zum Vorhandensein der 
Notsteuerstelle und an die leittechnischen Einrichtungen der Sicherheitsebe-
ne 4 festgelegt. 

 


